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Am 28.09.2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gemäß § 13 des

Gesetzes zur Suche undAuswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde

radioaktiveAbfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG) den Zwischenbericht Teilgebiete

(Geschäftszeichen: SG01101/16-1/2-2020#1 – Objekt-ID: 830015 – Revision: 000)

nebst 74 untersetzender Unterlagen veröffentlicht. Die BGR hat an der Erstellung dieses

Zwischenberichtes der BGE nicht mitgewirkt. Im Rahmen einer Zusammenarbeitsverein-

barung zwischen BGE und BGR wurden von der BGR das Standortauswahlverfahren

betreffende, geowissenschaftliche Fragestellungen für die BGE bearbeitet. Die daraus

hervorgegangenen BGR-Berichte wurden der BGE übersandt. Die BGR-Berichte sind

auf dem BGR-Internetportal veröffentlicht.

Der hier vorgelegte Kurzbericht basiert auf einer fachlichen Befassung mit dem Zwischen-

bericht Teilgebiete der BGE sowie der untersetzenden Dokumente. Er ist als Unterstützung

für den weiteren Auswahlprozess zu verstehen. Die Ausführungen mit Stand Dezember

2020 dienen als Anregung zur Befassung und möglichen Verbesserung der Anwendung

einzelner geowissenschaftlicher Anforderungen und Kriterien für die weitere Umsetzung

des Standortauswahlprozesses und der Kommunikation vonMethodiken und Ergebnissen.

Autoren: Bundesanstalt für Geowissenschaften

und Rohstoffe (BGR)

Titel: Anmerkungen der BGR zum

Zwischenbericht Teilgebiete der BGE

Schlagwörter: Abwägungskriterien, Ausschlussgebiete,

Ausschlusskriterien, Standortauswahl,

Wirtsgestein, Zwischenbericht Teilgebiete

Verkürzte Zusammenfassung
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1 Einleitung

Am 28.09.2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gemäß § 13 des

Gesetzes zur Suche undAuswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde

radioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG) den Zwischenbericht Teilgebiete

(Geschäftszeichen: SG01101/16-1/2-2020#1 – Objekt-ID: 830015 – Revision: 000) nebst

74 untersetzender Unterlagen veröffentlicht.

Ziel des Standortauswahlverfahrens ist es, in einemwissenschaftsbasierten und transparen-

ten Verfahren mit umfassender Bürgerbeteiligung bis zum Jahr 2031 einen Endlagerstandort

für hochradioaktiveAbfälle zu finden, der die bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre

gewährleistet. Die im Gesetz vorgeschriebene Anwendung von Kriterien zur Ermittlung

der Teilgebiete obliegt der BGE als Vorhabenträgerin des Standortauswahlverfahrens.

Der Zwischenbericht Teilgebiete der BGE enthält die Ergebnisse der ersten Auswertung

von bereits existierenden geologischen Daten über den Untergrund Deutschlands. Das Er-

gebnis sind zum einen die Gebiete, die für die Endlagerung von hochradioaktivenAbfällen

ungeeignet sind, als auch die Gebiete, die eine günstige geologische Gesamtsituation

dafür erwarten lassen. Die BGE hat die in den § 22 bis 24 StandAG festgelegten Kriterien

anhand der vorliegenden geologischen Daten auf ganz Deutschland angewendet.

Von der BGE wurden 90 Teilgebiete mit günstigen geologischen Gesamtsituationen

ausgewiesen, mit einer Fläche von ca. 240.874 km². Davon liegen:

– im Wirtsgestein Tongestein neun Teilgebiete mit einer Fläche von ca. 129.639 km²,

– im Wirtsgestein Steinsalz 74 Teilgebiete mit einer Fläche von ca. 30.450 km²,

davon befinden sich 60 Teilgebiete in steil stehenden Steinsalzformationen und

14 Teilgebiete in stratiformen, also flachen Steinsalzformationen,

– im kristallinen Wirtsgestein sieben Teilgebiete mit einer Fläche von 80.786 km².

Da sich die Teilgebiete in erdgeschichtlich unterschiedlichen Schichteinheiten befinden,

überlagern sie sich teilweise. Berücksichtigt man die Überlagerung einiger Teilgebiete,

ist in Deutschland eine Fläche von ca. 194.157 km², also ein Anteil von ca. 54 % der

Landesfläche als Teilgebiet ausgewiesen und bildet den Ausgangspunkt für die weiteren

Schritte im Standortauswahlverfahren.

Die BGR hat an der Erstellung des Zwischenberichtes Teilgebiete der BGE nicht mitgewirkt.
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Im Rahmen einer Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen BGE und BGR wurden von

der BGR folgende, das Standortauswahlverfahren betreffende, geowissenschaftliche

Fragestellungen für die BGE bearbeitet:

– Ausschlusskriterium Großräumige Vertikalbewegungen,

– Ausschlusskriterium Aktive Störungszonen,

– Ausschlusskriterium Seismische Aktivität,

– Ausschlusskriterium Vulkanische Aktivität,

– Ausschlusskriterium Grundwasseralter,

– Konzept zur generellen Vorgehensweise zurAnwendung der geowissenschaftlichen

Abwägungskriterien,

– Mitarbeit im Forschungsvorhaben RESUSmit dem Ziel, wissenschaftlich-technische

Grundlagen für die sicherheitsgerichtete Abwägung von Teilgebieten und für die

Durchführung repräsentativer vorläufiger Sicherheitsuntersuchungen zu entwickeln,

– geologische und klimatische Langzeitentwicklung in Deutschland mit Relevanz für

die Endlagerung im Projekt RESUS.

Die aus der Bearbeitung der oben genannten Fragestellungen hervorgegangenen BGR-

Berichte wurden der BGE übersandt. Die BGR-Berichte sind auf dem BGR-Internetportal

veröffentlicht, siehe:

https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Endlagerung/Produkte/produkte_node.

html?tab=Standortauswahl

Die folgenden Ausführungen sind als Unterstützung für den weiteren Auswahlprozess

zu verstehen. Sie dienen als Anregung zur Befassung und möglichen Verbesserung der

Anwendung einzelner geowissenschaftlicher Anforderungen und Kriterien für die weitere

Umsetzung des Standortauswahlprozesses und der Kommunikation von Methodiken und

Ergebnissen. Die Ausführungen mit Stand Dezember 2020 basieren auf einer fachlichen

Befassung mit dem Zwischenbericht Teilgebiete der BGE sowie der untersetzenden

Dokumente. Aufgrund des Umfangs der veröffentlichten Unterlagen erheben die nach-

folgendenAusführungen keinenAnspruch auf vollständige Sichtung. Die BGR bietet sich

an, Einschätzungen bei Bedarf zu ergänzen oder im Detail weiter zu überprüfen.

Wörtlich aus den BGE-Berichten übernommene Passagen sind in diesem Text kursiv

gedruckt.
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2 Redaktionelle Hinweise zum Zwischenbericht Teilgebiete und den

untersetzenden Unterlagen

Die Berichtsstruktur des Zwischenberichts Teilgebiete und der zugehörigen Unterlagen ist

sehr komplex. Es wird deshalb ein Leitsystem durch das (untersetzende) Berichtswesen

angeregt, beispielsweise im Anhang zum Hauptbericht, detaillierter als auf der BGE

Internetseite, um gezielt bestimmten Fragestellungen zum Zwischenbericht Teilgebiete

nachzugehen. Solche Verweise sind wichtig und hilfreich, da sie eine Grundlage zur

Transparenz und Nachvollziehbarkeit bilden. Verweise auf Berichte bzw. Berichtskonvolute

(z. B. auf BGE (2020l) mit insgesamt 3740 Seiten) können durch Angabe von jeweils

relevanten Kapiteln, Seitenzahlen, etc. die Lesbarkeit erleichtern.

Beispiele

In BGE (2020a, S. 110) wird für das „Kriterium zur Bewertung des Rückhaltevermögens

im einschlusswirksamen Gebirgsbereich“ auf das Anwendungsprinzip Nr. 9 in Kapitel 2

desselben Berichtes verwiesen. Die Anwendungsprinzipien in Kapitel 2 in BGE (2020a)

umfassen lediglich sieben Prinzipien; es sollte an dieser Stelle wahrscheinlich auf

Anwendungsprinzip Nr. 5 verwiesen werden.

In BGE (2020ag) zu den Geowissenschafltichen Abwägungskriterien (geoWK) fällt

auf, dass in geoWK-11 „Schutz des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das

Deckgebirge“ die Reihenfolge der Indikatoren in den Langfassungen der Steckbriefe von

der Nummerierung/Reihenfolge der Indikatoren im StandAG abweicht (geoWK 11.3 gemäß

StandAG ist geoWK 11.2 bei BGEAnlage 1A/1B). Dies führt beim Lesen der Berichte und

des StandAG unter Umständen zu Missverständnissen.

Des Weiteren ist die Übersicht zu den jeweilgen Teilgebieten bezüglich des Kriteriums

geoWK-1 irreführend. InAnlage 1 (zu § 24Absatz 3) des StandAG sind die Punkte „Absolute

Porosität“ und „Verfestigungsgrad“ die letzen beiden Punkte, werden jedoch in den Tabellen

zu den Teilgebieten (BGE 2020g) bei Indikator 2 und 3 als „nicht anwendbar“ markiert,

was man nur wieder der Anlage 1A/1B des Fachberichtes Teilgebiete entnehmen kann.

Die BGR regt diesbezüglich eine Überarbeitung der Unterlagen an, um eine Konsistenz

und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.
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3 Verwendung der Referenzdatensätze

In BGE (2020b) wird dargelegt, dass die Referenzdatensätze „der Bewertung der Indikatoren

und Kriterien im Zuge der Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien

(geoWK) nach § 24 StandAG mit Hilfe des Bewertungsmoduls für die Anwendung der

geowissenschaftlichen Abwägungskriterien“ dienen. Weiterhin wird ausgeführt: „Es wird

eine literaturbasierte Betrachtung für diejenigen Indikatoren und Kriterien (aus denAnlagen

1 bis 11 (zu § 24) StandAG) durchgeführt, welche nicht auf Basis von ortsbezogenen

Daten bewertet werden. Das Ergebnis dieser Ausarbeitung sind Referenzdatensätze

für die Wirtsgesteine Tongestein, Kristallingestein und Steinsalz (§ 1 Abs. 3 StandAG).

Demgegenüber wird in BGE (2020g) ausgeführt, dass „im Zuge der Ermittlung von

Teilgebieten gemäß § 13 StandAG [S] alle Gebiete in Deutschland in der notwendigen Tiefe

mit den vorhandenen geologischen Daten bewertet werden“ konnten. “Dementsprechend

ergaben sich keine „Gebiete, die aufgrund nicht hinreichender geologischer Daten nicht

eingeordnet werden können“ (§ 13Abs. 2 S. 4 StandAG). Eine Darstellung dieser Gebiete

und eine Empfehlung zum weiteren Umgang entfällt entsprechend“.

§ 13 StandAG besagt, dass „in demZwischenbericht [S] sämtliche für die getroffeneAuswahl

entscheidungserheblichen Tatsachen und Erwägungen dargestellt [werden]; sofern Gebiete

vorhanden sind, die aufgrund nicht hinreichender geologischer Daten nicht eingeordnet

werden können, sind diese ebenfalls aufzuführen und ist eine Empfehlung zum weiteren

Umgang mit diesen Gebieten aufzunehmen.“ Inwieweit auf Basis einer literaturbasierten

Betrachtung und einer darauf beruhendenAusarbeitung von Referenzdatensätzen für die

Wirtsgesteine Tongestein, Kristallingestein und Steinsalz eine objektive und angemessene

Bewertung aller Gebiete in Deutschland in der notwendigen Tiefe erfolgen kann, sollte

von der BGE näher erläutert werden.

Es werden Referenzdatensätzen verwendet, mit denen die Mehrheit der geoWK pauschal

für alle identifizierten Gebiete ohne Berücksichtigung ortsspezifischer Daten abgeprüft wird.

Hier stellt sich die Frage, ob dieses Vorgehen die erforderliche Verfahrensgerechtigkeit

gewährleistet, da es den konservativenAnsatz einer tendenziell positiven Grundannahme

nicht konsequent umsetzt. Unklar ist zudem, ob ortsspezifische Daten berücksichtigt werden.

Zum anderen fordert das Gesetz explizit die Darlegung des Umgangs mit Gebieten, für die

keine hinreichende Datenlage vorliegt. Hierunter ist die Datenlage der von den zuständigen

Landes- und Bundesbehörden zur Verfügung zu stellenden Daten zu verstehen. Zum

Umgang mit dieser Forderung liefert der Bericht keine Informationen. Es wird angeregt,

im Sinne der Nachvollziehbarkeit des Verfahrens die Entscheidung über die Verwendung

von Referenzdatensätzen anstelle geringer bzw. nicht repräsentativer Datenmengen zu

überprüfen und, wo immer möglich, der tatsächlich vorhandenen Datenlage den Vorrang

zu geben. In Fällen, in denen Referenzdaten zurAnwendung kommen, empfiehlt sich eine
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stärkere Differenzierung der regionalen und/oder stratigraphischen Gesteinsvorkommen,

um erforderliche unterschiedliche Referenzdatensätze für einen Gesteinstyp herzuleiten.

Die Notwendigkeit einer standortspezifischen Betrachtung der Daten/Parameter gilt

im Grundsatz für alle im StandAG vorgegebenen Anforderungen und Kriterien. Es ist

nicht nachvollziehbar, nach welchen konkreten Aspekten und auf welcher konkreten

Datengrundlage sich die Entwicklung und Nutzung von Referenzdatensätzen gründet.

Zudem ist nicht erkennbar, welche Datengrundlage konkret für jedes identifizierte Gebiet (IG)

vorliegt, welche ortspezifischenDaten für dieAnwendung der geoWK benutzt wurden und ob

für jedes Teilgebiet (TG) bzw. IG tatsächlich die vorliegende standortspezifische Datenlage

bei der Bewertung berücksichtigt wurde oder ob stattdessen in einem vereinfachtenAnsatz

nur der Referenzdatensatz angewendet wurde. So fehlt etwa im IG 045_00IG_S_s_z

eine Erläuterung, wie mit vorliegenden standortspezifischen Daten gegenüber dem

Referenzdatensatz umgegangen wird.

Bei der Darstellung der Referenzdatensätze in BGE (2020b) werden die Datenquellen und

daraus zitierte Werte inklusive der in der Literatur vorhandenen Spannbreiten benannt.

Eine Bewertung dieser Datenquellen und damit zusammenhängend eine Einschätzung,

welche dieser Literaturdaten als repräsentativ und belastbar angesehen und für die

Zusammenstellung eines Referenzdatensatzes verwendet wurden, ist nicht dokumentiert.

Die Bewertung erfolgt nur indirekt durch Zuordnung derWertungsgruppen in BGE (2020k),

was die Nachvollziehbarkeit der Bewertung der Datengrundlage erschwert. Auffallend ist,

dass seitens BGE (2020k) stets von einer tendenziell günstigen Annahme ausgegangen

wird, auch wenn im Referenzdatensatz (BGE 2020b) durchaus differenziertere Daten

vorhanden sind.

Im Referenzdatensatz für Tongestein wird nicht zwischen tertiärem und prä-tertiärem

Ton unterschieden. Eine differenzierte Betrachtung hätte ggf. bei einigen Kriterien bzw.

Indikatoren (z. B. BGE 2020k, Anhang 1.1) zu einer anderen Bewertung geführt (tertiäre

Tone haben z. B. höhere Porosität und höhere Wassergehalte). Im Referenzdatensatz

für Tongestein wird überwiegend etablierte und einschlägige Literatur zu bekannten

Endlagerprojekten oder Forschungsstandorten in europäischen Nachbarländern zitiert.

Hinzu kommen Datenerhebungen aus generischen Studien, die Tongestein berücksichtigen

(z. B. die ProjekteANSICHT und RESUS). Konkrete Daten oder Parameter zu Standorten

oder Tongesteinsformationen in Deutschland sind im Teilgebietebericht selten angeführt

(z. B. die Untersuchungsbohrung K101 im Bereich des Endlagers Konrad), was mit der

geringen Datenlage erklärt werden könnte, aber keine Erwähnung findet.

In BGE (2020b, S. 31) beziehen sich die Angaben zum Diffusionskoeffizienten im

Referenzdatensatz für Tongestein auf den charakteristischen effektiven Diffusionskoeffi-
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zienten für tritiiertes Wasser (HTO). Allerdings ist der Temperaturbereich (25 °C gemäß

StandAG), bei dem die Messwerte erhoben wurden, nicht einheitlich. Ab wieviel Grad ein

signifikanter Unterschied besteht, wird nicht ausgeführt.

Bei der Anwendung des Referenzdatensatzes (BGE 2020k, ab S. 62) weicht die BGE

in ihren Steckbriefen von dem selbst erstellten Muster ab. Die beiden Indikatoren des

geoWK-1 „Absolute Porosität“ und „Verfestigungsgrad“ werden in der Übersicht in Tabelle 7

mit „günstig“ für Tongestein angegeben. In den Steckbriefen für die Teilgebiete und die

identifizierten Gebiete wird „nicht anwendbar“ angegeben.Als Begründung wird angeführt:

„Dieser Indikator kommt nicht zur Anwendung, da bereits der Indikator charakteristischer

effektiver Diffusionskoeffizient angewendet wurde.“ In Anlage 1 zu § 24 Absatz 3 werden

diese Punkte für Tonstein extra angeführt, sodass „nicht anwendbar“ nur für dieWirtsgesteine

Salz und Kristallin gilt.

4 Anmerkungen zu den Teilgebieten

Im Folgenden wird nicht auf die Methodik der Ausweisung der Teilgebiete selbst, sondern

auf grundsätzliche Fragen, die Teilgebiete mit denWirtsgesteinen Kristallin und Tongestein

betreffen, eingegangen.

4.1 Wirtsgestein Kristallin

Die Teilgebiete mit kristallinen Wirtsgesteinen ergeben sich aus den großtektonischen

Einheiten des Variszikums (Rhenoherzynikum, Nördliche Phyllitzone, Mitteldeutsche

Kristallinzone, Südliche Phyllitzone, Saxothuringikum und Moldanubikum) und umfassen

insgesamt sehr große Flächen mit jeweils mehreren nicht weiter ausgehaltenen Einzel-

flächen.

Aus dem Zuschnitt der Gebiete ergeben sich Fragen bezüglich ihrer Eingrenzung.

An einzelnen Stellen, zum Beispiel in Sachsen, wurde die Grenzziehung u. a. auch

an vorliegenden 3D-Modellen ausgerichtet, was zum Teil zu scharfen/unnatürlichen

Grenzziehungen führt.An anderen Stellen, zum Beispiel in Nordbayern, endet das Teilgebiet

„Saxothuringikum“ ohne ersichtlichen Grund abrupt an der Landesgrenze von Bayern zu

Thüringen. Bei Verschnitt der Ausschlussgebiete mit der Karte der Teilgebiete und den

Auswahlgebieten der BGR-Kristallinstudie (Bräuer et al. 1994) bleiben einige Flächenanteile

derAuswahlgebiete übrig, die nicht als Teilgebiet in Betracht kommen, aber nicht wie zum

Beispiel der Malsburggranit in Baden-Württemberg wegen eines Ausschlusskriteriums

verworfen wurden. Dies trifft zum Beispiel auf Teilflächen des Graugneiskomplexes, des
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Meißner Massivs und des Gebietes Radeberg-Löbau zu (vgl. Abbildung 1) und hängt

vermutlich mit dem Zuschnitt auf Gebiete mit einer Grundgebirgsoberfläche zwischen

300 und 1300 m unter GOK zusammen (vgl. Abbildung A 54 in BGE 2020j). Dies ist

verwirrend, da in der Karte auch oberflächennahe Vorkommen enthalten sind. Folglich kann

nur eine zu große Tiefenlage der Grund des Zuschnittes sein. Im Zusammenhang mit der

folgendenAbbildungA55 in BGE (2020j) wird dann nicht mehr von Grundgebirgsoberfläche,

sondern von Gebieten mit kristallinem Grundgebirge in Tiefen zwischen 300 und 1300 m

unter GOK gesprochen, was zutreffender erscheint (vgl. § 23 Abs. 5 Nr. 3 StandAG,

minimale Teufe des ewG).

Abb. 1: Teilgebiete mit kristallinen Wirtsgesteinen (rosa) und Ausschlussgebiete (dunkelblau) nach BGE
(2020g und 2020h) sowie Auswahlgebiete aus der Kristallinstudie (rot) nach Bräuer et al. (1994).
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Für das weitere Vorgehen bei der Ermittlung von Standortregionen bietet sich eine

differenzierte fazielle und stratigraphische Betrachtung, die wegen des kurzen Zeitrahmens

der BGE zur Datenerhebung, -sichtung und Erarbeitung des Zwischenberichts Teilgebiete

sicher noch nicht leistbar war, an.

4.2 Wirtsgestein Tongestein

Im Wirtsgestein Tongestein sind sowohl Tonsteine des Paläogen, der Ober- und Un-

terkreide und des Mittel- (Opalinuston) und Unterjura in Betracht gezogen worden.

Die für den Zwischenbericht Teilgebiete zugrunde gelegten Bewertungen zu den

Wirtsgesteinseigenschaften von Tongestein basieren auf den Referenzdatensätzen

(BGE 2020b, BGE 2020g), die vorwiegend aus Erkenntnissen ausländischer Standorte

zusammengestellt sind. Qualitativ kann eine nennenswerte Anzahl von Eigenschaften

(Indikatoren) grundsätzlich auf andere Standorte übertragen werden (z. B. geringere

Durchlässigkeit, günstiges Sorptionsvermögen). Wie bereits in Kapitel 3 erläutert, empfiehlt

sich aufgrund der zu erwartenden Bandbreite der tatsächlichen Ausprägung einzelner

Kriterien bei Tonstein, (im weiteren Verfahren) eine entsprechende Differenzierung

vorzunehmen.
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5 Anmerkungen zur Anwendung der Ausschlusskriterien

Die Anwendung der Ausschlusskriterien ist essentiell für den ersten Schritt der Stand-

ortauswahl d. h., bei der Ausweisung von Ausschlussgebieten. Im Zwischenbericht

Teilgebiete (BGE 2020g) finden sich einige Punkte, die diskussionswürdig sind und für

das weitere Standortauswahlverfahren nicht außer Acht gelassen werden sollten. Diese

werden nachfolgend dargelegt.

5.1 Ausschlusskriterium „Vulkanische Aktivität“

DasAusschlusskriterium „VulkanischeAktivität“ nach § 22 StandAG beinhaltet zweiAspekte:

1. es liegt quartärer Vulkanismus vor,

2. es ist zukünftig vulkanische Aktivität zu erwarten.

Zu 1.: quartärer Vulkanismus

In dem Zwischenbericht Teilgebiete werden für dieAusweisung vonAusschlussgebieten die

bekannten quartären Eruptionszentren zugrunde gelegt und um diese ein Sicherheitsradius

von 10 km gezogen, welcher mit den Ergebnissen der Expertenbefragung des AkEnd

(Jentzsch 2001) begründet wird. Die Verbreitung von Vulkaniten, insbesondere Tephren,

und indirekte Wirkungen vulkanischer Aktivitäten (u. a. aufgestaute Flüsse) reichten in

Einzelfällen jedoch deutlich darüber hinaus.

Zu 2.: zukünftige Aktivität

Über die in 1. bezeichneten Gebiete hinaus werden im Zwischenbericht Teilgebiete keine

weiteren Gebiete ausgeschlossen, in denen zukünftig vulkanische Aktivität zu erwarten

ist. Die Begründung stützt sich auf:

– die Datenabfrage an die Länder: „eine Prognose über zukünftigen Vulkanismus im

Nachweiszeitraum wurde von keinem der Bundesländer abgegeben“,

– die beauftragte Studie der BGR: „Quantitative Vorhersagen zur Ausbruchshäufigkeit

während der nächsten eine Million Jahren können nach May (2019) auf Grundlage

des derzeitigen Prozessverständnisses nicht getätigt werden.“
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Die in dem Kurzbericht von May (2019) exemplarisch aufgezeigte Möglichkeit einer

regionalen Differenzierung zukünftiger vulkanischer Aktivität wird im BGE-Bericht zur

Anwendung der Ausschlusskriterien wiedergegeben. May schlägt drei Kategorien vor:

(1) erwartete, (2) mögliche und (3) nicht auszuschließende Aktivität. Die BGE bezieht

(dem Wortlaut des Gesetzestextes folgend) lediglich die Kategorie „erwartete Aktivität“

bei der Anwendung des Ausschlusskriteriums mit ein. Indikatoren für känozoische und

rezente magmatische Prozesse im Untergrund gibt es jedoch auch in Regionen außerhalb

der Vulkangebiete mit quartären Eruptionszentren. Zukünftig mögliche Aktivität (z. B. in

den tertiären Vulkangebieten) und nicht auszuschließende Aktivität (z. B. in Gebieten

mit Mantelgasaustritten außerhalb von Vulkanfeldern) werden nicht berücksichtigt.

Bei der Anwendung des Kriteriums stützt sich die BGE lediglich auf einen von 27 in

dem Kurzbericht von May (2019) genannten Indikatoren und greift auch nicht die darin

begründeten Vorschläge für eine Sicherheitszone von mehr als 10 km Radius um die

Eruptionszentren auf.

Einige Aspekte, die im weiteren Standortauswahlverfahren bei der Anwendung des

Ausschlusskriteriums vulkanischeAktivität berücksichtigt werden sollten, sind nachfolgend

kurz erläutert:

5.1.1 Tertiäre Vulkanfelder

Diese sehr begrenzteAnwendung desAusschlusskriteriums entspricht nicht dem Stand der

wissenschaftlichen Debatte (und den Ausführungen von May 2019). Gleichwohl werden

Jentzsch (2001) und May (2019) in der Begründung der Nichtberücksichtigung tertiärer

Vulkangebiete im Bericht zur Anwendung der AK (BGE 2020h) wie folgt zitiert: „Da nach

aktuellemWissensstand (vgl. Jentzsch (2001); May (2019)) eineWiederkehr vulkanischer

Aktivität in tertiären Vulkanfeldern innerhalb des Nachweiszeitraums nicht als erwartbar

anzusehen ist, wird diese daher nicht berücksichtigt.“ Diese Zusammenfassung ist eine

stark vereinfachte Interpretation der Aussagen aus den zitierten Berichten. In einem

Gutachten für den Freistaat Sachsen (Jentzsch 2013), welches der BGE vorliegt, werden

auch tertiäre Vulkanite als Indikator für zukünftigen Vulkanismus herangezogen. May

(2019) hat in dem von BGE zitierten Bericht ebenfalls die Möglichkeit eines zukünftigen

Vulkanismus in den tertiären Vulkangebieten aufgezeigt und u. a. mit demWiederaufleben

des Vulkanismus im tertiären Vulkanfeld der Hocheifel argumentiert, wo vor 11.000 Jahren

der jüngste Ausbruch in Deutschland stattfand, bei dem das Ulmener Maar entstand.

Die Sicherheitsstandards der InternationalAtomic EnergyAgency (IAEA) für kerntechnische

Einrichtungen (IAEA 2012, 2016) sehen Regionen, in denen vulkanische Aktivität in den

vergangenen 10 Millionen Jahren auftraten, als solche mit Potenzial für zukünftigeAktivität

an. Neben dem Vorliegen von Schmelzen in der Asthenosphäre sind tektonische Prozesse
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in der Lithosphäre für die Bildung von Aufstiegswegen für Magmen und Vulkanismus

erforderlich. Da neotektonischeAktivität beimAusschlusskriterium „Aktive Störungszonen“

auch bis ins Alttertiär zurück betrachtet wird, sollte entsprechend auch der tertiäre

Magmatismus als Indiz für zukünftig zu erwartenden Vulkanismus Berücksichtigung finden.

Erneute Ausbrüche im Nachweiszeitraum in den tertiären Vulkanfeldern werden, der

aktuellen Expertenbefragung im BGR-Projekt Magmatismus zufolge, von nahezu der

Hälfte der befragten Expertinnen und Experten für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich

gehalten (Bartels et al. 2020).

5.1.2 Sicherheitszone

Die aus der Eifel bekannte Verlagerung der Eruptionszentren imQuartär wird von der BGE

nicht, wie in der BGR-Studie (May 2019) empfohlen, in einer erweiterten Sicherheitszone

berücksichtigt. Dies wird im Bericht zu den Ausschlusskriterien (BGE 2020h) wie folgt

begründet: „Eine belastbare Abschätzung solcher, in der Zukunft liegender Prozesse

ist aufgrund der aktuellen Daten- und Literaturgrundlage nicht möglich.“ In der Tat

variieren die Ansichten über die möglichen Richtungen zukünftiger Verlagerungen und

die Übertragbarkeit der Beobachtungen aus der Westeifel auf andere Gebiete (Bartels

et. al 2020, Zemke 2020). Angesichts dieser Ungewissheiten schlagen May (2019) sowie

der Direktorenkreis der Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands (SGD 2020) in

seiner „Fachlichen Position zumAusschlusskriterium Vulkanismus“ die Berücksichtigung

einer allseitigen Verlagerung zukünftiger vulkanischer Aktivität vor.

5.1.3 Zusätzliche Indikatoren und Ausschlussgebiete

Die Prognose der BGE basiert auf einem Indikator: der Lage quartärer vulkanischer

Eruptionszentren. Weitere Indikatoren sind Eigenschaften des tiefen Untergrunds oder

aktuelle Beobachtungen an der Erdoberfläche. Austritte von Mantelgasen, langfristige,

großräumige Hebung oder seismische Anomalien im Erdmantel z. B. ragen weit über

die quartären Vulkangebiete hinaus. Jentzsch (2001, 2013) nutzt mehrere Indikatoren

zur Abgrenzung von Bereichen vulkanischer Gefährdung in der Oberpfalz, im Vogtland

und im Erzgebirge. May (2019) zeigt exemplarisch auf, wie erweiterte Sicherheitszonen,

die auf solchen Indikatoren aufbauen, bemessen werden könnten. Die Berücksichtigung

dieser Indikatoren bei der großräumigen Ausweisung von Sicherheitszonen wird auch

in der „Fachlichen Position des Direktorenkreises der SGD zum Ausschlusskriterium

Vulkanismus“ (SGD 2020) für notwendig erachtet.

Gebiete, in denen weitere Indikatoren Hinweise auf magmatischeAktivität im Untergrund

geben, hat die BGE im 1. Schritt der Phase I nicht ausgeschlossen. Jedoch wurde eine
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Studie an Professor Schreiber (Universität Duisburg-Essen) und Professor Jentzsch

(Gravity Consult, Bonn) vergeben, welche zusätzliche Parameter für eine genauere

Risikonalyse einzelner Gebiete als Grundlage für die Bemessung vonAusschlussgebieten

heranziehen sollen (BGE (2020h). „Darin sollen Lokationen mit einem Risiko vulkanischer

Aktivität identifiziert, eine genauere Gefährdungsanalyse für die einzelnen Gebiete

durchgeführt und damit ein individuell angepasster Sicherheitssaum bestimmt werden.“

Bei einer individuellen Anpassung sollten die Nachvollziehbarkeit und eine gleichwertige

Anwendung zusätzlicher Indikatoren in allen Teilgebieten gewährleistet werden. Ergänzend

sei darauf hingewiesen, dass Indikatoren, wie beispielsweise Austritte von Mantelgasen,

auch in Gebieten ohne quartäre Eruptionszentren verbreitet sind. Eine Ausweitung der

Sicherheitszonen alleine um die quartäen Eruptionszonen würde demAusschlusskriterium

nicht gerecht. Es empfiehlt sich, mit den zusätzlichen Indikatoren gemäß § 13 (2) StandAG

für das gesamte Bundesgebiet zu prüfen, ob Ausschlusskriterien in anderen Gebieten

erfüllt werden. Eine Beschränkung der Prognose zukünftigen Vulkanismus auf die

Entwicklung der bekannten Vulkangebiete der jüngsten erdgeschichtlichen Vergangenheit

reicht für Prognosen nicht aus, da in der Zukunft neue Vulkangebiete entstehen könnten,

wie Lorenz (2010) in einem Gutachten zur vulkanischen Gefährdung eines möglichen

Endlagerstandortes in Belgien ausführt.

5.1.4 Fazit

Die BGE hat das Ausschlusskriterium sehr kleinräumig angewendet und nach eigener

Darstellung im Zwischenbericht Teilgebiete die „ausgeschlossenen Gebiete flächenmäßig

eher unter- als überschätzt“. Der Kartierung der Ausschlussgebiete liegt ein Indikator für

magmatische Prozesse, namentlich die Lage quartärer Eruptionszentren zugrunde, obwohl

mehrere andere Indikatoren als Anzeiger rezenter magmatischer Aktivität im Untergrund

angesehen werden.

DieAnzahl und die Größe derAusschlussgebiete entspricht nicht dem Stand der Forschung

über zukünftig zu erwartende und mögliche vulkanische Aktivität (z. B. May 2019) in

Deutschland und der Diskussion über die Anwendung dieses Ausschlusskriteriums

(Bartels et al. 2020).

Es sollte im weiteren Verfahren bei der Ermittlung von Standortregionen geprüft und

dargestellt werden, inwieweit sich bei Berücksichtigung zusätzlicher Indikatoren zur

Ausweisung von Sicherheitszonen zusätzliche Ausschlussgebiete ergeben, u. a. in

tertiären Vulkangebieten. Dies ist insofern wichtig, als eine erneute Anwendung der

Ausschlusskriterien gemäß §16 (2) StandAG erst amEnde der Phase II nach Durchführung

der übertägigen, standortbezogenen Erkundung, der weiterentwickelten vorläufigen

Sicherheitsuntersuchungen und der sozioökonomischen Potenzialanalysen vorgesehen ist.
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5.2 Ausschlusskriterium „Aktive Störungszonen“

Folgende Punkte können hinsichtlich der Vorgehensweise zumAusschluss von Störungs-

zonen nicht eindeutig nachvollzogen werden:

5.2.1 Aktive Störungszonen im Kristallingestein

Im Bericht findet sich keineAusführung darüber, wie dasAusschlusskriterium imWirtsgestein

Kristallingestein angewendet wurde. Wie und auf welcher Basis (beispielsweise Methodik

und zur Verfügung stehende Daten) in diesen Regionen (z. B. Erzgebirge, Bayerischer

Wald, Schwarzwald) Störungen als aktiv oder inaktiv charakterisiert und infolgedessen

ausgeschlossen bzw. nicht ausgeschlossen wurden, kann anhand der vorliegenden

Unterlagen nicht nachvollzogen werden.

5.2.2 Methodik bei Fehlen von „Post-Rupel“ -Sedimenten

Die zugrunde gelegte Methode zur Bewertung der Störungsaktivität basiert auf der

Berücksichtigung der Verteilung tertiärer bis quartärer Sedimente. Nicht überall jedoch, sind

diese Sedimente „Post-Rupelium“ (34 Ma) erhalten geblieben oder abgelagert worden. Die

Ausschlussführung in diesen Regionen wird nur kurz zusammengefasst erörtert. Aufgrund

der häufig nur grob abzuschätzendenAktivitätszeiträume von Störungen in Gebieten ohne

Post-Rupelium-Sedimente sollte in der methodischen Beschreibung umfänglicher darauf

eingegangen werden.

5.2.3 Methodik sowie Ursprung und Umgang mit Daten

Datensätze, die explizit tertiäre oder neotektonischeAktivität ausweisen, sind nur für Sachsen

und Norddeutschland (Datensatz Brückner-Röhling et al. 2002) verwendet worden. Für

alle anderen Regionen wurden nach der Übersichtstabelle Tab. 4 (BGE 2020h, S. 37/38)

Daten im Maßstab kleiner als 1:200.000 verwendet. Diese Daten unterliegen zwangsweise

einer erheblichen Generalisierung hinsichtlichAnzahl, Orientierung sowie Geometrie und

Lage der Störungen. Zudem ist nicht immer ersichtlich, was die Ursprungsdatenquelle ist

und wie die zugrundeliegenden Datensätze qualitativ bewertet wurden bzw. ob und wenn

ja, welchen Datensätzen qualitativ Vorrang gegeben wurde.

Hilfreich wären Informationen darüber, ob die Lineamente mit anderen Daten (Tiefen-

linienkarten, hochauflösenden Geländemodellen) auf ihre Lagetreue überprüft wurden.

Durch Generalisierung, aber auchÜbertragung, kann eine ungenaue Verortung von wenigen

hundert Metern bis wenige Kilometer bei tiefreichenden Strukturen oder generalisierten

überregionalen Lineamenten entstehen. Dadurch könnte ein Ausschluss an falscher
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geographischer Position erfolgen und Bereiche, die tatsächlich neotektonische Aktivität

ausweisen, nicht miteingeschlossen sein.

All diese Punkte lassen die Frage aufkommen, wie eine Qualitätsprüfung durchgeführt

und mit Unschärfen von 2D- und 3D-Daten umgegangen wurde. Der überwiegende Teil

der für Deutschland vorhandenen und somit für dieAnwendung desAusschlusskriteriums

verwendbaren Datengrundlage basiert imWesentlichen auf 2D-Daten aus verschiedenen

Kartenwerken der Bundesländer (z. B. Geophysikalisches Kartenwerk der DDR (Reinhardt &

Gruppe Regionales Kartenwerk 1968 - 1991) oder demGeotektonischenAtlas (Baldschuhn

et al. 2001, Bombien et al. 2012). Diesewiederum beruhen auf unterschiedlich interpretierten

und interpolierten Datensätzen (seismische Daten, Bohrungsdaten, stratigraphische

Horizonte interpretiert). Für die Erstellung von 3D-Modellen wurden diese Datensätze

in der Regel harmonisiert, generalisiert und mit neueren Daten ergänzt. Die heterogene

Datenbasis und verwendeten Interpretationskonzepte, um die Modelle konsistent zu

schließen, lassen sich letztlich nicht immer zweifelsfrei voneinander trennen. Ein 3D-Modell

stellt eine weitere Interpretation dar, bei der häufig für einige Gebiete, Strukturen oder

Horizonte ein besserer Wissensstand oder aber ein über die Fläche gleich verteilter

Wissensstand impliziert wird, als eigentlich vom Modellierer beabsichtigt ist. Daher sind

3D-Modelle immer ganzheitlich mit den Modellbeschreibungen und der teils enthaltenen

Auseinandersetzung mit Modelleinschränkungen und Unschärfen zu betrachten. Wurden

3D-Modelle bei der Ausschlussführung unabhängig des Wissens eingegangener Daten

oder enthaltener Unschärfen berücksichtigt, so sind diese Modelle in ihrer Wertigkeit

für den Auschluss nicht über die präexistenten 2D-Kartenwerke zu stellen. Somit stellt

sich an diesem Beispiel die Frage, wie einzelne Datensätze, Modell, Kartenwerk oder

Einzeldatum, qualitativ bewertet wurden.

Sowohl im Bericht „Anwendung Auschlusskriterien“ gemäß § 22 StandAG als auch im

Zwischenbericht Teilgebiete gemäß § 13 StandAG wird die Begrifflichkeit „deutlicher

Gesteinsversatz“ mehrfach verwendet, jedoch nicht genauer erörtert. Für eine konsistente

Ausschlussführung sollte diesem zu definierenden Parameter ein Wert zugeordnet sein.

Alle Störungen mit einem Versatz, der größer als der definierte Grenzwert ist, würden

dann bei der Ausschlussführung berücksichtigt werden. Derzeit stellt sich die Frage, wie

der Parameter Versatz für alle betrachteten Störungen konsistent erhoben wurde.

Bei bundeslandübergreifenden Störungen fällt auf, dass die Ausschlussführung bei

grenzübergreifenden oder generalisierten Lineamenten wie der Fränkischen Linie nicht

immer nachvollziehbar ist: Während auf der Seite von Thüringen der ganze Strukturzug der

Fränkischen Linie entlang des Thüringer Waldes und des thüringischen Schiefergebirges

ausgeschlossen wurde, reduziert sich auf der bayerischen Seite der Ausschluss auf

vereinzelte kleinere lokale Störungen, die teils nicht mehr eindeutig der Fränkischen Linie
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(siehe auch Peterek & Schröder 1997) zuzuordnen sind. Hieraus ergeben sich zum einen

Unsicherheiten in der Zuweisungen zur fränkischen Linie. Darüberhinaus folgen aus dem

unterschiedlichen Generalisierungsgrad der Strukturzone (Lage, Orientierung undAnzahl

von Einzelstörungen) auf thüringischer und bayerischer Seite sichtbare Unterschiede in

der flächigenAusschlussführung. Ein weiteres Beispiel eines inkonsistentenAusschlusses

ist die Harznordrandstörung. Ein klarer, allgemein anerkannter Nachweis der Aktivität

dieser Störung im Post-Oligozän ist entlang des gesamten Verlaufs des Lineamentes bis

jetzt nicht erfolgt. Für die Hebungsstruktur des Harzes könnte man auf Basis bestehender

Daten und der allgemeinen Hebungsgeschichte eine neogene Aktivität entlang dieses

Segmentes der Aufschiebung zumindest postulieren (Müller et al. 2019), jedoch nicht für

die Verlängerungen des in Abbildung 17 (BGE 2020h) dargestellten Lineamentes nach

NW in das Niedersächsische Becken oder nach SE entlang der Grundgebirgsausbisse

nördlich Halle. Nach SE sowie nach NW ändert sich der Charakter der mesozoisch

geprägten Störungszone entscheidend. Inwiefern die Lineamente in diesen Bereichen

im Zusammenhang mit der Harz-Nordrandstörung stehen, ist bis heute nicht geklärt. Hier

wurden offensichtlich Störungsscharen unterschiedlichenAlters undAktivitätszeiträume vom

Paläozoikum bis ins Tertiär zusammengefasst. Eine Begründung dafür ist nicht gegeben.

In BGE (2020h, S. 60) wird die Herleitung derAktivität der „mitteldeutschen Hauptabbrüche“

auf Basis geodätisch nachgewiesener Vertikalbewegungen begründet. Die Kompilation

der Erkenntnisse zu Vertikalbewegungen aus Jähne-Klingberg et al. (2019) und die darin

erfolgte Diskussion kommt zu einem anderen Schluss. Vermutlich nur geringe Exhumierungs-

und Hebungsraten seit dem Oligozän von wenigen 10er Metern bis max. wenig über

100 Meter pro Million Jahre, die zudem an großräumige Hebungsstrukturen gebunden

sind, zeigen keine klare Indikation für eine erhöhte neotektonische Aktivität entlang der

mitteldeutschen Hauptabbrüche. Die geodätisch gemessenen, meist kurzen Zeitreihen

der Region sind sehr widersprüchlich und basieren auf verschiedenen Methoden, die

nach Erkenntnis der BGR bis jetzt nicht aufeinander abgestimmt und harmonisiert sind.

Deren Ergebnisse sind teils gegensätzlich und bedürfen einer intensiven Diskussion der

von diesen Datensätzen abgeleiteten Interpretationen.

Keiner der Hauptabbrüche zeigt eindeutige geomorphologische Belege von ruckartigen

Störungsbewegungen, die mit seismischen Ereignissen verbunden wären. Die Übergänge

vom Vorland zu den Mittelgebirgshochlagen sind hingegen eher meist fließend und

entsprechen viel eher einer monoklinalenAufwölbung oder Flexur. Geodätisch messbare

Störungsbewegungen müssten sich deutlich im Reliefbild zeigen. Brandes et al. (2012)

beschreiben zwar neotektonische Indikatoren amBeispiel von quartärzeitlichenAufschlüssen

in der Nähe der Osning-Störung. Doch stellt sich hier zum einen die Frage, ob diese

untersuchten Strukturen den Tatbestand „deutlicher Gesteinsversatz“ erfüllen und zum
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anderen, inwiefern die lokalen Erkenntnisse auf ganze überregionale Störungslineamente

zu übertragen sind.

Bei geringenAbsolutbewegungsraten müssen zudemweitere, häufig in kurzen Messreihen

hervortretende exogene und endogene Prozesse, die Einfluss auf Vertikalbewegungen der

Oberfläche nehmen (z. B. Grundwasserspiegelschwankungen), zuerst aus demMesssignal

herausgefiltert werden, um eine mögliche Störungsaktivität bewerten zu können. Ohne

stützende Langzeitreihen aus stratigraphischen Betrachtungen sowie paleoseismologischen

oder geomorphologischen Erkenntnissen ist solch eine Aussage zumindest für die

mitteldeutschen Hauptabbrüche nicht zweifelsfrei zu treffen. Des Weiteren ist nicht klar

ersichtlich, wie dieseAussage für alle „mitteldeutschen Hauptabbrüche“ getroffen werden

kann und zudem noch zu einemAusschluss über ganze Lineamentlängen führt. Die uns

bekannte Datenbasis stützt unserer Meinung nach nicht den durchgeführtenAusschluss.

Wie es zu einemAusschluss überregionaler Störungszonen/Lineamente kam, bei denen

keine oder nur lokale Studien über die Aktivität entlang des Streichens existieren, geht

aus den Berichten (BGE 2020g, BGE 2020h) nicht eindeutig hervor. Eine lokale/regionale

Indikation sollte ohne weitereAnnahmen und zum Beispiel begleitende geomechanische

Modellierungen nicht zumAusschluss des gesamten überregionalen Lineamentes führen.

5.2.4 Ausschluss von Scheitelstörungen

Folgende Fragen ergeben sich bezüglich der Ausschlussführung zu Scheitelstörungen:

a) Im Bericht zur Anwendung der Ausschlusskriterien gemäß § 22 StandAG (BGE

2020h, S. 58) und dem Zwischenbericht Teilgebiete gemäß § 13 StandAG (BGE

2020g, S. 53) wird der methodischeAnsatz zumAusschluss von Scheitelstörungen

zu kurz und für den Leser dadurch nur schwer nachvollziehbar erläutert. Zusätzliche,

beispielhafte Erläuterungen, z. B. anhand vonAbbildungen, würden dazu beitragen,

diesen komplexen Sachverhalt sowohl der interessierten Öffentlichkeit als auch der

Fachwelt zu vermitteln. Nachfolgend wird auf BGE (2020h, S. 58) eingegangen:

„Für den betroffenen Bereich im Deckgebirge einer Salzstruktur gilt das Aus-

schlusskriterium als erfüllt, wenn die Störungszonen innerhalb der letzten 34Millionen

Jahre aktiv waren und der höchste Punkt der Salzstruktur unterhalb von 300 m unter

GOK liegt. Damit wird auf die Ausweisung ausgeschlossener Gebiete verzichtet,

die komplett oberhalb der Minimaltiefe des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches

liegen.“

In dieserAusführung bleibt offen, weshalb bei der Ausschlussführung zusätzlich der

Abstand Top-Salzstruktur zur GOK (Geländeoberkante) berücksichtigt wurde. Eine
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fachliche Begründung dieser Vorgehensweise ist in den Berichten (BGE 2020g,

BGE 2020h) nicht dargelegt. Offen bleibt auch, warum das Ausschlusskriterium

nicht erfüllt ist, wenn das Salzstrukturtop oberhalb von 300 m unter GOK liegt. In

einem weiteren Satz wird diese Differenzierung noch einmal erläutert: „Damit wird

auf die Ausweisung ausgeschlossener Gebiete verzichtet, die komplett oberhalb

der Minimaltiefe des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches liegen.“ Unklar ist, ob

nur tiefer reichende Scheitelstörungen ausgeschlossen worden sind, die im Kontakt

mit dem liegenden Salzkörper stehen.

b.) Die Gesamtkarte der ausgeschlossenen Störungszonen (BGE 2020g, Abb. 11) ist

schwer lesbar. Für eine bessere Lesbarkeit ließe sich beispielsweise derAusschluss

von Strukturen, der auf diese methodische Einschränkung zurückzuführen ist, als

eigene Klasse darzustellen. Die derzeit gewählte Darstellungsform ermöglicht es

nur sehr erfahrenen Geologen, die sich mit Salzgeologie regional beschäftigt haben,

einen Bezug zu Scheitelstörungen herzustellen.

Auch wird eine eigenständige Klassifizierung dieser ausgeschlossenen Scheitel-

störungen als sinnvoll erachtet, um im Kartenbild darzustellen, dass es in diesen

Regionen zu einem Ausschluss kam, jedoch die liegende Geologie von diesem

Ausschluss nicht betroffen ist.

c.) Brückner-Röhling et al. (2002, 2004) fassen in einer umfassenden Studie die damaligen

Erkenntnisse zur känozoischenAktivität von Deckgebirgsstrukturen Norddeutschlands

zusammen. Der Fokus liegt auch auf Scheitelstrukturen. Diskutiert wird dabei auch der

mögliche Zusammenhangmit Sockelstörungen im näherenUmfeld. Über Kartenserien

werden basierend auf derAnalyse seismischer Daten, Bohrungen und bestehender

Kartenwerke Aktivitäten für Deckgebirgsstrukturen und liegende Sockelstörungen

pro Zeitabschnitt abgeleitet. Der Vergleich dieser grundlegenden Arbeit für das

norddeutsche Becken mit der Gesamtkarte ausgeschlossener Störungszonen (BGE

2020g,Abb. 11) zeigt deutliche Diskrepanzen hinsichtlich vonAusschlüssen, welche

nach Brückner-Röhling et al. (2002, 2004) nicht nachvollziehbar sind. Dies schließt

nicht ausgewiesene Strukturen mit interpretierter Post-Rupel-Aktivität mit ein. Hier

wäre eine Diskussion der Unterschiede zu diesem Basiskartenwerk wünschenswert.

d.) Ein großer Teil der Störungen im norddeutschen Deckgebirge steht im direkten

Zusammenhang mit der Genese liegender Salzstrukturen. Ob die Scheitelstörung

ihre Ursache in einer Setzung oder Aufwöbung der Salzstruktur oder in Lösungs-/

Bildungsprozessen hat oder ob ein externer geodynamischer Mechanismus zu

ihrer Bildung führte, ist durch eine bloße Auswertung auf Basis von Karten nicht zu

entscheiden. Brückner-Röhling et al. (2002) diskutieren die Herausforderungen, in
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Sedimentbecken mit hohen Salinarmächtigkeiten Sockelstörungen in Beziehung

zu Deckgebirgsstrukturen zu stellen. Somit ist auch die Beweisführung, ob eine

Scheitelstruktur oder eine durch großräumige Prozesse ausgelöste Störungszone

vorliegt, ohne detaillierte Standortdaten häufig nicht zweifelsfrei durchzuführen. Zur

Nachvollziehbarkeit der Klassifikation in „Scheitelstörung oder nicht“ sollte daher

die Argumentation für die Auswahl der Scheitelstörungen dargelegt werden.

5.2.5 Ausschluss von Lineamenten durch den Verschnitt mit durch die BGE

definierten Strukturregionen

Im Folgenden wird auf eine methodische Erläuterung zur Kategorisierung von Störungs-

spuren zurAnwendung derAusschlusskriterien (BGE 2020h, S. 60) Bezug genommen: „Zu-

sätzlich konnten durch die Verschneidung von Störungsspuren mit geologischen Einheiten,

die ein Maximalalter von 34 Millionen Jahren aufweisen, viele aktive Störungszonen in

Gebieten identifiziert werden, in denen bisher wenig über tektonischeAktivitäten innerhalb

der letzten 34 Millionen Jahre bekannt ist. Dazu zählen insbesondere die deutschen

Mittelgebirgsregionen, wo ohne die Verschneidungsmethodemit post-eozänen geologischen

Einheiten in den meisten Fällen keine aktiven Störungszonen hätten ausgewiesen werden

können. Die aus dieser Methode resultierenden Störungsspuren sind in der Regel relativ

kurz, da sich Störungsspuren häufig kreuzen oder aufteilen.“

Hilfreich wäre an dieser Stelle, für jede der definierten Struktureinheiten darzulegen,

warum das kleinteilige Strukturinventar entsprechend der großräumigen Entwicklung

eine ähnliche Aktivitätshistorie aufweisen sollte und worauf basierend die geologischen

Struktureinheiten definiert wurden. Es stellt sich weiterhin die Frage, inwiefern das Alter

der kleineren kartierten Störungen tatsächlich bekannt ist. Insbesondere in Gebieten

mit paläozoischen und mesozoischen Abfolgen an der Oberfläche ohne substanzielle

Tertiär-/Quartärbedeckung sind die potenziellen Alter der kartierten Störungen nur über

zusätzlicheMethoden zu ergründen (z. B. Störungslettendatierung, Electron Spin Resonance

(ESR)), die bis jetzt nur exemplarisch und lokal durchgeführt wurden. Aufgrund der meist

fehlendenAltersangaben kleinerer Störungen ist ohne weitere Annahmen keine gesicherte

Ausschlussführung möglich. Daher werden im Zuge zukünftiger Betrachtungen umfassende

Studien zu Störungsdatierungen empfohlen.

Den Bezug zwischen Störungen und einer umgebenden Strukturregion zu setzen, erfordert

u. a. Kenntnis darüber, dass die Störung innerhalb der Struktureinheit nicht älter ist als die

Struktureinheit selbst. Auch die Definition von Struktureinheiten ist nicht immer einfach,

beispielsweise kann sich die Ausdehnung und die damit verbundene Definition einer

Struktureinheit über die geologische Entwicklung deutlich ändern. Zudem sind Übergänge

zu anderen Struktureinheiten teils fließend oder nur zu bestimmten Zeiten überhaupt
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vorhanden. Auch wenn es für bestimmte Zeitabschnitte sinnvoll ist, eine Unterteilung

des Strukturbildes in Strukturregionen vorzunehmen, um zum Beispiel strukturelle

Zusammenhänge im Kartenbild auszuschärfen, so ist diese Art der Unterteilung stark

skalenabhängig und eng an ein Interpretationskonzept gebunden.

Jähne-Klingberg et al. (2019) geben auf Basis einer Literaturrecherche zu Prozessen, die

die Vertikalbewegungen der Kruste beschreiben, und regionalgeologischerArbeiten einen

Überblick zu großräumigen Vertikalbewegungen Deutschlands seit demMesozoikum. Dabei

ist besonders eine imÜbergang vomPaläogen zumNeogen hervortretendeHebungsanomalie

in Mitteldeutschland ersichtlich (siehe dazu auch Meier et al. 2016).Angrenzend ist davon

auch das Rheinische Schiefergebirge erfasst. Ein weiteres Beispiel ist die Hebung

des Erzgebirges im Zusammenhang mit der Entstehung des Eger-Grabens. All diese

großräumigen Vertikalbewegungen zeigen großeWellenlängen vonmehreren 10er Kilometer

Ausbreitung bis hin zu wenigen 100 Kilometer, bei relativ kleinen Hebungsbeträgen von

maximal ca. 1 km innerhalb der letzten 34Mio. Jahre. Eine Einschränkung der Hauptphasen

dieser Hebung ist schwierig herzuleiten. Faziesraumverschiebungen vom Oligozän bis

ins Quartär (u. a. Doornenbal & Stevenson 2010), als auch die großräumige Verkippung

der paläogenen Sedimente (u. a. Ludwig 2001) sind jedoch starke Indikationen für die

Festlegung auf das post-oligozäne Alter für die großräumige Hebung. Eine Ursache für

die Herausbildung dieses Reliefs könnte möglicherweise die Umstellung auf das moderne

Spannungsfeld im Miozän sein. Selbst bei konservativer Betrachtung der Hebungsraten

ergibt sich hieraus eine Größenordnung von nicht viel mehr als 100 m Gesteinshebung

pro Millionen Jahre. Solche geringen Vertikalbewegungen müssen nicht zwangsläufig

mit neotektonischer Aktivität an Störungen im Zusammenhang stehen. Eine allgemeine

Kategorisierung von Elementen innerhalb dieser Strukturen als „neotektonisch aktiv“ ist

daher bei diesen sehr geringen Hebungsraten nicht schlüssig zu begründen, insbesondere

da viele dieser Mittelgebirgsstrukturen an diskreten Strukturen herausgehoben oder verkippt

erscheinen. In älterer geologischer Literatur wurde diese geomorphologische Form als

„Pultscholle“ oder „Kippscholle“ beschrieben. Beispiele hierfür sind der Thüringer Wald,

der Harz oder der Kyffhäuser. Diese Art der Heraushebung ohne deutliche Anzeichen

kleinräumiger differentieller Bewegungen ist sogar ein Beleg dafür, dass innerhalb

dieser Strukturen nur wenig differentielle Tektonik im Tertiär erfolgte. Sofern Bewegung

überhaupt stattfand, waren die begrenzenden Störungen wie die Fränkische Linie oder

die Harz-Nordrandstörung nur in Teilen aktiv. Dies muss wiederum nicht zwangsläufig zum

Ausschluss entlang des gesamten Störungslineamentes führen, da im Tertiär vermutlich

auch nur Teilstücke der mesozoisch, teils paläozoisch angelegten Störungen reaktiviert

wurden und andere Teile solcher mesozoischen Störungslineamente keinen auffälligen

Wechsel im topographischen Gradienten oder andere geomorphologischeAuffälligkeiten

aufweisen. Für die meisten Störungen außerhalb des Alpenraumes und des Ober-

Rheingrabens sind meist nur lokale Versatzbeträge von Metern bis wenigen Dekametern
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Post-Oligozän zu vermuten. Diese geringen, häufig nur sehr schwer nachzuweisenden

und meist auch nur vermuteten Versatzbeträge, führten entsprechend der Ausweisung

neotektonisch aktiver Strukturen nach BGE (Abbildung 11; Zwischenbericht Teilgebiete)

zumAusschluss. Zur Nachvollziehbarkeit desAusschlusses ist eine ausführliche Erörterung

und Festlegung einesWertes für den in § 22Abs. 2 Nr. 2 StandAG erwähnten „deutlichen

Gesteinsversatz“ erforderlich.

5.2.6 Umgang bzw. Berücksichtigung weiterer Aspekte

Im Folgenden werden einzelne Aspekte im Kontext des Ausschlusskriteriums „Aktive

Störungszonen“ erörtert, die es aus fachlicher Sicht der BGR berücksichtigt werden sollten.

Die Quartär- und Tertiärverteilung in Deutschland ist in vielen Regionen (insbesondere

Mitteldeutschland) sehr kleinteilig erhalten und häufig nicht gut datiert oder belegt. Ein

Verschnitt dieser unterbestimmten Kartengrundlage zur Tertiär- und Quartärverteilung,

ohne Hinzuziehen weiterer Informationen wie der Faziesverteilung oder Altersverteilung,

könnte beim Vergleich mit den verwendeten generalisierten Störungsdaten im Maßstab

1 : 200000 zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Ausschluss aufgrund scheinbarer Kohärenz von Störungslineamenten und der Ver-

teilung von Tertiärsedimenten: Nicht wenige Täler richten sich zumindest teilweise

nach Materialkontrasten entlang präexistierender struktureller Heterogenitäten des

Untergrundes und somit u. a. auch nach Strukturbau, faziellen Wechseln und deren

umgebenden Aufrüttungszonen. Entlang des Einschnittes wurden wiederum verstärkt

Quartär-/Tertiärsedimente abgelagert oder sind umgelagert erhalten geblieben. Für diese

geomorphologische Kohärenz zwischen Sedimentverteilung und Strukturbau braucht es,

wie bereits erwähnt, nicht unbedingt eineAktivität entlang einer Störungszone. DieAnlage

der Heterogenität des Untergrundes kann deutlich älter sein als die spätere Verteilung

von tertiären Sedimenten vielleicht impliziert.

Nachweisführung Mitteldeutschland und Mittelgebirgshochlagen: In diesen Regionen

existiert meist keine Bedeckung mit Tertiär oder stratiformem Quartär oder die Verteilung

ist sehr lückenhaft. Somit ist für diese Gebiete die Möglichkeit einer Bewertung stark

eingeschränkt. Daher ist ein Großteil der insbesondere kleineren, lokal nachgewiesenen

Störungen, die ausgeschlossen wurden, in diesen Regionen anzuzweifeln, solange es

keine Belege oder zusätzlichen Informationen zum Beispiel zumAlter von Störungsbrekzien

oder Mineralisationen gibt.

Bislang wurden neotektonische Studienmeist in Gebieten offensichtlicher, nachweislicher

Aktivität durchgeführt. Naheliegend ist daher, dass sich wissenschaftliche Belege
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neotektonischer Aktivität scheinbar zum Beispiel entlang des Rhein-Grabens häufen. In

den Plattformgebieten und Hochlagen dazwischen gab es hingegen nur äußerst selten

Studien gleichenAusmaßes. Dementsprechend fehlt für diese Regionen in den allermeisten

Fällen ein klarer Beleg für die neotektonische Aktivität. Es ist daher zu empfehlen, die

heterogene Datengrundlage umfassend zu präsentieren und den Einfluss des heterogenen

Wissenstandes auf die Ausschlussführung zu diskutieren.

Maskierung von Neotektonik durch quartärzeitliche Prozesse oder Vegetation: Glazial-

tektonische Überprägungen, Permafrostphänomene oder dynamische Umlagerung

von Quartärsedimenten, als auch Bodenbildung und langanhaltende Verwitterung,

können sehr effektiv tektonische Spuren im Untergrund verwischen/maskieren. Daher

ist aus oberflächengeologischer Betrachtung häufig kein eindeutiger Rückschluss auf

Aktivität von liegenden Störungen aufgrund der vorherrschenden mitteleuropäischen

Bedeckungsverhältnisse zu treffen. Bei sehr guter punktueller Aufschlusssituation in

Kiesgruben und Tagebauen kann dies natürlich auch anders sein (u. a. Brandes et al.

2012). Mögliche lokale Indikationen zu neotektonischer Aktivität sind, wie beschrieben,

nicht ohne weitere Informationen auf angrenzende Bereiche der betroffenen Störungszone

zu projizieren. Liegen keine klaren Belege für die Internstruktur von Quartär- und

Tertiärsedimenten vor (Indikationen durch Schürfe, Grabungen, Transsekte über Stö-

rungszonen oder z. B. seismitähnliche Strukturen im Tagebau oder Tertiäraufschluss),

überwiegen eher die negativen Einschränkungen in der Ausweisung von Störungszonen

unter Quartärbedeckung. So gibt es z. B. in Mitteldeutschland große Gebiete, welche

mächtige Solifluktionserscheinungen aufweisen (u. a. Hessisches Bergland) und so die

Untergrundgeologie sehr effektiv maskieren.

Die thematische Auseinandersetzung mit der Tertiärtektonik findet überwiegend im

Rahmen der akademischen „Community“ statt. Die Staatlichen Geologischen Dienste

(SGD) der Länder sowie die BGR haben hierzu zwar vereinzelt Produkte erarbeitet, jedoch

beschränken sich diese Informationen in der Regel nur auf ausgewählte Regionen oder

gar einzelne Störungen. Eine umfassende zusammenhängende Auseinandersetzung

mit dem Thema erfordert daher die Kompilation und Analyse der Vielzahl an Literatur

mit grenzübergreifendem, überregionalem Charakter. So wurden seit der tektonischen

Übersichtsarbeit von Ziegler (1990) große Fortschritte sowohl im Verständnis der

großtektonischen Zusammenhänge als auch zur Tektonik des Känozoikums gemacht.

Hier wäre es wünschenswert, insbesondere den Wissenszuwachs der letzten 30 Jahre

abzubilden (u. a. Sissingh 2003, Kley 2018) und noch bestehende Lücken aufzuzeigen,

die einen Einfluss auf die Ausweisung des Ausschlusskriteriums haben.

Störungen sind nicht nur auf onshore-Gebiete beschränkt. Im Nordosten Deutschlands,

innerhalb des Teilgebietes 078_08TG, welches Rügen, Hiddensee und die Ostsee betrifft,
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sind die Störungen nur auf dem Land (SW-Ecke Rügens) ausgewiesen. Die Störungen

setzen sich jedoch in die Ostsee fort und reichen dann auch in das ausgewiesene Teilgebiet

hinein. Bezüglich des Teilgebietes 078_08TG fällt ein weiterer Punkt, die Ausweisung

der Verbreitung von Steinsalz betreffend, auf. Sowohl die Lage auf dem Plattformhang

als auch eine im SE des Teilgebietes liegende Bohrung bestätigen eine karbonatische

Lithologie des Zechstein dieser Region und keine bis nur geringe Salzmächtigkeiten.

Die im vorgelegten Bericht „entscheidungserheblich genutzten Bohrungen“ sind für den

Zechstein dieser Region nicht repräsentativ (siehe Tabelle 14 in BGEDatenbericht_Teil_3_

von_4_MA_und_geoWK), da sie faziell alle eine andere Ausprägung als im Teilgebiet

078_08TG aufweisen.

Des Weiteren sind für Mecklenburg-Vorpommern (MV) in BGE (2020g, Abb. 11) vier

größere generalisierte, SE bis ESE streichende Störungslineamente ausgewiesen.

Durch Güstrow und westlich an Schwerin vorbei laufende große Störungszonen sind

dem Landesamt von Mecklenburg-Vorpommern so bisher nicht bekannt (pers. Aussage

Wojatschke). Als Datengrundlage wurden für Mecklenburg-Vorpommern die Tiefenkarten

des Southern Permian Basin Atlas (SPBA) verwendet (BGE 2020l, Datenbericht Teil 3).

Eine Durchsicht des SPBA (Doornenbal and Stevenson (2010)) erklärt jedoch nicht, woher

die Störungsspuren stammen, da sie dort nicht zu finden sind.

5.3 Ausschlusskriterium „ großräumige Vertikalbewegungen“

Die BGE nimmt zur Argumentation der Anwendung des Ausschlusskriteriums im vollen

Umfang Bezug auf Jähne-Klingberg et al. (2019). Es wird hierzu folgendeAussage getätigt:

„Die BGE schließt sich der Einschätzung von Jähne-Klingberg et al. (2019) an und kommt zu

demErgebnis, dass auf Basis des aktuellen Prozessverständnisses in Deutschland innerhalb

des Nachweiszeitraums von einer Million Jahren wahrscheinlich keine Hebungsbeträge

von 1000 m erreicht werden. Es werden daher auf Basis des Ausschlusskriteriums

„großräumige Vertikalbewegungen“ keine Gebiete ausgeschlossen.“

Der Fokus der Studie von Jähne-Klingberg et al. (2019) lag auf der Einschätzung von

Prognosemöglichkeiten für großräumige Vertikalbewegungen für einen Zeitraum von

1Million Jahre.Auf Basis verschiedener geodynamischer und klimatischer Szenarien wurden

Prognosemöglichkeiten diskutiert. Dabei wurden auf Basis des bestehenden Stands der

Forschung die verschiedenen Szenarien nach ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit qualitativ

eingeordnet oder auch auf Basis von Prozessbetrachtungen resultierende Vertikalbewe-

gungen diskutiert. Eine direkte Diskussion der Anwendung des Ausschlusskriteriums auf

Deutschland ist nicht erfolgt.
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5.4 Ausschlusskriterium „Einflüsse aus gegenwärtiger oder früherer

bergbaulicher Tätigkeit“

Größe des ausgeschlossenen Gebietes um das Endlager Konrad: Im Gegensatz zu

anderen bestehendenGrubengebäuden sind nicht Grubenrisse oder Umhüllende verwendet

worden, sondern die Umrisse eines Modellgebietes zur hydrogeologischenModellierung.

Dadurch werden ungleich größere Bereiche ausgeschlossen als im Umfeld derAsse oder

Morsleben.

5.5 Ausschlusskriterium „Seismische Aktivität“

Der Abschlussbericht der BGR zumAusschlusskriterium „SeismischeAktivität“ (Kaiser &

Spies 2020) wurde im Zwischenbericht Teilgebiete der BGE nicht berücksichtigt.

Als Grundlage zur Anwendung des Ausschlusskriteriums „Seismische Aktivität“

wurde im Zwischenbericht Teilgebiete die Karte der Erdbebenzonen in der Norm

DIN EN 1981/NA:2011-01 verwendet. BGE weist anschließend darauf hin: „Der Stand

der Wissenschaft zur probabilistischen seismischen Gefährdungsanalyse hat sich jedoch

inzwischen weiterentwickelt.“

Ungewissheiten bei derAnwendung desAusschlusskriteriums „SeismischeAktivität“ wurden

von der BGE zu diesem Zeitpunkt nicht betrachtet. Entgegen des formuliertenAnspruchs

im Abschnitt „Wissenschaftsbasiertem Arbeiten“ (BGE 2020g, Zeilen 348 - 349) wurden

die Ungewissheiten im vorgelegten Teilgebietebericht bislang nicht bewertet.

5.5.1 Relevanz des Ausschlusskriteriums

Die BGR hat in Kaiser & Spies (2020) auf ungeklärte Fragen zur Relevanz dieses

Ausschlusskriteriums für die Ermittlung der Erdbebengefährdung eines Endlagers für

hochradioaktive Abfälle hingewiesen.

Zum Ausschlusskriterium „Seismische Aktivität“ hat das Nationale Begleitgremium im

September 2020 ein Gutachten von Prof. Dr. FriedemannWenzel (KIT) veröffentlicht. Die

Aussagen von Wenzel (2020) decken sich mit den Aussagen der BGR zur Relevanz des

Ausschlusskriteriums „SeismischeAktivität“ im Hinblick auf die Erdbebengefährdung eines

Endlagers. Die BGR unterstützt die Schlussfolgerungen und Empfehlungen von Wenzel.

Auf die Notwendigkeit, die Erdbebengefährdung durch bruchartige Verschiebungen in

einem Endlager in tiefen geologischen Formationen zu berücksichtigen, wurde bereits

von der BGR im Bericht von Kaiser & Leydecker (2003) hingewiesen.
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6 Anmerkungen zur Anwendung der geowissenschaftlichen Abwä-

gungskriterien (geoWK)

Gemäß StandAG (2017) und insbesondere in der Gesetzesbegründung zu § 24 (Geowissen-

schaftlicheAbwägungskriterien) wird ein hoher Stellenwert auf den Vergleich von Standorten

gelegt. In § 1 StandAG heißt es: „Der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit ist der

Standort, der im Zuge eines vergleichenden Verfahrens aus den in der jeweiligen Phase

nach den hierfür maßgeblichen Anforderungen dieses Gesetzes geeigneten Standorten

bestimmt wird“. Insbesondere zu § 24 StandAG heißt es in Absatz 1: „Die Festlegung

von geowissenschaftlichenAbwägungskriterien dient dazu, die nach der Anwendung von

Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen verbleibenden Gebiete hinsichtlich ihrer

Eignung als Endlagerstandort vergleichend bewerten zu können“ und weiter in Absatz

3: „In die erste Kriteriengruppe, Güte des Einschlussvermögens und Zuverlässigkeit des

Nachweises, sind diejenigen Abwägungskriterien eingeordnet, mit denen im Vergleich

von Gebieten untereinander die Qualität des Einschlusses der radioaktiven Stoffe am

Ort ihrer Endlagerung sowie die Robustheit der Nachweisführung für den Nachweis der

Langzeitsicherheit bewertet werden“.

Das StandAG verlangt einen Vergleich der Teilgebiete oder identifizierten Gebiete.

Da die Aggregierung der Bewertungen der geoWK das entscheidende Element des

Einengungsverfahrens auf dem Weg zur Ausweisung der Teilgebiete ist, sollte das

vergleichende Vorgehen im Standortauswahlverfahren deutlich erkennbar sein, ggf. in

einer untersetzenden Unterlage.

In BGE (2020g) wird zu den dreiArbeitsschritten bei derAnwendung derAK, MAund geoWK

auf Folgendes hingewiesen: „Bei denArbeitsschritten wurden generische Endlagerkonzepte

mitberücksichtigt, sodass im Ergebnis der sicherheitsgerichteten Abwägung Gebiete mit

günstigen geologischen Gesamtsituationen als Teilgebiete ausgewiesen werden.“ Hier

wäre ein Hinweis darauf, wie die Endlagerkonzepte berücksichtigt wurden, hilfreich und

welchen Einfluss verschiedene Endlagerkonzepte möglicherweise auf das Ergebnis

der Anwendung der geoWK haben. Die folgende Aussage in BGE (2020g) bezieht sich

ausschließlich auf Gebiete mit kristalinem Wirtsgestein: „Im Rahmen der Anwendung

der Mindestanforderungen zur Ermittlung von Teilgebieten gemäß § 13 StandAG erfolgt

innerhalb von Gebieten mit kristallinem Wirtsgestein keine Unterscheidung hinsichtlich

der oben genannten Endlagerkonzepte.“
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6.1 Anwendung der geoWK für Gebiete im Tongestein

Bei der Anwendung des geoWK-1 für Gebiete im Tongestein wird in BGE (2020k , S. 77)

dargelegt: „Der Indikator „Verfestigungsgrad“ ist stark von der Versenkungsgeschichte

(Druck, Temperatur und Zeit) und diagenetischen Veränderungen abhängig. Im Tongestein

erfolgt dieAbschätzung des Verfestigungsgrades dahingehend, dass eine günstige, bedingt

günstige oder weniger günstige Bewertung möglich ist. Eine pauschale Einordnung in

eine der Wertungsgruppen ist nicht möglich.“ Eine Einteilung in tertiäre und prä-tertiäre

Vorkommen wäre an dieser Stelle sinnvoll und möglich gewesen (z. B. Hoth et al. 2007).

Durch die gemeinsame Betrachtung von Ton/Tonstein im Referenzdatensatz wird dies aber

erschwert. Weiterhin wird geschrieben: „Belastbare Aussagen können nur auf Basis von

In-situ-Messungen bzw. geologischen Beschreibungen vorgenommen werden. Da jedoch

standortspezifische Untersuchungen durchgeführt werden müssen, wird der Indikator mit

„günstig“ bewertet.“ Dies steht im Gegensatz zur Aussage der nicht möglichen pauschalen

Einordnung in eine der Wertungsgruppen.

Bei der Anwendung des geoWK-6.2b „Rückbildung der mechanischen Eigenschaften

durch Rissverheilung“ für Gebiete im Tongestein wird in BGE (2020k, S.77) dargelegt: „Bei

verfestigtem Tongestein tritt die Verheilung primär durch Sekundärmineralisation auf, bei

unverfestigten Tongesteinen kann die Verheilung ebenfalls durch geochemisch geprägte

Prozesse ablaufen. Es ist zu beachten, dass zwischen verfestigten und unverfestigten

Tongesteinen unterschiedliche Bewertungen auftreten können, da die Bewertung des

Indikators vom Verfestigungsgrad des Gesteins abhängig sein kann. Stratigraphisch ist

hierbei auch bei jüngeren Tongesteinen formationsintern mit zunehmender Tiefe eine

Zunahme des Verfestigungsgrades zu erwarten. Dies ist standortspezifisch im weiteren

Verlauf des Verfahrens zu ermitteln. Dementsprechend wird der Indikator mit „günstig“

bewertet.“ Diesen Indikator als günstig für alle Tone und Tonsteine zu bewerten (mit Verweis

auf die Notwendigkeit standortspezifischer Untersuchungen in BGE 2020k), ist aufgrund

der obigen Ausführungen schwer nachvollziehbar. Die grundlegenden Unterschiede

zwischen tertiären und prä-teritären Tonsteinen bieten nach Einschätzung der BGR das

Potenzial einer differenzierten Bewertung des Indikators (siehe auch Kap. 3).

Bei der Anwendung des geoWK-8 „Temperaturverträglichkeit“ für Gebiete im Tongestein

wird in BGE (2020k, S. 88) dargelegt: „Da sich das Kriterium jedoch auf die Änderungen der

Gesteinseigenschaften bezieht, wird der Aspekt des Porenwasserdruckes nicht mit diesem

Indikator behandelt.“ Die Bewertung der hochkomplexen thermischen Prozesse im Ton/

Tongestein im Rahmen von geoWK-8.1 wird in BGE (2020b) und BGE (2020k) auf einen

einzelnen Parameter (den thermischen Ausdehnungskoeffizienten) reduziert. Der größte

Einfluss der Temperaturzunahme besteht hingegen in der vorübergehenden Erhöhung

des Porenwasserdrucks und der Gebirgsspannung im Wirtsgestein (z. B. NAGRA2002).
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Bei derAnwendung des geoWK-10 „Hydrochemische Verhältnisse“ für Gebiete imTongestein

werden in BGE (2020k, S. 100)Aussagen bzgl. der Karbonatkonzentration imTiefenwasser

getroffen. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass in vielen Fällen die teilweise

ausgeprägte karbonatische Komponente im Tongestein (z. B. durch Fossilien) aufgrund

ihrer erhöhten Löslichkeit im Porenwasser einer entsprechenden Tongesteinsformation

durchaus sichtbar ist (z. B. Pearson et al. 2003). Eine Aussage darüber, was eine

„geringe Karbonatkonzentration“ im Verständnis der BGE (auch im Vergleich mit anderen

Wirtsgesteinen) ist, konnte den Unterlagen nicht entnommen werden. Gleiches gilt auch

für die anderen in geoWK-10 abgefragten geochemischen Parameter. Definitionen dieser

Parameter tragen erheblich zur Nachvollziehbarkeit der Anwendung des geoWK-10 bei.

6.2 Anwendung der geoWK für Gebiete im Salzgestein: Steinsalz in steiler

Lagerung

ZurAnwendung des geoWK-2 „Konfiguration der Gesteinskörper, Indikator: Flächenhafte

Ausdehnung“ für das Wirtsgestein Steinsalz in steiler Lagerung führt BGE (2020j)

aus: „Eine Beschreibung dieses komplexen inneren Aufbaus und die Abgrenzung des

Steinsalzbereiches innerhalb dieser Struktur ist ohne detaillierte Kenntnisse des jeweiligen

Salzdiapirs nicht möglich. Daher wird in den frühen Phasen der Standortauswahl der

gesamte Salzdiapir (Salzstöcke und Salzmauern) als endlagerrelevante Steinsalzabfolge

betrachtet.“ Diese Aussage ist zu hinterfragen, da (BGR-)Studien zu geologischen

Internbaustilen von Salzstrukturen gezeigt haben, dass die verschiedenen Steinsalzbereiche

in einer Salzstruktur von Ton-, Anhydrit- und Karbonatgesteinen getrennt werden und

die resultierende nutzbare Fläche (auf ca. 30 % - 65 %) verringert wird. Hierfür genügt

die Kenntnis, welche Salinargesteine am Salzaufstieg beteiligt sind (ungleich 100 %

Steinsalz). Identifizierte Gebiete mit 3 - 4 km2 Gesamtfläche erfüllen nach BGE (2020j)

die Mindestanforderung „Mindestfläche“. Diese ist jedoch aus den genannten Gründen

nicht zwangsläufig zu erwarten und hätte ggf. schon zum Ausschluss führen können.

Diese identifizierten Gebiete werden erst durch Anwendung des geoWK-2 (bei 3 - 6 km2

komplett, bei 6 - 9 km2 in Kombination mit anderen ungünstigen geoWK) ausgeschlossen

(siehe auch BGE 2020k).

ZurAnwendung des geoWK-3 „Kriterium zur Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit,

Indikator Ausmaß der tektonischen Überprägung der geologischen Einheit“ für das

Wirtsgestein Steinsalz in steiler Lagerung führt BGE (2020k) aus: „Basierend darauf, dass

Salzstöcke im Zuge ihrer Entstehung tektonische Prozesse erfahren haben, welche z. B.

zur Verfaltung der beteiligten Gesteine geführt haben, wurden alle identifizierte Gebiete in

steilstehenden Salzformationen für diesen Indikator mit „bedingt günstig“ bewertet“. Hier

sollte überprüft werden, ob Störungen in bestimmten Entfernungen zum ewG vorkommen.
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Gemäß StandAG wäre ein Gebiet mit „bedingt günstig“ zu bewerten, sofern Gesteine im

ewG eine Flexur aufweisen und wenig gestört sind (z. B. durch weitständige Störungen,

Abstand 100 m bis 3 km vom Rand des ewG). Sind die Gesteine gestört (engständig

zerblockt, Abstand < 100 m) und gefaltet, ist das Gebiet als „ungünstig“ zu bewerten. Die

von der BGE vorgenommene Bewertung für identifizierte Gebiete mit „steiler Lagerung“

ist nicht vollständig nachvollziehbar.

ZurAnwendung des geoWK-3 „Kriterium zur Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit

Indikator Gesteinsausbildung (Gesteinsfazies) bzw. räumliche Verteilung der Gesteinstypen

im Endlagerbereich und ihrer Eigenschaften“ für das Wirtsgestein Steinsalz in steiler

Lagerung führt BGE (2020k) aus: Wie in BGE (2020a) beschrieben und durch Jockwer

(1981, S. 36) gezeigt, weist die Staßfurt-Formation des Zechsteins einen homogenen

Aufbau und z. T. große Mächtigkeiten auf (bis zu über tausend Meter). Aufgrund des fast

monomineralischen Aufbaus der Staßfurt-Formation, ist die räumliche Verteilung der

Gesteinstypen und ihrer Eigenschaften als „gleichmäßig“ zu bewerten. Daher werden

reine Zechsteinsalinare und Doppelsalinaremit Internbautyp 2 als „günstig“ bewertet. Wie

in BGE (2020a) dargestellt, bestehen die Salinare des Oberrotliegend aus einem Salz-

Ton-Gemisch, welches den Kern der Doppelsalinarstrukturen bildet (Pollok et al. 2016,

S. 111). Innerhalb der Oberrotliegendsalinare ist demnach mit räumlichen Veränderungen

von salz- oder tondominierten Bereichen zu rechnen. Darüber hinaus erfolgt innerhalb

der Doppelsalinare eine räumliche Änderung von Oberrotliegendsalinaren zu den

flankierenden Zechsteinsalinaren. Diese räumliche Änderung ist durch die Typisierung

des InSpeeDS-Projektes bekannt. Da innerhalb der Doppelsalinare des Internbautyps

1 und 3 mit räumlichen Veränderungen der Gesteinstypen zu rechnen ist, diese aber

bekannt sind, wird dieser Indikator für Doppelsalinare des Internbautyps 1 und 3 mit

„bedingt günstig“ bewertet.

Diese Verweise auf die Typisierung der Doppelsalinare finden sich bei mehreren Indikatoren,

ohne dass der dazugehörige Bericht an entsprechender Stelle zitiert wird. Im von

BGE zitierten Abschlussbericht des Projektes InSpEE (Pollok et al. (2016)) sind alle

Doppelsalinarstrukturen in einem Internbautyp (InSpEE-Internbautyp 5) zusammengefasst.

Die weitere Differenzierung erfolgte erst innerhalb des Nachfolgeprojekts InSpEE-DS

(Röhling et al. 2020) und berücksichtigt nur überwiegend onshore liegende Strukturen.

Es wäre daher zu prüfen, welche Typisierung (InSpEE-Typ 1-5 oder InSpEE-DS-Typ 1-3)

jeweils verwendet wurde und auf welcher Basis die Typisierung der offshore gelegenen

Strukturen erfolgte.
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6.3 Anwendung des geoWK 11

Das geoWK-11 „Schutz des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge“

wird in BGE (2020ag) insgesamt für alle als günstig erachteten Teilgebiete im Tongestein

mit „bedingt günstig“ bewertet. Diese Bewertung ergibt sich aus der bedingt günstigen

Bewertung des Indikators „KeineAusprägung struktureller Komplikationen (z. B. Störungen,

Scheitelgräben, Karststrukturen) im Deckgebirge, aus denen sich subrosive, hydraulische

oder mechanische Beeinträchtigungen für den einschlusswirksamen Gebirgsbereich

ergeben könnten“. Die Nachvollziehbarkeit dieserAnnahme ließe sich mit entsprechenden

Strukturkarten der Teilgebiete verbessern.

Die Bewertung der beiden Indikatoren „Überdeckung des ewGmit grundwasserhemmenden

Gesteinen, Verbreitung undMächtigkeit grundwasserhemmender Gesteine imDeckgebirge“

und „Verbreitung undMächtigkeit erosionshemmender Gesteine im Deckgebirge des ewG“

wird von BGE durch dieAnnahme einer ausreichend mächtigen Überdeckung mit tertiären

(und quartären) Sedimenten vorgenommen. Dazu reicht (nach BGE 2020ag) einAbstand von

mehr als 150 Meter für „weite Teile“ der entsprechenden Gebiete zwischen der „Oberfläche

der endlagerrelevanten Tongesteinsabfolge“ und der Basis des Quartär. Wünschenswert

ist eine nähere Bestimmng des Begriffs „weite Teile“ (teilweise auch „große Teile“) und

die Klärung, ob mit der “Oberfläche der endlagerrelevanten Tongesteinsabfolge“ die

Oberfläche des ewG gemeint ist. Zudemwerden durch eine Dokumentation der genutzten

3D-Datensätze oder entsprechenden Niveauschnittkarten auf Höhe der Quartärbasis die

in BGE (2020ag) getroffenen Einschätzungen besser nachzuvollziehbar.

Die Annahme, dass Gesteine des Tertiär oder älter als grundwasserhemmend bzw.

erosionshemmend betrachtet werden, ohne konkret die entsprechenden Gesteinstypen

zu erfassen, ist insbesondere für die tertiären Tonformationen nicht zwingend zutreffend.

Hoth et al. (2007) weist darauf hin, dass der Rupel-Ton des Oligozäns eine der wichtigsten

Barrieren zwischen dem Salz- und dem Süßwasserstockwerk in Norddeutschland bildet.

Es ist davon auszugehen, dass unmittelbar oberhalb dieses „Aufstau-Horizontes“ stark

grundwasserführende Schichten vorhanden sein können. Beispiele für prominente

Grundwasserleiter im sandig ausgebildeten Tertiär sind bekannt. Dasselbe gilt für

die Tertiäre Obere Süßwassermolasse (betrifft 002_00TG_044_00IG_T_f_tUMa und

003_00TG_046_00IG_T_f_tUMj in Südostdeutschland) mit einem hohem Sand- und

Kiesanteil, die ebenfalls ein bekannter Grundwasserleiter ist. Gleiches gilt analog für die

Karstgrundwasserleiter des Malm (Oberer Jura), was von der BGE erwähnt wird, aber

nur für den Indikator „Keine Ausprägung struktureller Komplikationen (z. B. Störungen,

Scheitelgräben, Karststrukturen) im DeckgebirgeS“ im Rahmen der Bewertung von

001_00TG_032_01IG_T_f_jmOPT Berücksichtigung findet. Der überdeckende Karst

stellt einen großräumigen Tiefengrundwasserleiter mit entsprechend stark variierender
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Durchlässigkeit und verminderter erosions-/grundwasserhemmenderWirkung dar. Letzteres

wird in BGE (2020ag) nicht weiter berücksichtigt.

Grundsätzlich fällt zum Vorgehen bei Anwendung des geoWK-11 für das Wirtsgestein

Tongestein auf, dass bei der Bewertung der standortspezifischen Kriterien im Vergleich

zurAnwendung anderer geoWK anders vorgegangen wurde („worst case“ vs. „best case“).

Wenn sich bei den standortspezifischen Kriterien/Indikatoren auf Grund der Datenlage eine

bedingt günstige oder sogar ungünstige Situation andeutet (z. B. Hinweise auf Störungen/

strukturelle Komplikationen im Deckgebirge), aber anhand der zum jetzigen Zeitpunkt

vorliegenden Informationen eine vollständige Bewertung (noch) nicht möglich ist, führte

dies zu einer Bewertung von „bedingt günstig“ statt wie häufig im Referenzdatensatz

Tongestein pauschal zu „günstig“.

In BGE (2020j) wird zu geoWK-11 „Kriterium zur Bewertung des Schutzes des ewG

durch das Deckgebirge“ ausgeführt: „Die ersten 100 m des Deckgebirges werden vom

Gesetzgeber als nicht schützenswert angesehen (§ 21 Abs. StandAG). Daher wurden

IG mit einer minimalen Teufe der Wirtsgesteinsoberfläche kleiner als 100 m als unterhalb

der Geländeoberkante „ungünstig“ bewertet.“

An dieser Stelle ist die Anwendung des § 21 StandAG in Verbindung mit § 24 StandAG

nicht nachvollziehbar. Bei der Aussage „Die ersten 100 m des Deckgebirges werden vom

Gesetzgeber als nicht schützenswert angesehen (§ 21 Abs. StandAG)“ handelt es sich

um eine Auslegung des Gesetzestextes durch BGE, die so nicht im Gesetz zu finden

ist. Mit den Sicherungsvorschriften gemäß § 21 StandAG sollen vielmehr potenzielle

Wirtsgesteine in Tiefen zwischen 300m und 1500m vor Veränderungen (z. B. Bohrungen)

geschützt werden. Offen bleibt, weshalb bei der Abwägung ein identifiziertes Gebiet per se

als ungünstig eingestuft wird, wenn die Wirtsgesteinsoberfläche < 100m unter GOK liegt,

da dort nicht zwangsläufig der ewG ausgewiesen wird, der gemäß Mindestanforderung

mind. 300 m unter der Erdoberfläche liegen muss.

In BGE (2020k, Abb. 9) werden Anwendungsbeispiele zur Bewertung identifizierter

Gebiete nach Anlage 11 (zu § 24) StandAG gegeben. Demnach werden Gebiete in

Tongestein und kristallinem Wirtsgestein mit „ungünstig“ bewertet, „wenn die minimale

Wirtsgesteinsoberfläche flächig kleiner als 100 m“ ist. Zudem legt die BGE für die

Bearbeitung fest, dass unter dem Begriff „Überdeckung“ die dasWirtsgestein überlagernden

Gesteine verstanden werden. Zur Nachvollziehbarkeit der Vorgehensweise sollte erläutert

werden, warum diese Konstellation als ungünstig bewertet wird und infolgedessen ggf.

ein oberflächennahes Auftreten von Tongestein als ungünstig bewertet wird, auch wenn

zur Tiefe hin > 300 m unter GOK Wirtsgestein mit den erforderlichen Eigenschaften

vorhanden ist. Dies folgt nicht dem in BGE (2020b) dargelegten konservativen Ansatz,
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wonach „bei wenig, keinen oder nicht eindeutigen Daten [S] stets von einer tendenziell

günstigen Annahme ausgegangen [wird]“. Gleichzeitig ist hier die Gleichbehandlung von

Tongestein und Kristallingestein nicht nachvollziehbar, da im Falle des Kristallingesteins

wegen der zu unterstellenden Kluftvernetzung bereits ein punktuelles Schneiden der

Gesteinsoberfläche mit der 100 m Tiefenlage unter GOK bzw. der Quartärbasis im

Zusammentreffen mit einer Kluft nicht mehr mit günstig zu bewerten wäre. Dieser Fall

sollte in den Anwendungsbeispielen nicht berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass demgegenüber für das Wirtsgestein

Steinsalz ein „identifiziertes Gebiet mit „ungünstig“ bewertet [wird], wenn die minimale

Wirtsgesteinsoberfläche punktuell kleiner als 100m“ ist. Es ist nicht in jedem Fall folgerichtig,

dass durch eine punktuelle Unterschreitung einer 100 m mächtigen Überdeckung die

komplette Struktur als ungünstig zu bewerten ist, ungeachtet der Ausmaße dieser Struktur

(z. B. lang gezogene Salzmauern im Norddeutschen Becken). Dies steht nicht im Einklang

mit BGE (2020k), wonach von einer tendenziell günstigen Annahme ausgegangen

werden sollte, wenn keine ortspezifischen Daten vorliegen. Das Gleiche gilt für den

Fall, dass „das identifizierte Gebiet mit „ungünstig“ bewertet wird, wenn die minimale

Wirtsgesteinsoberfläche die Quartärbasis punktuell schneidet“. Auch hier erfolgt bereits bei

punktueller Erfüllung der betrachteten Bedingung (Quartärbasis berührt die Struktur) für die

gesamte Struktur die Bewertung „ungünstig“, ohne die weitere Erstreckung der Struktur in

die Tiefe in die Bewertung einzubeziehen. Beispielhaft sei in diesem Zusammenhang auf

den nicht vollständig nachvollziehbarenAusschluss des IG 045_00IG_S_s_z hingewiesen

(siehe auch weiter unten).

Für Tongestein und kristallines Wirtsgestein gilt, dass, wenn „die minimale Wirtsgesteins-

oberfläche in einem bestimmten Bereich kleiner als 100 m ist, die identifizierten Gebiete,

welche sich ausschließlich unter diesem Bereich befinden, mit „ungünstig“ bewertet

werden“. Eine Gleichbehandlung von Tongestein und Kristallingestein ist wegen der

verschiedenartigen hydrogeologischen Eigenschaften beider Gesteine zu hinterfragen,

da eine hydraulisch wirksame Kluftvernetzung im Kristallingestein und eine tendenziell

geringere Durchlässigkeit im Tongestein unterstellt werden können.

Weiterhin gilt für Tongestein und kristallines Wirtsgestein, dass „identifizierte Gebiete mit

„ungünstig“ bewertet werden, wenn die minimale Wirtsgesteinsfläche die Quartärbasis

in einem bestimmten Bereich schneidet, und sich die Gebiete ausschließlich unter

diesem Bereich befinden“. Angesichts der zu unterstellenden Kluftvernetzung ist nicht

nachvollziehbar, warum die Bewertung „ungünstig“ bei Kristallingestein nicht über einen

größeren Gesteinsbereich erfolgt.
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ZurAnwendung des geoWK-11 „Kriterium zur Bewertung des Schutzes des ewG durch das

Deckgebirge“ wird in BGE (2020j) dargelegt: „Das Quartär, welches erdgeschichtlich die

jüngste Einheit darstellt, wird grundsätzlich als nicht grundwasser- bzw. erosionshemmend

angesehen.“ In dem von BGE verfolgten konservativen Sinne könnte diese Festlegung

nicht allen vorzufindenden Standortgegebenheiten gerecht werden, da diese Festlegung

unabhängig von ortsspezifischen Daten gilt und die ortsspezifische Mächtigkeit und

lithologischenAusbildung des Quartär keine Berücksichtigung findet. Zum Beispiel können

mächtige Tonsedimente im Quartär Grundwasserstockwerke voneinander trennen. In

BGE (2020a) wird „der Begriff grundwasserhemmendes Gestein als Gesteinstyp mit

geringer Durchlässigkeit interpretiert. Grundwassergeringleiter weisen im Vergleich zu

den umgebenden Schichten eine geringe Permeabilität auf. Der Durchlässigkeitsbeiwert

für Grundwassergeringleiter wird in der Literatur mit 10-5 m/s bis 10-9 m/s angegeben

(Coldewey & Göbel (2015); Prinz & Strauß (2011)).“ In diesem Zusammenhang ist

beispielsweise der hydrogeologischeAufbau von Norddeutschland bzw. Niedersachsen zu

erwähnen, für den entsprechend der hydrostratigraphischen Gliederung Niedersachsens

die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse, d. h. Vorhandensein, Mächtigkeit und

Verbreitung von Grundwasserleitern und insbesondere -geringleitern überwiegend bekannt

sind (LBEG 2011). In den quartären hydrogeologischen Einheiten sind dementsprechende

Grundwassergeringleiter ausgewiesen, die großflächig als grundwasserhemmend

einzustufen sind.

Zur Anwendung des geoWK-11 „Kriterium zur Bewertung des Schutzes des ewG durch

das Deckgebirge“ wird in BGE (2020j) ausgeführt: „Aufgrund der Wasserlöslichkeit

von Steinsalz erfolgte die Anwendung im Vergleich zu den anderen Wirtsgesteinen

unterschiedlich. Ausschlaggebend für die Bewertung von Steinsalz ist ein punktuelles

Auftreten „ungünstiger“ Verhältnisse, während für kristallineWirtsgesteine und Tongesteine

ein flächigesAuftreten „ungünstiger“ Verhältnisse ausschlaggebend für die Bewertung ist.

Kristalline Wirtsgesteine werden grundsätzlich als grundwasser- und erosionshemmend

angesehen. Dies wird in der zusammenfassenden Bewertung entsprechend berücksichtigt.“

Diese Vorgehensweise ist in Anlehnung an den Indikator „Potenzialbringer“ (geoWK-2)

nicht nachvollziehbar. Demnach sind „GW-Leiter in Nachbarschaft zum Wirtsgestein

(hier: Tonstein/ewG) vorhanden“ als „nicht günstig“ zu bewerten, unabhängig davon, ob

diese Verhältnisse punktuell oder flächenhaft bestehen. Es wird nicht erläutert, wie sich

punktuelle und flächenhafte Gegebenheiten quantitativ voneinander unterscheiden. Das

StandAG fordert hier explizit die Isolation desWirtsgesteins Tongestein von GW-führenden

Schichten. Nicht plausibel ist die Bewertung, dass Kristallingesteine trotz des potenziellen

Vorhandenseins von Klüften von BGE grundsätzlich als grundwasserhemmend eingestuft

werden.
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Des Weiteren wird in BGE (2020j) zu geoWK-11 „Kriterium zur Bewertung des Schutzes

des ewG durch das Deckgebirge“ ausgeführt: „Für die identifizierten Gebiete, die durch

diese Vorgehensweise nicht mit „ungünstig“ bewertet wurden, erfolgte eine weitere Prüfung

auf Grundlage der gelieferten Daten hinsichtlich Störungen, Karststrukturen, Subrosion

bzw. Erdfälle. Wurden im Rahmen dieser Prüfung strukturelle Komplikationen innerhalb

des identifizierten Gebietes identifiziert, wurde das identifizierte Gebiet für diesen Indikator

mit „bedingt günstig“ bewertet.“ Es sollte in diesem Zusammenhang die Übereinstimmung

mit der Intention der Ausführungen im StandAG dargelegt werden, da sinngemäß nur

für den Fall, dass durch diese strukturellen Komplikationen subrosive, hydraulische

oder mechanische Beeinträchtigungen für den ewG zu besorgen sind, die identifizierten

Gebiete mit „ungünstig“ zu bewerten sind. Das Gesetz legt als Maßstab nicht allein das

Vorhandensein von Störungen, Karststrukturen, Subrosion bzw. Erdfällen an, sondern

verlangt den Nachweis, dass keine hydraulische Wirksamkeit dieser Strukturen besteht.

Wünschenswert ist eine Erläuterung, ob bzw. inwieweit die o. g. Vorgehensweise in

Übereinstimmungmit dem StandAG liegt bzw. aus welchemGrund evtl. davon abgewichen

wurde.

Zur Anwendung der geoWK-11 „Kriterium zur Bewertung des Schutzes des ewG durch

das Deckgebirge“ im Wirtsgestein Steinsalz in steiler Lagerung heißt es in BGE (2020j):

„In Anlehnung an das „Kriterium zur Bewertung der Konfiguration der Gesteinskörper“

(geoWK2) wird als eine mächtige grundwasser- oder erosionshemmende Überdeckung

eine Mächtigkeit von mindestens 150 m festgelegt. Insofern der Abstand zwischen

Oberfläche des Wirtsgesteins und der Quartärbasis kleiner als 150 m ist, wurde das

entsprechende identifizierte Gebiet der Wertungsgruppe „bedingt günstig“ zugeordnet.

Bei einer Überdeckung größer/gleich 150 m, wurde das identifizierte Gebiet mit „günstig“

bewertet.“ Diese Auslegung der gesetzlichen Formulierung ist nicht nachvollziehbar.

GeoWK-2 bezieht sich auf Barrieregesteine im ewG, jedoch nicht im Deckgebirge.

Barrieregesteine können auch im Wirtsgestein liegen. Dies stellt BGE in einer Abbildung

dar (BGE (2020g), Abb. 35, S. 122), folgt dieser Definition jedoch textlich nicht. Daher ist

die entsprechende Schlussfolgerung nicht nachvollziehbar und sollte begründet werden.

ZurAnwendung der geoWK imWirtsgestein Steinsalz in steiler Lagerung ist dieAusweisung

von (ausgeschlossenen) identifizierten Gebieten und Teilgebieten nicht immer nachvollzieh-

bar (BGE 2020ah, BGE 2020ag). Beispielsweise ist nicht nachvollziehbar, weshalb das

Gebiet 045_00IG_S_s_z (Salzstruktur Bunde/Jemgum/ Leer/ Rhaude/ Scharren, NW-Nds.)

als nicht günstig und demgegenüber das Gebiet 028_00TG_040_00IG_S_s_z (Salzstruktur

Lathen, W- Nds.) als günstig bewertet wird. In BGE (2020ah) wird zumAusschluss von IG

045_00IG_S_s_z auf Basis der Bewertung des geoWK-11 festgehalten: „Der Salzstocktop

des identifizierten Gebietes befindet sich in einer Teufe von weniger als 100 Meter unter

Geländeoberkante und ist potenziell anthropogenen Einflüssen ausgesetzt. Dieser Bereich
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wird als nicht schützenswert angesehen (§ 21 Abs. 2 StandAG). Das identifizierte Gebiet

besitzt keine bis nur gering mächtige Überdeckung und steht in Kontakt mit quartären

Ablagerungen, welche als nicht erosionshemmend angesehen werden. Auf dieser

Grundlage wird der Indikator „Verbreitung und Mächtigkeit erosionshemmender Gesteine

im Deckgebirge des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“ mit „ungünstig“ bewertet.“

In § 21 Abs. 2 StandAG wird nicht (wie in BGE (2020ah) zitiert) auf nicht schützenswerte

Bereiche in weniger als 100 m unter GOK hingewiesen. Die Auslegung des Gesetzes

seitens der BGE zu diesem Sachverhalt (s. o.) sollte überprüft werden.

Im Fall des IG 045_00IG_S_s_z ist nicht nachvollziehbar, warum das zusammengefasste

Gebiet, aufgrund der hohen Kulmination eines Strukturteils (Bunde, dort auch im Kontakt

mit Tertiär und Quartär) und der Bergbautätigkeit im Strukturteil Jemgum, zumAusschluss

des gesamten Gebiets führen muss. Eine Aufteilung des Gebietes in mehrere kleinere

identifizierte Gebiete bzw. Teilgebiete hätte zu anderen Ergebnissen geführt, die Strukturteile

Leer, Rhaude und Scharrel wären ggf. im Verfahren geblieben. Der Ausschluss der

gesamten Struktur ist daher nicht nachvollziehbar.

Im Zuge derAnwendung der geowissenschaftlichenAbwägungskriterien dasAK „Einflüsse

aus gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit“ heranzuziehen, ist ebenfalls nicht

nachvollziehbar, da diesesAK im Vorfeld als nicht erfüllt eingeordnet wurde. Zudem ist bei

der mit 140 km² recht großen Struktur in IG 045_00IG_S_s_z der flächenhafte Einfluss

durch Bergbau (Kavernen) zwischen Jemgum und Leer eher gering. Die Strukturteile

Leer, Raude, Scharrel sind von Bergbau nicht betroffen.

Zu beachten ist auch, dass die Kulminationsteufen in den beiden Strukturzügen des

029_00TG_043_00IG_S_s_z in einem sehr ähnlichen Bereich wie bei IG 045_00IG_S_s_z

liegen, in den Strukturen Kamperfehn und Zwischenahn sogar relativ hoch (-406 m und

-296 m). Aus den Daten zum Strukturzug Bunde bis Scharrel (IG 045_00IG_S_s_z) geht

hervor, dass lediglich die Strukturteile Bunde und Jemgum bis < 500 m aufgestiegen sind,

Leer und Raude liegen bei 700m – 831m unter GOK. Im TG 029_00TG_043_00IG_S_s_z

(Zwischenahn-Kamperfehn) sind die Strukturteile in nahezu gesamten TG über < 500 m

aufgestiegen. Die Salzstrukturen Kamperfehn-Zwischenahn (029_00TG_043_00IG_S_s_z)

sowie Wahn und Börger (028_00TG_040_00IG_S_s_z) liegen also ebenfalls sehr hoch,

bleiben aber im Verfahren, da sie an keiner Stelle bis < 100 m unter GOK reichen und/

oder punktuell im Kontakt mit dem Quartär stehen.

Zum TG 028_00TG_040_00IG_S_s_z ist anzumerken, dass ortsspezifische Daten aus

dem öffentlich verfügbaren Schichtenverzeichnis der verzeichneten Bohrung „Wahn 1“

vorliegen. Aus diesen ist ersichtlich, dass die Struktur deutlich höher liegt (Hutgestein bei
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189 m angetroffen) als von der BGE angegeben (Aufstieg bis -500 m unter GOK). Dies

sollte von der BGE überprüft werden.

Grundsätzlich wäre zu prüfen, ob die an diesen Beispielen gezeigte Vorgehensweise

auch in anderen Fällen zutrifft und ggf. zum Ausschluss unnötig großer Gebiete führt.

6.4 Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs im

geoWK-11

Bei der Anwendung des geoWK-11 „Kriterium zur Bewertung des Schutzes des ein-

schlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge“ weicht die BGE von den

Vorgaben des StandAG ab.

Das geoWK-11 ist auf der Grundlage von drei Indikatoren zu bewerten, in denen die

Verbreitung von grundwasserhemmenden Gesteinen im Deckgebirge, die Verbreitung

von erosionshemmenden Gesteinen im Deckgebirge sowie die Ausprägung struktureller

Komplikationen im Deckgebirge zumTragen kommen. Zum ersten Indikator Überdeckung

des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs mit grundwasserhemmenden GesteinenS

definiert Anlage 11 StandAG die Wertungsgruppen mächtige vollständige ÜberdeckungS

(günstig), flächenhafte, aber lückenhafte beziehungsweise unvollständige ÜberdeckungS

(bedingt günstig) sowie fehlende ÜberdeckungS (ungünstig). Anstatt für die in den

Wertungsgruppen genannte Überdeckung die im Indikator angegebene Überdeckung des

einschlusswirksamen Gebirgsbereichs heranzuziehen, beurteilt die BGE den Indikator

anhand der Überdeckung des Wirtgesteins.

Abb. 2: Abbildung zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen der „Überdeckung des einschlusswirk-
samen Gebirgsbereichs“ und der „Überdeckung des Wirtsgesteins“.
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In BGE (2020k, S. 50) weist die BGE auf diesen Umstand hin und verweist auf einen weiteren

Bericht: „Es ist zu beachten, dass unter Überdeckung die das Wirtsgestein überlagernden

Gesteine verstanden werden, während das Deckgebirge per Definition (§ 2 Nr. 13 StandAG)

alle Gesteine oberhalb des Einlagerungsbereichs bzw. einschlusswirksamen Gebirgsbe-

reichs (ewG) beinhaltet, also auch Teile desWirtsgesteins (für weitere Informationen siehe

BGE (2020a))“. In BGE (2020a) findet sich die folgende Erläuterung:

„Die für die Indikatoren „Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs mit

grundwasserhemmendenGesteinen, Verbreitung undMächtigkeit grundwasserhemmender

Gesteine im Deckgebirge“ und „Verbreitung und Mächtigkeit erosionshemmender Ge-

steine im Deckgebirge des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“ in der ungünstigen

Wertungsgruppe genannte „fehlende Überdeckung“ darf nicht mit fehlendemDeckgebirge

gleichgesetzt werden, da letzteres durch die Mindestanforderung „minimale Teufe des

einschlusswirksamen Gebirgsbereich“ (§ 23Abs. 5 Nr. 3 StandAG) bereits ausgeschlossen

ist und somit kein zu berücksichtigender Fall für die Abwägungskriterien wäre. Unter

Überdeckung werden entsprechend die das Wirtsgestein überlagernden Gesteine

verstanden, während das Deckgebirge per Definition alle Gesteine oberhalb des Ein-

lagerungsbereichs bzw. einschlusswirksamen Gebirgsbereichs beinhaltet, also auch Teile

des Wirtsgesteins (§ 2 Nr. 13 StandAG)“.

In dieser Erläuterung wird korrekt dargelegt, dass die in der Wertungsgruppe angegebene

fehlende Überdeckung nicht mit einem fehlenden Deckgebirge gleichgesetzt werden

kann. Denn dies würde bedeuten, dass ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich bis an

die Tagesoberfläche reicht, was durch die Mindestanforderung gemäß § 23 Abs. 5 Nr. 3

StandAG, die Oberfläche eines einschlusswirksamen Gebirgsbereichs muss mindestens

300 Meter unter der Geländeoberfläche liegen, ausgeschlossen ist.

Zu hinterfragen ist jedoch die Schlussfolgerung, dass unter dem Begriff Überdeckung

„entsprechend die dasWirtsgestein überlagernden Gesteine“ (BGE 2020a, S. 125, erster

Absatz) zu verstehen seien. Dies lässt sich anhand folgender Konstellation überprüfen:

Wenn nach Anwendung der Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen ein Gebiet

identifiziert wird, in dem einmächtiger Granitkomplex an der Tagesoberfläche ausstreicht,

und dieser Granitkomplex bis auf einen begrenzten verwitterten Bereich nahe der

Tagesoberfläche ungeklüftet ist, dann wäre ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich,

der in einigen hundert Meter Tiefe ausgewiesen wird, von mehreren hundert Metern

ungeklüftetemGranit überdeckt. Eine solche Konstellation wäre hinsichtlich der Überdeckung

des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs mit grundwasserhemmenden Gesteinen

aufgrund der in diesem Fall äußerst geringen Gebirgspermeabilität zweifellos als „günstig“

einzustufen. Zweifellos wäre auch der zweite Indikator des geoWK-11, die „Verbreitung

undMächtigkeit erosionshemmender Gesteine im Deckgebirge des einschlusswirksamen
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Gebirgsbereichs“, aufgrund der ausgeprägtenmechanischen und chemischen Stabilität von

Granit mit „günstig“ zu bewerten. Demgegenüber würde jedoch die von der BGE gewählte

Vorgehensweise für beide Indikatoren aufgrund der fehlenden Überdeckung des zu Tage

ausstreichenden Granits zur Einstufung „ungünstig“ führen. Würden stattdessen für die

Einordnung in die Wertungsgruppen „mächtige vollständige ÜberdeckungS“ (günstig),

„flächenhafte, aber lückenhafte beziehungsweise unvollständige ÜberdeckungS“ (bedingt

günstig) sowie „fehlende ÜberdeckungS“ (ungünstig) jeweils die im Indikator genannte

„Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“ zugrundegelegt, würde dies

für die vorgenannte Konstellation zu günstigen Bewertungen führen.

Für eine direkte Bewertung des Indikators „Überdeckung des einschlusswirksamen

Gebirgsbereichs mit grundwasserhemmenden GesteinenS“ anhand der dort genannten

„Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“ spricht auch die Tatsache,

dass sich bei allen im StandAG genannten Indikatoren die Wertungsgruppen direkt

auf den jeweiligen Indikator beziehen. Deshalb braucht beispielsweise beim ersten

Indikator des geoWK-3, der „Variationsbreite der Eigenschaften der Gesteinstypen im

Endlagerbereich“, nicht die Frage gestellt zu werden, ob sich die Angabe „gering“ in der

Wertungsgruppe „günstig“ auf etwas anderes bezieht als auf eben jene im Indikator genannte

„Variationsbreite der Eigenschaften der Gesteinstypen im Endlagerbereich“. Ebenso ist

beispielsweise davon auszugehen, dass im geoWK-2 beim Indikator „Barrieremächtigkeit

[m]“ dieAngabe „> 150“ in der Wertungsgruppe „günstig“ eben jene im Indikator genannte

„Barrieremächtigkeit“ beziffert. Warum dies bei den Indikatoren des geoWK-11 anders

sein sollte, ist nicht ersichtlich. Demnach wäre unter „fehlende Überdeckung“ in der

Wertungsgruppe „ungünstig“ des ersten Indikators des geoWK-11 nicht das generelle Fehlen

einer Überdeckung des einschlusswirksamenGebirgsbereichs mit Gesteinen im Sinne eines

fehlenden Deckgebirges zu verstehen, sondern das Fehlen der im Indikator genannten

„Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs mit grundwasserhemmenden

Gesteinen“, was mit dem Vorhandensein eines Deckgebirges nicht imWiderspruch steht.

Das Argument, dass mit der „Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“

nicht der in der Definition des Deckgebirges in § 2 StandAG genannte „Teil des Gebirges

oberhalb des einschlusswirksamenGebirgsbereichs“ gemeint sein könne, weil andernfalls

im StandAG der Gebirgsbereich oberhalb des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs mit

den Begrifflichkeiten „Deckgebirge“ einerseits und „Überdeckung des einschlusswirksamen

Gebirgsbereichs“ andererseits unterschiedliche Benennungen erfahren würde, was

möglicherweise demGrundprinzip einer widerspruchsfreien Rechtsordnung entgegenstünde,

hält einer Überprüfung nicht stand. Der Indikator „Überdeckung des einschlusswirksamen

Gebirgsbereichsmit grundwasserhemmenden Gesteinen“ bezeichnet nicht nur denmit dem

Deckgebirge identischen Gebirgsbereich, sondern hebt zusätzlich auf eine Eigenschaft

ab, nämlich die grundwasserhemmende Wirkung von dort vorhandenen Gesteinen. Er
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umfasst damit eine Bedeutung, die sich von der Bedeutung des „Deckgebirges“, das

lediglich einen bestimmten Bereich im Raum bezeichnet ohne diesem Bereich auch

eine Eigenschaft zuzuordnen, unterscheidet. Daher ist für den Indikator die Verwendung

einer vom Begriff „Deckgebirge“ verschiedenen Bezeichnung erforderlich, was durch die

Verwendung der Begrifflichkeit „Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs

mit grundwasserhemmenden Gesteinen“ gegeben ist.

Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang die Frage, welche Bedeutung dem Komma in

der vollständigen Formulierung des Indikators „Überdeckung des einschlusswirksamen

Gebirgsbereichs mit grundwasserhemmenden Gesteinen, Verbreitung und Mächtigkeit

grundwasserhemmender Gesteine im Deckgebirge“ zukommt. Unabhängig davon,

ob einerseits das Komma eine Erläuterung abtrennt oder andererseits im Sinne einer

Aufzählung zu verstehen ist, in der es dann entweder die Bedeutung eines „oder“ bzw.

eines „und“ haben könnte, führt keine der infrage kommenden Interpretationen zu dem

Ergebnis, dass die „Überdeckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“ anhand der

dasWirtsgestein überlagerndenGesteine zu beurteilen wäre. Das Gleiche gilt für die infrage

kommenden Bedeutungen der Kommata in den Wertungsgruppen zu diesem Indikator.

Es ist erforderlich, die im StandAG genannte Überdeckung des einschlusswirksamen

Gebirgsbereichs heranzuziehen und nicht die das Wirtsgestein überlagernden Gesteine.

6.5 Vorgehen bei der Aggregierung der geowissenschaftlichen Ab-

wägungskriterien

Die Aggregierungsweise der Bewertung der Indikatoren zu einer Gesamtbewertung des

geoWK wird nicht nachvollziehbar erläutert. Dies betrifft auch die Gesamtbewertung

eines Teilgebiets auf Basis der Aggregierung aller geoWK. Gemäß StandAG-Begründung

ist ein einzelnes Abwägungskriterium nicht hinreichend, um die günstige geologische

Gesamtsituation nachzuweisen oder auszuschließen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum

bei der Aggregierung der Indikatoren nicht analog vorgegangen wurde.

Insgesamt lässt sich bei der dargelegten Anwendung der geoWK keine Wichtung der

Kriterien ausmachen. Die Einteilung in drei Wertungsgruppen wird erwähnt, die Kriterien

scheinen aber nicht nach den Wertungsgruppen gewichtet zu werden. Es ist nicht

nachvollziehbar, ob und inwieweit dieses bei der Bewertung verfolgt wird.

Es ist im Vergleich der Teilgebiete und identifizierten Gebiete nicht erkennbar, ob die

Vorgehensweise zur Aggregierung der Indikatoren eines geoWK bzw. aller geoWK für

ein Teilgebiet bzw. ein identifiziertes Gebiet immer dieselbe ist oder ob beispielsweise
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Gebiet im Vergleich miteinander und unter Berücksichtigung der standortspezifischen

Daten unterschiedlich bewertet werden.

Es ist zudem nicht erkennbar, wie sich geoWK-Bewertungenmit „bedingt günstig“, „weniger

günstig“ und „günstig“ auf die Gesamtbewertung für ein Teilgebiet bzw. ein identifiziertes

Gebiet auswirken können, wenn beispielsweise gleichzeitig kein geoWK mit „ungünstig“

bewertet wurde und ob dieser Fall auch zu einemAusschluss von Gebieten führen kann.

6.5.1 Beispiele

In BGE (2020g) heißt es: „Dementsprechend wurden alle Indikatoren mit gleichenMaßstab

betrachtet, sodass im Ergebnis der am schlechtesten bewertete Indikator maßgebend für

die Gesamtbewertung des Kriteriums war.“ Es wird nicht nachvollziehbar erläutert, womit

dieses Vorgehen begründet wird. Diese Vorgehensweise mit recht scharfenAnforderungen

an die Gesamtbewertung des Kriteriums verleiht einem einzelnen Indikator ein hohes

sicherheitliches Gewicht.

Zum Beispiel wird das geoWK-2 anhand von vier Indikatoren bewertet. Im Falle von

IG 004_00IG_S_s_z werden von diesen vier Indikatoren drei mit „günstig“ und einer

mit „weniger günstig“ bewertet, was zur Gesamtbewertung des geoWK-2 mit „weniger

günstig“ führt. Als weiteres Beispiel stellt sich die Frage, weshalb bei geoWK-10 (Kriterium

zur Bewertung der hydrochemischen Verhältnisse) die „nicht günstige“ Bewertung eines

Indikators gegenüber den vier anderen mit „günstig“ bewerteten Indikatoren zu einer

Gesamtbewertung des Kriteriums mit „nicht günstig“ führen.

In BGE (2020a) wird zum Anwendungsprinzip (5) in Kapitel 2 dargelegt: „(5) Für die

Indikatoren der Anlagen 5, 8 und 10 sowie teilweise Anlage 9 (zu § 24 Abs. 4 bis 5)

StandAG existiert nur die Wertungsgruppe „günstig“. Diese Indikatoren werden mit den

Wertungsgruppen „günstig“ oder „nicht günstig“ bewertet 2. (Fußnote 2 lautet: „Günstig“

bedeutet, dass die in der entsprechenden Anlage aufgestellte Bedingung erfüllt wird

und „nicht günstig“ bedeutet, dass diese Bedingung nicht erbracht wird. Es ist nicht mit

„ungünstig“ zu verwechseln.)“. Es ist nicht erkennbar, wie eine Indikator-Bewertung „nicht

günstig“ gegenüber der Bewertung „ungünstig“ zu verstehen ist bzw. welche der beiden

Bewertungen als nachteiliger angesehen wird.
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7 Fazit

Einen Zwischenbericht Teilgebiete in diesem Umfang in vorgegebener Zeit zu erstellen, ist

anerkennenswert. Vieles ist nachvollziehbar dokumentiert, Verbesserungen sind möglich.

Die kommenden Monate sollten genutzt werden, Inkonsistenzen zu identifizieren und

auszuräumen. Dieser Bericht möchte hierzu einen Beitrag leisten. Die Ausführungen

in der Stellungnahme sind als Unterstützung für den weiteren Auswahlprozess zu

verstehen. Sie dienen als Anregung zur Befassung und möglichen Verbesserung der

Anwendung einzelner geowissenschaftlicher Kriterien für die weitere Umsetzung des

Standortauswahlprozesses und der Kommunikation von Ergebnissen. Eine transparente

Darlegung der angewandten Methoden, die einheitliche Auslegung und Anwendung der

Kriterien und der Umgang mit aufgekommenen Fragen tragen maßgeblich dazu bei, den

weiteren Verlauf des Verfahrens erfolgreich zu gestalten.

8 Berücksichtigte BGE-Berichte zum Zwischenbericht Teilgebiete

BGE (2020a):Arbeitshilfe zur Anwendung der geowissenschaftlichenAbwägungskriterien

im Rahmen von § 13 StandAG. Stand 03.09.2020.- Geschäftszeichen: SG02102/5-2/2-

2020#7; BGE Peine.
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(Teilgebiete). Stand 28.09.2020.- Geschäftszeichen: SG02102/5-5/2-2020#12; BGE Peine.

BGE (2020ah): Anlage 1B (zum Fachbericht „Teilgebiete und Anwendung. Geowissen-
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(Keine Teilgebiete). Stand 28.09.2020.- Geschäftszeichen: SG02102/5-5/2-2020#13;

BGE Peine.

BGE (2020am): Endlagerkonzepte. Überblick über grundsätzliche Rahmenbedingungen in
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SG02302/3-1/1-2020#1; BGE Peine.

BGE (2020b): Referenzdatensätze zur Anwendung der geowissenschaftlichen Ab-
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Geschäftszeichen: SG02102/5-3/3-2020#26; BGE Peine.

BGE (2020g): Zwischenbericht Teilgebiete gemäß § 13 StandAG. Stand 28.09.2020.-

Geschäftszeichen: SG01101/16-1/2-2019#3; BGE Peine.
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Unterlage zum Zwischenbericht Teilgebiete. Stand 28.09.2020.- Geschäftszeichen:
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% Prozent

°C Grad Celsius

14C Kohlenstoff-14

2D zweidimensional

3H Tritium

Abb. Abbildung

Abs. Absatz

AK Ausschlusskriterien

AkEnd Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte

ANSICHT Methodik und Anwendungsbezug eines Sicherheits- und Nachweis-

konzeptes für ein HAW-Endlager im Tonstein

BGE Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH

BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

BRIUG Beijing Research Institute for Uranium Geology

BT Bundestag

bzw. beziehungsweise

ca. zirka

DDR Deutsche Demokratische Republik

ewG einschlusswirksamer Gebirgsbereich

GeoWK Geowissenschaftliche Abwägungskriterien

ggf. gegebenenfalls

GOK Geländeoberkante

GTA Geotektonischer Atlas
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GW Grundwasser

HTO tritiiertes Wasser

i. d. R. in der Regel

IAEA International Atomic Energy Agency

IG identifizierte Gebiete

inkl. inklusive

km Kilometer

km² Quadratkilometer

LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

li. links

m Meter

MA Mindestanforderungen

Ma Millionen Jahre

MoU Memorandum of Unterstanding

MV Mecklenburg-Vorpommern

NAGRA Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle

NBG Nationales Begleitgremium

Nds. Niedersachsen

Nr. Nummer

NW Nordwest

PTKA Projektträger Karlsruhe

RESUS Grundlagenentwicklung für repräsentative vorläufige Sicherheitsunter-

suchungen und zur sicherheitsgerichteten Abwägung von Teilgebieten

mit besonders günstigen geologischen Voraussetzungen für die sichere

Endlagerung hochradioaktiver Abfälle

S. Seite

SGD Staatliche geologische Dienste

SPBA Southern Permian Basin Atlas
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StandAG Gesetz zur Fortentwicklung des Gesetzes zur Suche undAuswahl eines

Standortes für ein Endlager für Wärme entwicklendeAbfälle und anderer

Gesetze

SW Südwest

TG Teilgebiete

u. a. unter anderem

v. von

vgl. vergleiche

W West

z. B. zum Beispiel
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SeiteAbbildungsverzeichnis

Abb. 1: Teilgebiete mit kristallinen Wirtsgesteinen (rosa) und Ausschlussgebiete
(dunkelblau) nach BGE (2020g und 2020h) sowie Auswahlgebiete aus
der Kristallinstudie (rot) nach Bräuer et al. (1994). 11

Abb. 2: Abbildung zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen der „Über-
deckung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs“ und der „Über-
deckung des Wirtsgesteins“. 38
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Anlage 1
Stellungnahme
Bearbeitungstand 01.02.2021

Methodik zur Anwendung der Ausschlusskriterien im „BGE-
Zwischenbericht Teilgebiete“ (BGE28.09.2020)

Anlass

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH(BGE) hat am 28.09.2020 den „Zwischenbericht
Teilgebiete“ gemäß§ 13 Abs. 2 S. 3 StandAGveröffentlicht.

Gegenstand dieser Stellungnahme ist eine kritische Würdigungder Methodik zur
Anwendungder Ausschlusskriterien für Niedersachsen.

Diese Stellungnahme stellt eine erste Bewertung dar und wird fortgeschrieben.

Ergebnisder ersten überschlägigen Prüfung/ Bewertung

Datengrundlagen

Die Beschreibungder Datenabfragen und –aufbereitungsowie deren Dokumentation
erscheint nach der ersten Sichtung nachvollziehbar.

Der Verfahrensgrundsatzder BGE, „ausgeschlossene Gebiete im Zweifel flächenhaft eher zu
unter- alszu überschätzen“ ist in dieser frühen Phase desVerfahrensgrundsätzlich
nachvollziehbar, da man erwartet, dasssich bei erneuter Anwendung der Ausschlusskriterien
in jeder Phase desStandortauswahlverfahrensdie ausgeschlossenen Gebiete im Laufe des
Verfahrensmit steigendem Kenntnisstand vergrößern können.

Ausschlusskriterium „Großräumige Vertikalbewegungen“

Die Ausführungen erscheinen für Niedersachsen nach der ersten Sichtungnachvollziehbar.

Ausschlusskriterium „Aktive Störungszonen“
Tektonische Störungszonen

Die Anwendungsmethodik der BGEberuht auf der Bewertungund ggf. Übernahme von
Vorschlägen Dritter (z. B. den Geologischen Diensten) zur Aktivität von Störungen, auf der
Einstufungvon Störungslinien alsaktiv, die geologische Einheiten mit einem Maximalalter
von 34 Ma Jahren versetzen und auf der Einstufungvon Störungen alsaktiv, die in einer
„tektonisch aktiven Großstruktur“ liegen. Weiterhin wird dasAusschlusskriterium „Aktive
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Störungen“ mit pauschalem Ausschlussbereich angewendet. Diese Vorgehensweise ist aus
Sicht desLBEGfür die erste Phase der Standortauswahl nachvollziehbar. Bezogen auf den
Einzelfall, d.h. auf individuelle Störungen in Niedersachsen und deren Bewertung durch die
BGE, ist die Vorgehensweise im Zwischenbericht Teilgebiete und den untersetzenden
Unterlagen jedoch nicht ausreichend erläutert, um die Plausibilität abschließend bewerten
zu können. Für den weiteren Verfahrensablauf sollten die konkrete Empfehlungen im
fachlichen Positionspapier der Staatlichen Geologischen Dienste (SGD) vom 07.10.2020
berücksichtigt werden:

https:/ /www.infogeo.de/Infogeo/DE/Downloads/2020_10_07_ausschlusskriterium_aktive_s
toerungszonen.html

Insbesondere wird für den weiteren Verfahrensablauf eine Einzelfallbetrachtung der
Störungen und eine auf Auswertungen und fachlichen Kriterien basierende,
standortspezifische BemessungdesSicherheitsabstandes für erforderlich gehalten. Dabei ist
davon auszugehen, dassStörungen unter der weiträumigen quartären Überdeckung
Niedersachsens, die ausanderen Quellen alsden von der BGEbisher verwendeten
Unterlagen bekannt sind oder ermittelt werden können, nicht erfasst wurden. Ausdem
Zwischenbericht Teilgebiete und den untersetzenden Unterlagen ist allerdingsnicht
eindeutig nachvollziehbar, welche der der BGEvorliegenden Informationen für die
Bewertung der einzelnen Störungen und deren Aktivität in Niedersachsen herangezogen
wurden. Im weiteren Verfahren sollten alle verfügbaren Informationen, sowohl digital wie
auch analoger Art, verwendet werden, beispielsweise auch großmaßstäbliche geologische
Karten, die verfügbare Seismik, sowie Ergebnisse auswissenschaftlichen Untersuchungen
(soweit nicht bereitsberücksichtigt). Für die Bewertung der nachweisbaren oder
wahrscheinlichen Aktivität einer Störung in den letzten 34 Ma sollten außerdem alle aus
fachlicher Sicht relevanten Aspekte, beispielsweise die im fachlichen Positionspapier der SGD
näher ausgeführten Bewertungskriterien, für individuelle Störungen berücksichtigt werden.

Ergänzende Anmerkungen zu / U2/ :

Zu Kap. 7.3 (Datengrundlage und Datenaufbereitung):

Tabelle 4 enthält eine Auflistungder Datengrundlagen für jedesBundesland. Für
Niedersachsen werden in Tabelle 4 der GTA3Dund die Strukturkarten desGTA nicht
erwähnt, obwohl offensichtlich Störungen mit Raumlagen aus3D-Modellen abgeleitet
wurden.
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Zu Kap. 7.4.2.: Zu 2.) Ausweisungvon aktiven Störungen in geologischen Einheiten jünger 34
Millionen Jahre:

Ziel war esStörungen auf Basiseiner bundesweit einheitlichen Datengrundlage zu
identifizieren und damit die regionalen Datensätze zu ergänzen. AlsDatengrundlage diente
daher die Geologische Übersichtskarte Deutschlands im Maßstab 1:250 000 (GÜK250).

Hierbei ist zu beachten, dassdie Geologische Übersichtskarte der Bundesrepublik
Deutschland 1:250 000 (GÜK250) „nur“ die oberflächennahe Geologie von Deutschland
abbildet. Generell bezieht sich der Begriff „oberflächennahe Geologie“ auf geologische
Bildungen biszur einer Tiefe von 2 m, welchesbesonderesfür Norddeutschland und
insbesondere für Niedersachen zutrifft.

Die Ausweisungaktiver Störungszonen erfolgte durch die Verschneidungvon
Störungsspuren mit geologischen Einheiten, die ein Alter von 34 Millionen Jahren oder
jünger aufweisen. „Vermutete“ Störungen wurden nicht berücksichtigt. Eswurde eine
automatisierte Verschneidung in ArcGISdurchgeführt, danach Qualitätsprüfung, eswurden
nur Störungssegmente verwendet, die post-eozäne Schichten durchziehen oder begrenzen.
Um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen erfolgte eine „manuelle“ Vervollständigungder
Aktivitätsbewertung. Zu Abbildung 6 (schematische geologische Karte): Bei Störungen in
präoligozänen Schichten konnte eine Aktivität nicht bestimmt werden.

Anmerkungen: Die Methode ist einerseitsplausibel, da kartierte Störungsspuren, die junge
Schichten durchziehen, genutzt werden. So werden mit einer brauchbaren Annäherung die
aktiven Störungen ermittelt. Es ist aber andererseitsnicht klar, welche Dokumente (Karten)
zur Bewertungvon speziellen Störungen genutzt worden sind (Welche Karte?Welches
Modell?Welche Literatur?). Die Vorgehensweise wird zwar generell erläutert, kann aber
wegen der vielen Variablen nicht nachvollzogen werden, da esbei der Ausweisung von
aktiven Störungen sehr große, geowissenschaftliche Ermessensspielräume (z. B. „manuelle
Vervollständigung“) gibt.

Zu Kap. 7.4.1: zu 3.) Ausweisungaktiver Störungszonen in tektonisch aktiven Großstrukturen

Hiervon ist Niedersachsen nicht betroffen.

Zu Kap. 7.5 Ergebnisse:

Von den bundesweit ca. 600.000 Störungssegmenten, die die BGEim Rahmen der
Datenabfrage zum Ausschlusskriterium „aktive Störungszonen – tektonische Störungszonen“
erhalten und ausgewertet hat, konnten bei 30.780 Störungssegmenten Bewegungen seit
dem Rupel identifiziert werden Diese werden alsÜbersichtskarte in Abbildung 17 dargestellt.

Anmerkungen: Niedersachsen hat bei seiner Datenlieferung an die BGEkeine aktiven
Störungszonen benannt. DasLBEGhat dazu in seiner Datenlieferungan die BGEvom
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29.01.2019 vermerkt:
„An die BGEwird der Datensatz „Geotektonischer Atlas3D(GTA-3D)“ übergeben (Ordner
BGE-GTA3D, inklusive Dokumentation). In diesem Datensatzsind die im LBEGbekannten
Informationen und Unterlagen zu Störungszonen eingearbeitet und können im räumlichen
und fachlichen Kontext ausgewertet werden.“
„Eine nach Störungsalter gezielte Differenzierung, insbesondere nach Störungszonen, die in
den letzten 34 Millionen Jahren aktiv waren, liegt dem LBEGnicht vor. Weitere Informationen
zu Störungen befinden sich in der Geologischen Karte 1:50.000 (GK50), die jedoch auch nicht
nach Störungsalter differenziert sind. Der Datensatz (GK50) kann, sofern gewünscht,
zusätzlich bereitgestellt werden (Anm.: der Datensatzwurde nachgeliefert).
Ob in den im LBEGzusätzlich vorhandenen räumlich oder regional begrenzten geologischen
3D-Modellen nutzbare Hinweise/Darstellungen über aktive Störungen jünger alsUnter-
Oligozän auftreten, ist nicht spezifisch ausgewertet worden. “

Im Zwischenbericht sind für Niedersachen zahlreiche aktive Störungen sowohl im Flachland
alsauch im Bergland identifiziert worden. Die Nachvollziehbarkeit ist im Einzelfall nicht
möglich, die Dokumentation ist z.T. für die vielen alsaktiv identifizierten Störungen in
Niedersachsen nicht schlüssig. Anscheinend ist ein Großteil dieser Störungen den
Strukturkarten von Baldschuhn et al (2001) bzw. dem GTA3Dentnommen, wasaber in Tab. 4
nicht angegeben wird. Eine lokale Einzelprüfung ist mit den dargelegten Informationen nicht
möglich.

Die Vollständigkeit, Richtigkeit und die annähernd exakte Lage von tektonisch aktiven
Störungen/Störungszonen und der darausabgeleiteten Ausschlussgebiete ist wegen vieler
Variablen und Interpretationsmöglichkeiten prinzipiell mit großen Unsicherheiten behaftet.
Dieses ist damit zu begründen, dassStörungen oftmalsnicht erkennbar oder nur vermutet
sind (wenn sie z.B. unter Bedeckung sind oder innerhalb einer Einheit liegen) und dass
Versatzbeträge und die Zeiten ihrer Aktivität zumeist nur indirekt zu ermitteln sind. D.h. es
ist prinzipiell mit weiteren, noch nicht kartierten Störungen aber auch möglicherweise mit
einer überschätzten Anzahl an kartierten Störungen zu rechnen. Ebenso können sich durch
weitere geologische Informationen die Lagen von Störungsverläufen verschieben. Die von
der BGEbenutzten Datengrundlagen (Karten usw.) können mit Fehlern behaftet sein, stellen
aber gleichzeitig in dieser Phase die einzigverfügbare Datengrundlage dar.

Die von BGEangewendete Methodik ist für diese erste Phase der Standortauswahl vor allem
eine schnelle und von Pragmatismusgeleitete Methode, um die aktiven Störungen
herauszufiltern. Jedoch werden damit viele prä-oligozän aktive Störungen nicht erfasst,
wenn sie, wie z.B. in Niedersachsen der Fall, von jungen Sedimenten bedeckt sind.

Atektonische Störungszonen

Die Anwendungsmethoden sind grundsätzlich plausibel und nachzuvollziehen. Defizite
bestehen derzeit bei der Dokumentation der Datenverarbeitungzur Ableitung der
Ausschlussgebiete. Die stichprobenartige Prüfung der Datenlage kann aufgrund o.g. Defizite
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zum derzeitigen Stand nicht abschließend vorgenommen werden. Die eindeutige und
nachvollziehbare Dokumentation desDatenverarbeitungsprozesseswird – für den weiteren
Verfahrensverlauf – ausGründen der Transparenz für notwendig erachtet.

Methodisch wird in /U1/ und /U2/ ausschließlich die Verschneidungvon
Subrosionsstrukturen mit der Verbreitungder Zechstein-Salze beschrieben. Die Behandlung
anderer sulfat-/salzführender Einheiten ist ausder Darstellung der Anwendungsmethode
nicht zu entnehmen. Esist nicht abschließend nachvollziehbar, wie mit sich
überlagernden/ tieferliegenden Subrosionshorizonten bei der Anwendung des
Ausschlusskriteriumsumgegangen wird.

Eine Nachschärfungder Anwendungsmethode im zukünftigen Standortauswahlverfahren ist,
v.a. bei verbesserter (lokaler) Datenlage, gegebenenfallserforderlich.

Die bei der Anwendungsmethode nicht berücksichtigten „oberflächennahen Strukturen“
(Teufe <300 m) sollten im geowissenschaftlichen Abwägungskriterium 11 „Bewertungdes
Schutzesdeseinschlusswirksamen Gebirgsbereichsdurch dasDeckgebirge“ berücksichtigt
werden, da sie dasDeckgebirge deseinschlusswirksamen Gebirgsbereichsmöglicherweise
im Hinblick auf Durchlässigkeit und Stabilität ungünstig beeinflussen.

Anmerkungen im Einzelnen:

Fachliche Bewertung

Gemäß§22 Abs. 2 Nr. 2 StandAGwird dasKriterium „Aktive Störungszonen“ alseinesvon
sechsKriterien zum Ausschlussvon Gebieten herangezogen, die keine günstigen
geologischen Voraussetzungen für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle erwarten
lassen. Darunter fallen atektonische Vorgänge, „[…] die zu ähnlichen Konsequenzen für die
Sicherheit einesEndlagerswie tektonische Störungen führen können […]“ (siehe SISKA20151,
S. 12). Diese können zu bruchhaften Deformationen in endlagerrelevanten Tiefen führen, die
Barrieremächtigkeit desEndlagersystemsverringern oder die petrophysikalischen und
hydraulischen Eigenschaften der geologischen Barriere beeinflussen – dazu zählen auch
Setzungserscheinungen und Deformationen durch Senkungen oder Einstürze (Erdfälle) über
Lösungshohlräumen in Karbonat-, Sulfat- und Chloridgesteinen, Suffosionsprozesse sowie
Rutschungen. (vgl. /U3/ , S. 62)

In Bezugauf die Mindestanforderung „minimale Teufe“ (§23 Abs. 5 Nr. 3 StandAG) sind v.a.
atektonische Vorgänge von Bedeutung, die in über 300 m Teufe wirken (vgl. /U1/ , S. 56).
Rutschungen werden aufgrund ihrer geringen Einwirkungstiefe (wenige Dekameter) alsden
endlagerrelevanten Bereich potenziell nicht beeinflussend eingestuft (/U2/ , S. 68).

1 SISKA (2015): Grundlagen zur Beurteilung von Tiefenlagerprojekten im Hinblick auf Karstphänomene. Schweizerisches
Institut für Speläologie und Karstforschung. – Auftraggeber: EidgenössischesNuklearsicherheitsinspektorat, 5200 Brugg:
45 S.

Seite 138 von 231



LBEG– Geologischer Dienst von Niedersachsen
Anlage 1 - Stellungnahme zur Methodik der Anwendungder
Ausschlusskriterien im „BGE-Zwischenbericht Teilgebiete“ (BGE28.09.2020)

6 von 12

Diese Einordnung ist für die Rutschungen in Niedersachsen plausibel und nachzuvollziehen.
Damit entfällt nachfolgend die Prüfung bzgl. gravitativer Massenbewegungen.

Subrosion oder Verkarstung ist alsAusschlusskriterium relevant, da sie „[…]
Zutrittsmöglichkeiten für Fluide schaffen und durch Verbruch von Lösungshohlräumen den
endlagerrelevanten Bereich schädigen“ (/U1/ , S. 57) kann. Alswesentliche subrosions-
/verkarstungsfähige Schichten im Hinblick auf Salzlaugungund Sulfatkarst gelten in
Niedersachsen v.a. Zechstein, Oberer Buntsandstein, Muschelkalk und Oberjura.
Karbonatkarst ist in Niedersachsen von untergeordneter Bedeutung und vorwiegend in
devonischen, triassischen, jurassischen und kretazischen Karbonaten bekannt (/U2/, S. 70).

Es ist darauf hinzuweisen, dass in Niedersachsen Sulfate untergeordnet auch im Mittleren
Keuper vorkommen. Deren Bedeutung für die Entstehung von z.B. Erdfällen ist allerdings
unklar. Im zukünftigen Standortauswahlverfahren ist der Mittlere Keuper bei Anwendung
desAusschlusskriteriumseinzubeziehen.

Datenaufbereitung und Anwendungsmethode

Nach dem Anwendungsprinzip gem. §22 Abs. 1 StandAGist ein Gebiet auszuschließen,
sobald einesder Ausschlusskriterien greift (/U1/ , S. 45). Dabei folgt die BGEdem eigenen
Verfahrensgrundsatz, Ausschlussgebiete durch die Anwendungsmethoden im Zweifel eher
zu unterschätzen, da „die Ausschlusskriterien in jeder PhasedesStandortauswahlverfahrens
erneut anzuwenden sind und sich ausgeschlossene Gebiete dadurch im Laufe desVerfahrens
mit steigendem Kenntnisstand vergrößern können“ (/U2/ , S. 13).

Die o.g. Unterschätzung ist zum derzeitigen Erkundungsstand alsnicht konservativ zu
bewerten. DasVorgehen ist jedoch nachzuvollziehen, vor dem Hintergrund, dassgem.
StandAGerstens: keine Vorgaben bzgl. der Anwendung der Ausschlusskriterien gemacht
werden, zweitens: ein einmal ausgeschlossenesGebiet im weiteren Auswahlverfahren
unberührt bleibt und drittens: die Ausschlusskriterien in jedem Verfahrensschritt erneut
anzuwenden sind. Eine Anpassung und Konkretisierung der verwendeten Methoden im
weiteren Standortauswahlverfahren (Erkundungsphasen) sollte unserer Meinungnach
möglich sein und mit zunehmendem Erkenntnisgewinn durchgeführt werden.

Datenaufbereitung/-selektion

Für die Ableitungder Ausschlussgebiete wurden Daten der SGDzu atektonischen Vorgängen
durch die BGEnach u.s. Anwendungsmethode ausgewertet. Vor allem Angaben zur
Entstehungstiefe, zur Aktivität und zum Alter der Erdfälle sind von besonderem Interesse
(vgl. /U1/ , S. 57f). Für Niedersachsen handelt essich dabei ausschließlich um Punktdaten zu
Erdfällen – ca. 7836 (Stand 11/2020).

In Vorbereitungzur Ableitungder Ausschlussgebiete wurden Daten/Objekte aussortiert, die
nur vermutete atektonische Vorgänge oder nicht überprüfte Angaben enthalten. Die
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restlichen Daten wurden nach der Entstehungstiefe kategorisiert, um oberflächennahe
Strukturen (Teufe <300 m) von tieferliegenden Strukturen (Teufe >300 m) zu
unterscheiden, die den endlagerrelevanten Bereich beeinflussen. Oberflächennahe
Strukturen wurden nachfolgend aussortiert.

Um fehlende Tiefenangaben bei Daten mit Entstehungshorizonten zu ergänzen, wurde
zunächst überprüft, ob sich der angegebene Entstehungshorizont durch Nachweise in der
Literatur belegen lässt. Die fehlenden Tiefeninformationen wurden durch eine
Verschneidung (Spatial Join) mit Informationen aus3D-Untergrundmodellen ergänzt (/U1/,
S. 58; /U2/, S. 74). In Niedersachsen wurden hierzu der Geotektonische Atlas3D(GTA3D) für
flachlagernde Zechstein-Salze sowie InSpEE-Salzstruktur-Polygone (Niveauschnitte) für steil
lagernde Zechsteinhorizonte verwendet. Alsoberflächennah wurden Daten eingestuft, wenn
dasTop desEntstehungshorizontesnach GÜK250 an der Erdoberfläche lag.

Diese Vorselektion ist grundsätzlich nachzuvollziehen. Für die Angabe deswahrscheinlichen
Entstehungshorizonteswird in Niedersachsen der höchstliegende Subrosionshorizont
verwendet, da i.d.R. keine exakten geotechnischen Erkundungen zur Entstehungstiefe
vorliegen. Methodisch wird in /U1/ und /U2/ ausschließlich die Verschneidung von
Subrosionsstrukturen mit der Verbreitungder Zechstein-Salze beschrieben. Die Behandlung
anderer sulfat-/salzführender Einheiten, v.a. Sulfate im Röt, Mittleren Muschelkalk,
Mittleren Keuper und Münder Mergel und möglicherweise tieferliegender
Subrosionshorizonte ist ausder Darstellungder Anwendungsmethode nicht zu entnehmen.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dassTiefeninformationen ausdem GTA3Dfür
Niedersachsen nicht flächendeckend vorliegen.

Die Bewertung, ob Salzstrukturen die Entstehungsursache nahegelegener Erdfälle sind,
erfolgte über eine visuelle Clusterbildung. Von einem kausalen Zusammenhang wurde
ausgegangen, wenn die Anordnungder Erdfälle räumlich dem Salzstock folgt.

DiesesVorgehen ist nachvollziehbar, dennoch ist darauf hinzuweisen, dassv.a. die Subrosion
der Sulfate im Hutgestein (Anhydrit/Gips) für die Entstehung der Erdfälle verantwortlich ist,
die Subrosion am Salzspiegel nach unserem Verständnisvorwiegend weitgespannte
Senkungen der Oberfläche verursacht.

Grundsätzlich ist esnachvollziehbar, die Datengüte durch Vorselektion und
Informationsergänzung zu verbessern. Aufgrund der nicht eindeutigen Beschreibungdes
Vorgehenskann allerdingsnicht abschließend bewertet werden, welche Datensätze nach
welchem Schema ausgewertet wurden und für die nachfolgende Anwendungsmethode
Verwendung fanden. Die eindeutige Dokumentation desDatenverarbeitungsprozesseswird
– auch für den weiteren Verfahrensverlauf – ausGründen der Transparenz für notwendig
erachtet.
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Anwendungsmethode

Bei der Karbonatverkarstungund der Ablaugung flachlagernder Salze kann die Lösungdurch
laterale Grundwasserströme im Hangenden und Liegenden sowohl vom Top alsauch von der
BasisdesEntstehungshorizontesstattfinden, z.B. im Salzhangbereich. Bei
Subrosionserscheinungen an Salzstöcken/-kissen findet die Lösung primär vom Top der
Struktur statt, wobei Teufen von 200 - 500 m (bisweilen 1000 m) erreicht werden (/U2/ ,
S. 69).

Der AusschlusseinesGebietserfolgt, wenn die Entstehungs-/Einwirkungstiefe atektonischer
Vorgänge nach o.s. Datenaufbereitung in mehr als300 m Teufe liegt, wie folgt (/U2/ S. 75):

1. für sämtliche endlagerrelevanten Tiefen (300-1000m), wenn Verkarstungsstrukturen in
Karbonaten oder Ablaugungsprozesse von flachlagernden Salzen vorliegen.

DasVorgehen ist plausibel und nachzuvollziehen. In den Ausführungen fehlt die Darstellung,
wie mit den o.g. Subrosionshorizonten in Sulfaten nach dieser Methode umgegangen wird.
Nach o.s. Beschreibung zur Datenauswertung ist derzeit davon auszugehen, dass
tieferliegende, stratiforme Subrosionshorizonte bei diesem Vorgehen vernachlässigt werden.

2. beim Vorkommen von Subrosionsstrukturen an Salzstöcken/-kissen biszum Schichttop
desSalzes, da die Lösung primär dort stattfindet.

DasVorgehen ist plausibel und nachzuvollziehen, dennoch ist darauf hinzuweisen, dass
Subrosion am Salzspiegel, aber auch im Anhydrit/GipsdesHutgesteinsstattfindet. Eine
genauere Betrachtungdieser Prozesse sollte im geowissenschaftlichen
Abwägungskriterium 11 bewertet werden.

3. für epigenen Karst, bei dem die Subrosion/Verkarstung durch meteorischesWasser vom
Top beginnt (siehe SISKA2015) und die genaue Lage innerhalb desEntstehungshorizontes
unbekannt ist, wenn dessen Top tiefer als300 m u. GOKliegt.

Diese Auswahlmethode ist plausibel und nachzuvollziehen.

4. für hypogenen Karst, bei dem die Lösung durch aufsteigendesTiefenwasser initiiert wird
(siehe SISKA2015), in diesem Verfahrensschritt mangelsDaten nicht.

DasVorgehen ist zu diesem Zeitpunkt desVerfahrensplausibel und nachzuvollziehen. Daten
zur hypogenen Verkarstung sind für Niedersachsen derzeit nicht bekannt. Eine erneute
Bewertung desEinflusseshypogener Verkarstungsollte ggf. im weiteren Auswahlverfahren
anhand lokaler Gegebenheiten erfolgen2.

2 vgl. SISKA (2015): Grundlagen zur Beurteilung von Tiefenlagerprojekten im Hinblick auf Karstphänomene. Schweizerisches
Institut für Speläologie und Karstforschung. – Auftraggeber: EidgenössischesNuklearsicherheitsinspektorat, 5200 Brugg:
45 S. und Stück et al. (2020): Standortauswahl – Ausschlusskriterium „Aktive Störungszonen“ – Abschlussbericht; Hannover
(BGR). – 115 S., Hannover/Berlin. 04/2020).
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Ausschlusskriterium „Einflüsse ausgegenwärtiger oder früherer bergbaulicher
Tätigkeit“

Bohrungen

Die Anwendungsmethodik der BGE, gemäßder dasTeil-Ausschlusskriterium Bohrungen in
der ersten Phase der Standortauswahl mit pauschalem Ausschlussradiusangewendet wird,
ist angesichtsder Vielzahl an Tiefbohrungen nachvollziehbar und erscheint ausSicht des
LBEGvorbehaltlich der Anwendungeiner Einzelfallbetrachtung der Bohrungen und deren
Nutzung im weiteren Verfahrensablauf ausfachlicher Sicht vertretbar. Für den weiteren
Verfahrensablauf sind konkrete Empfehlungen zum Umgangmit

a) unbekanntem oder nicht genau bekanntem Bohrpfad,

b) Lageungenauigkeiten von Bohrungen, sowie

c) durchgeführten Operationen während der Bohrung und gegebenenfallswährend der
Nutzung der Bohrung in Verbindungmit den geologischen Verhältnissen

in dem fachlichen Positionspapier der Staatlichen Geologischen Dienste (SGD) vom
07.10.2020 näher erläutert, dasvom LBEGmitgetragen wird:

https:/ /www.infogeo.de/Infogeo/DE/Downloads/2020_10_07_ausschlusskriterium_einflues
se_bergbaulicher_taetigkeit.html

Bergwerke

Die Ausführungen und Begründungen der BGEzum Ausschlussbestimmter Gebiete von der
Suche einesEndlagersbezüglich altbergbaulicher Anlagen sind insgesamt nachvollziehbar
und plausibel. Bei der Anwendungunterschiedlicher Berechnungsgrundlagen für
bergwerksumhüllende Polygone bleiben allerdingsFragen offen:

Laut BGEwerden Kavernenspeicher und sonstige unterirdische Hohlräume (alte
Grubengebäude) bei der Auswahl einesStandortesausgeschlossen, weil bei der Auffahrung
die umhüllende Gesteinsformation instabil werden kann. Da bei vielen altbergbaulichen
Standorten kein Einwirkungsbereich gemäß Einwirkungsbereichs-Bergverordnung
ausgewiesen wurde, nutzt die BGEdie maximale Teufe sowie laterale Ausdehnung des
Grubengebäudesum mittelseinesfixierten Grenzwinkelsvon 76,5° einen „Pseudo“-
Einwirkungsbereich für jedesBergwerk festzulegen. Hierdurch könnte sich die Gefahr
ergeben, dassbei Bergwerken mit geringer maximaler Teufe der „Pseudo“-
Einwirkungsbereich sehr niedrigbemessen wird und stark vom realen mittels tatsächlichem
Grenzwinkel zu berechnenden Einwirkungsbereich abweicht. So würde z.B. eine maximale
Teufe von 900m zu einem Einwirkungsbereich von ca. 210 m führen aber bei einer
maximalen Teufe von nur 300 m würde lediglich ein Puffer von ca. 73 m entstehen. Ein
kleinerer Grenzwinkel (<76,5°) würde einen größeren Einwirkungsbereich bedeuten und den
Pufferbereich vergrößern. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, warum die BGEdie für den
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Bereich desSteinkohlenbergbaus in Nordrhein-Westfalen etablierte Vorgehensweise unter
Nutzungvon „Rissblattumhüllenden“ nicht ebenso auf die Bergwerke im Aufsichtsbezirk des
LBEGanwendet. Ohne die nummerischen bzw. geographischen Unterschiede der beiden
Methoden (Grenzwinkelabschätzung vs. Rissblattumhüllende) zu kennen, ist die
Grenzwinkelbetrachtung „unnötig“ ungenau und pauschal.

Bestandsbergwerke der BGEAsse und Konrad

Die Standorte Konrad, Asse und Morsleben werden nach § 22 Abs. 2 Nr. 3 StandAG
(Ausschlusskriterium „Einflüsse ausgegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit“)
ausgeschlossen. Abweichend von der generellen Methodik desAusschlussesüber
Beeinflussungsbereiche wurde eine individuelle Ermittlung der ausgeschlossenen Gebiete für
die Bestandsbergwerke der BGE(Konrad, Asse, Morsleben) entschieden:

/U1/ „Diesesgesonderte Vorgehen ist darin begründet, dassein wesentlicher Aspekt für die
Genehmigung der Errichtung und/oder desBetriebsder Bestandsbergwerke der BGE
Langzeitsicherheitsbewertungen sind, die z. T. einen erheblichen Teil desumgebenden
Gebirgeseinbeziehen.“

Für Konrad erscheint unsder Ansatz, dasModellgebiet der Langzeitsicherheitsanalyse von
1986 (den im Planfeststellungsverfahren ermittelten Einflussbereich) zugrunde zu legen,
nach erster kursorischer Prüfung methodisch nachvollziehbar.

Für die Schachtanlage Asse II umfasst dasausgeschlossene Gebiet „ in Nord-Süd-Richtung die
Salzumhüllende einschließlich einesSicherheitsbereichs im Deckgebirge. Für die Grenzen nach
Westen und Osten werden die ungefähren Modellgrenzen deshydrogeologischen
Deckgebirgsmodellsherangezogen (AF-Colenco AGGrundwasserschutzund Entsorgung
2009).“/U2/

Seit der Vorstellung des„Colenco-Modells“ („Modellierungder Grundwasserbewegung im
Deckgebirge der Schachtanlage Asse II“) hat sich der Kenntnisstand über dasDeckgebirge
der Asse erweitert und verändert. Esexistieren neue Vorstellungen vom strukturellen Bau
desDeckgebirgesüber der Salzstruktur, die auch eine neue Bewertung und Modellierung der
Grundwasserbewegung im Deckgebirge erfordern und damit auch die Modellgrenzen
verändern können.

• Werden die neuen Erkenntnisse zur Struktur desDeckgebirgesbeim Ausschluss
diesesGebietesberücksichtigt?Wird eseine Anpassung an neue Modellrechnungen
geben?

• Gesetzlich gefordert ist die Stilllegung der Schachtanlage Asse II nach Rückholungder
radioaktiven Abfälle. Ist daszu planende Rückholungsbergwerk mit den dafür
erforderlichen Infrastrukturen im ausgeschlossenen Gebiet berücksichtigt?

• Es ist bekannt, dass im Rahmen der Rückholung radioaktive Abfälle in der Grube
verbleiben werden. Dafür ist eine Langzeitsicherheitsbewertung notwendigund ggfs.
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ein Programm zur Überwachung, zum Monitoring, dasssich weiträumiger um den
jetzigen ausgeschlossenen Bereich ansiedeln muss. Sollte hier nicht ein weit größerer
Bereich um die Schachtanlage Asse II ausgeschlossen werden, alses jetzt vorgesehen
ist?

Ausschlusskriterium „Seismische Aktivität“

Nach § 22 Abs. 2 Nr. 4 desStandAG(/U4/) ist ein Gebiet nicht alsEndlagerstandort geeignet,
wenn die örtliche seismische Gefährdung größer ist als in Erdbebenzone 1 nach DIN EN
1998-1/NA:2011-01. Die Anwendung (/U1/, /U2/) desKriteriumsdurch die BGEerfolgt,
indem die für die Oberfläche ausgewiesenen Gebiete in alle für die Endlagerung relevanten
Tiefenlagen projiziert und die entstehenden Volumenkörper ausgeschlossen werden. Alle so
ausgeschlossenen Gebiete liegen außerhalb von Niedersachsen.

DasVorgehen ist nachvollziehbar vor dem Hintergrund, dass im StandAGder eindeutige
Bezugzu DIN EN 1998-1/NA:2011-01 gegeben ist. In Niedersachsen sind keine
Erdbebenzonen ausgewiesen, sodassder Schlussfolgerung desZwischenberichtsgefolgt
werden kann.

Der Nationale Anhang, auf den dasStandAGBezug nimmt, wird zurzeit überarbeitet. Im
Zusammenhang mit der Erstellung desZwischenberichtshat sich die BGEmit diesen
aktuellen Entwicklungen auseinandergesetzt. In einer Auftragsarbeit soll durch die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) bewertet werden, ob und wie die
im StandAGformulierten Kriterien mit Bezugauf die DIN EN 1998-1/NA:2011-01 auf die
aktuelle Entwurfsversion DIN EN 1998-1/NA:2018-10 übertragen werden können. Ein
Zwischenstand dieser Arbeit liegt bereitsvor3.

Diese über den Zwischenbericht Teilgebiete hinausgehenden, weiterführenden Bewertungen
werden an dieser Stelle nicht betrachtet. Weiterführende Bewertungen zur Anwendungdes
Ausschlusskriteriumsseismischer Aktivität erscheinen vor dem Hintergrund der
Neuregelungen der DIN ausfachlichen Gründen sinnvoll.

Fazit:

Die Methode zum Ausschlusserdbebengefährdeter Gebiete und deren Anwendung sind für
Niedersachsen grundsätzlich plausibel und nachvollziehbar. AlsRegion mit geringer
Seismizität werden durch diesesKriterium keine Gebiete in Niedersachsen ausgeschlossen.

3 Kaiser, D. & Spies, T. (2020): AnwendungdesAusschlusskriteriumsSeismische Aktivität. Zwischenbericht. – 23
S., Hannover. 29.04.2020
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Ausschlusskriterium „Vulkanische Aktivität“

Nach derzeitigem Wissensstand ist Niedersachen von diesem Ausschlusskriterium nicht
betroffen.

Zur Anwendungsmethodik liegt ein fachlichesPositionspapier der Staatlichen Geologischen
Dienste (SGD) vom 07.10.2020 vor, in der einige, im weiteren Verfahren zu
berücksichtigende Punkte benannt und Empfehlungen gegeben werden:

https:/ /www.infogeo.de/Infogeo/DE/Downloads/2020_10_07_ausschlusskriterium_vulkanis
mus.html

Ausgrundsätzlichen Überlegungen herauswürde dasLBEGdie Empfehlungeineskonkreten
(minimalen) Sicherheitsabstandesvermeiden, sondern diese Aufgabe der BGEüberlassen.
Stattdessen würde dasLBEGempfehlen, im weiteren Verfahrensablauf die
Sicherheitsabstände für jede Vulkanregion individuell fachlich zu begründen und zu
berücksichtigen.

Ausschlusskriterium „Grundwasseralter“

DasKriterium wurde in dieser Phase desVerfahrensnur punktuell angewendet in Bereichen,
die über dasAusschlusskriterium „Einflüsse ausgegenwärtiger oder früherer bergbaulicher
Tätigkeit“ bereitsausgeschlossen wurden.

Verwendete Unterlagen

/U1/ BGE(2020): Zwischenbericht Teilgebiete gemäß § 13 StandAG

/U2/ BGE(2020): AnwendungAusschlusskriterien gemäß § 22 StandAG. Untersetzende
Unterlage zum Zwischenbericht Teilgebiete. Peine: Bundesgesellschaft für EndlagerungmbH

/U3/ BGE(2020): Datenbericht Ausschlusskriterien gemäß§ 22 StandAG(Untersetzende
Unterlage desZwischenberichtsTeilgebiete)

/U4/ StandAG(2017): Gesetzzur FortentwicklungdesGesetzeszur Suche und Auswahl eines
Standortesfür ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle und anderer
Gesetze. – Bundesanzeiger Nr. 26 vom 15.05.2017, 05.05.2017.
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Anlage 2
Stellungnahme
Bearbeitungstand 01.02.2021

Methodik zur Anwendung der Mindestanforderungen im „BGE-
Zwischenbericht Teilgebiete“ (BGE28.09.2020)

Anlass

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH(BGE) hat am 28.09.2020 den „BGE-
Zwischenbericht Teilgebiete“ gemäß§ 13 Abs. 2 S. 3 StandAGveröffentlicht.

Gegenstand dieser Stellungnahme ist eine kritische Würdigungder Methodik zur
Anwendungder Mindestanforderungen für Niedersachsen.

Diese Stellungnahme stellt eine erste Bewertung dar und wird fortgeschrieben.

Stellungnahme - Ergebnisder ersten überschlägigen Prüfung/ Bewertung

Datengrundlagen / 3D-Modelle

Für die Prüfungder Mindestanforderungen (u.a. Mächtigkeit und Teufe desewG) liefern
insbesondere die geologischen 3D-Modelle wichtige Informationen. 3D-Modelle liegen
jedoch nicht bundesweit, sondern nur für ca. 65 %der Fläche bzw. desUntergrundesvon
Deutschlandsvor. In Regionen, in denen kein 3D-Modell vorliegt, prüft die BGEdie
Mindestanforderungen auf Basisvon thematischen Karten und Bohrungsdaten ab (/U2/ S.
74). Laut BGEergaben sich dabei „keine Gebiete, die aufgrund nicht hinreichender
geologischer Daten nicht eingeordnet werden können“ (/U1/, S. 24).

DasVorgehen der BGE, die Mindestanforderungen trotzheterogener Datenlage bundesweit
anzuwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Allerdingskommt die BGEzum Ergebnis,
dassbundesweit eine ausreichende geologische Datenlage gegeben ist. Dem
entgegenzuhalten ist, dasseine Prüfungder Mindestanforderungen ohne 3D-Modell anhand
von wenigen Bohrungen in Gebieten mit komplexer Geologie nur wenig belastbar sein kann.
Auch innerhalb von Gebieten mit geologischen 3D-Modellen kann anhand der
zugrundeliegenden heterogenen Datenlage und allein schon aufgrund desüberregionalen
und eher sehr kleinen Maßstabesder Modelle von i.d.R. 1:300.000 nicht von einer gleich
hohen Belastbarkeit und vergleichbarer Genauigkeit ausgegangen werden1. Zusätzlich ist zu
beachten, dassdie 3D-Modelle i.d.R. zu einem gewissen „Stichtag“ erstellt wurden und
neuere Erkenntnisse bspw. ausBohrungen und geophysikalischen Untersuchungen mitunter

1 siehe auch Stellungnahme der SGDfür die Endlagerkommission: KMAT53a „Datengrundlagen für die
geowissenschaftlichen Kriterien im Rahmen desStandortauswahlverfahrens“ (05.04.2016)
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über Jahrzehnte nicht nachgepflegt wurden. Daher können 3D-Modelle nicht
uneingeschränkt, losgelöst und ohne Berücksichtigungaller zwischenzeitlich
hinzugekommenen Informationen in konkreten Fragestellungen vor Ort angewendet
werden.

Anmerkungen zu / U4/ :

In Kapitel 4.1 „3D-Geomodelle“ werden Informationen zur Software, Datenverwaltung und
Backup gegeben, in der Übersicht der geologischen 3D-Modelle in Abbildung 1 wird der
GTA3DdesLBEGin seiner Ausdehnung korrekt dargestellt. Der GTA3Dwird sehr knapp
beschrieben, dabei allerdingsmissverständlich in Bezug auf die geometrischen Objekte, die
Störungen darstellen: „Störungen wurden in Segmenten senkrecht zwischen den einzelnen
Basisflächen modelliert.“ Die Störungen im GTA3Dsind allerdingsalssenkrechte
Versatzflächen innerhalb der jeweiligen Basisflächen modelliert.

DesWeiteren wird auf die bundeslandspezifischen Modellierprotokolle verwiesen im
Dokument /U5/ .

zu: S.55 Absatz2, Satz1: Essind hier nicht die Salzstrukturen, die durch dasZechstein-Salinar
mechanisch entkoppelt sind, sondern dasmesozoische Deckgebirge ist mechanisch
entkoppelt vom Subsalinar.

zu: S. 56, Tabelle 11: Datenformat der Modelldaten desGTA3Dist das t-surf-Format, nicht
dasshp-Format.

Anmerkungen zu / U5/ :

Zu Kapitel 1.1.3

Die Methodik zur Bestimmung der Salzstrukturmächtigkeit ausden Daten desGTA3D
erscheint nach kurzer kursorischer Durchsicht plausibel.

In Südniedersachsen ist kein GTA3D-Modell vorhanden und vereinzelt sind keine
Salzstrukturen im GTA3Dausmodelliert. Deshalb wurden hier durch die BGEdie
Niveauschnittkarten ausINSPEE2 (ein Projekt mit Beteiligung der BGR, KBBund der Uni
Hannover) alsGrundlage verwendet. Kurze Erläuterungen zum INSPEE-Bericht und zu den
INSPEE-Niveauschnittkarten wären hilfreich, fehlen aber (Teilgebiete der Salzstrukturen, die
auf Basisder INSPEE-Niveauschnittkarten erzeugt wurden, sind: Allertal, Offlebener Sattel,
Harriehausen, Düderode/Oldenrode, Waddekath).

2 BGRet al. (2016): Informationssystem Salzstrukturen: Planungsgrundlagen, Auswahlkriterien und
Potentialabschätzung für die Errichtung von Salzkavernen zur Speicherungvon Erneuerbaren Energien
(Wasserstoff und Druckluft).
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Zu den Kapiteln 1.2.4 Zechstein in Niedersachsen, 1.2.10 Oberer Buntsandstein
Niedersachsen, 1.2.17 Mittlerer Keuper, 1.2.20 Oberjura

Die Methodik zur Bestimmung der jeweiligen Horizontmächtigkeiten ausden Daten des
GTA3Derscheint nach kurzer kursorischer Durchsicht plausibel. Die im GTA3Dmodellierten
Einheiten sind zusammengefasst ausverschiedenen lithostratigraphischen Einheiten, die nur
zum Teil ausSalzgesteinen bestehen. Die dargestellten Auswertungen zur weiteren
Eingrenzungsind bei kursorischer Prüfungschwer nachvollziehbar.

Zu den Kapiteln 1.3.5 Keuper, 1.3.9 Unterjura, 1.3.16 Mittlerer Jura, 1.3.24 Unterkreide,
1.3.31 Oberkreide, 1.3.35 Tertiär, Unterpaleozän

Die Methodik zur Bestimmung der jeweiligen Horizontmächtigkeiten ausden Daten des
GTA3Derscheint nach kurzer kursorischer Durchsicht plausibel. Die im GTA3Dmodellierten
Einheiten sind zusammengefasst ausverschiedenen lithostratigraphischen Einheiten, die nur
zum Teil ausTonsteinen bestehen. Die dargestellten Auswertungen zur weiteren
Eingrenzungsind bei kursorischer Prüfungschwer nachvollziehbar.

Weitere Anmerkungen:

Esgibt Bundesländer, in denen keine 3D-Modelle (z. B. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-
Vorpommern) vorliegen, einige Länder haben modellierte Horizonte in ihren Modellen
unterschiedlich zusammengefasst (in NRW sind Unter- und Mitteljura alseine Einheit
zusammengefasst, in Niedersachsen sind eszwei Einheiten). Der unterschiedliche
Detaillierungsgrad und Maßstab bedeutet eine mögliche Fehlerquelle. Die Angaben für
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern z. B. stammen ausgroßräumigen
Übersichtswerken („SüdpermischesBecken“). Einige Teilgebiete enden somit an
Ländergrenzen (Modellgrenzen), weil eine Datenharmonisierungnicht möglich war. Dort, wo
„gute“ Modelle vorhanden sind, wurden seitensder BGEweitere Daten (z. B. Bohrdaten) nur
noch sehr untergeordnet betrachtet. Diesführt in der Bewertung insgesamt zu einer (nicht
rein geologisch bedingten) „Ungleichbehandlung“ der einzelnen Länder bzw. Modell-
/ “Nichtmodell“regionen.

Anmerkungen zu den Inventarisierungstabellen und der Ausweisung endlagerrelevanter
stratigraphischer Einheiten:

Durch Auswertungen der Stratigraphischen Tabelle von Deutschland sowie weiteren Quellen
(publizierte Regionalwerke der Länder sowie Standardwerke der Deutschen
Stratigraphischen Kommission (DSK) und Subkommissionen) wurden sogenannte
Inventarisierungstabellen generiert. Diese beinhalten nach /U1/ (S. 88) eine
„Zusammenstellung aller stratigraphischer Einheiten, die eine für die Zwecke der Prüfung der
Mindestanforderungen endlagerrelevante Gesteinsabfolge mit den entsprechenden
Gesteinstypen erwarten lässt“. Auf Grundlage der lithologischen und petrographischen
Beschreibungen werden Gesteinsvorkommen „hinsichtlich ihrer Eignung als
endlagerrelevante Gesteinsformation für dasweitere Standortauswahlverfahren
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eingegrenzt“. Die Inventarisierungstabellen sind für jedesBundesland in /U5/
zusammengestellt.

Hinsichtlich der Endlagerrelevanzbewertet wurden die über die Inventarisierungstabellen
identifizierten Gesteinsvorkommen dann anhand der „Barriereeigenschaften/ -wirkung und
beeinflussende Aspekte“, Durchlässigkeit, Standsicherheit und Mächtigkeit (/U1/ Abbildung
28, S. 91), also den Mindestanforderungen 1, 2 & 5. Eine endlagerrelevante
Gesteinsformation liegt nach /U1/ und /U2/ nur dann vor, wenn diese „hinsichtlich der
Gebirgsdurchlässigkeit und der Kenntnislage zum Erhalt der Barrierewirkung die Erfüllung der
Mindestanforderungen erwarten lässt und keine deutlichen Hinweise auf eine zu geringe
Mächtigkeit vorliegen“. Im Ergebniswurden „potentiell endlagerrelevante Gesteinsabfolgen
alsstratigraphische Einheit oder Teil dieser Einheit“ benannt. Die Methodik desVorgehensist
vom grundsätzlichen Ansatzher plausibel.

Die bisauf die Ebene von Subformationen durchgeführte detaillierte Inventarisierungspielt
bei der bisherigen Ausweisung von Teilgebieten sicherlich in dieser Betrachtungstiefe auch
nur eine untergeordnete Rolle, da die bisher verwendeten Daten diese Informationen
überwiegend nicht hergeben werden. Dieswird auch in /U2/ S. 59 benannt. 3D-Modelle /
Strukturkarten beinhalten meist nur die übergeordneten stratigraphischen Einheiten, wie
beim Steinsalzz. B. Rotliegend, Zechstein etc. bzw. sind gröber zusammengefasst (z.B.
zusammengefasste Einheit ausMuschelkalk und Röt im Geotektonischen Atlasvon
Nordwestdeutschland).

DasErgebnis, wie in /U2/ Kap. 8 dargestellt, ist entsprechend nachvollziehbar. Hier wurde
z.B. der gesamte Zechstein alsEinheit zusammengefasst (/U2/ Abb. 11), die potentiell
endlagerrelevante Steinsalzformationen enthalten kann.

Eine detaillierte Prüfung der einzelnen in den Inventarisierungstabellen aufgeführten
stratigraphischen Einheiten und der darin enthaltenen Gesteinsformationen wurde vom
LBEGbisher nicht vorgenommen/dokumentiert.

Größe der Gebiete mit erfüllten Mindestanforderungen:

Der methodische Ansatzder BGEzur Anwendungder Mindestanforderungen ist aus
mehreren Gründen (bewusst) flächenkonservativ, d.h. eswerden im jetzigen
Verfahrensschritt deutlich größere Gebiete ausgewiesen, alsbei detaillierterer Betrachtung
zu erwarten wäre:

Der Internbau von Salzstöcken wird im derzeitigen Verfahrensschritt vernachlässigt,
d.h. eine Abgrenzungdesendlagerrelevanten Steinsalzesgegenüber z.B. Kalisalz,
Anhydrit erfolgt nicht (vgl. /U2/, S. 66).

Die begrenzte stratigraphische Detailtiefe der verfügbaren 3D-Modelle führt zu einer
„Überschätzung die Mächtigkeit und Ausdehnung der endlagergeeigneten
Gesteinsschichten“ (/U1/ , S. 92).
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„Wenn [...] wenig biskeine Daten in einem Gebiet für die Prüfung einzelner oder aller
Mindestanforderungen vorliegen und die allgemein anerkannten Kenntnisse über die
Gesteinseigenschaften nicht gegen die Erfüllung dieser Mindestanforderungen
sprechen, werden diese ebenfallsals identifizierte Gebiete ausgewiesen.“
(/U1/ , S.87-88)

Dasflächenkonservative Vorgehen der BGEzum derzeitigen Verfahrensstand erscheint
zunächst nachvollziehbar.

Besondere Fragestellungen

Anwendungder Mindestanforderungen – Wirtsgestein Steinsalz

Gebirgsdurchlässigkeit

a) Differenzierungzwischen Steinsalz in flacher und steiler Lagerung:

Nach /U3/ „IG-Steckbriefe“ wird die MindestanforderungGebirgsdurchlässigkeit bei allen
identifizierten Gebieten mit Steinsalz in stratiformer Lagerung alserfüllt betrachtet. Bei allen
identifizierten Gebieten mit Steinsalz in steiler Lagerung wird angegeben
„Gebirgsdurchlässigkeit: 10-12 m/s“.

Da die MindestanforderungGebirgsdurchlässigkeit lt. StandAG(/U8/) bereitsab einer
Gebirgsdurchlässigkeit von geringer als10-10 m/serfüllt ist, suggeriert diese unterschiedliche
Formulierung (ungewollt?), dassbei Steinsalz in steiler Lagerungeine geringere
Gebirgsdurchlässigkeit erwartet wird alsbei stratiformem Steinsalz. Hierfür wird jedoch
keine fachliche Begründunggegeben. In den Erläuterungen zur Anwendung der
Mindestanforderungen sowohl für Steinsalz in steiler Lagerungalsauch für stratiformes
Steinsalzwird festgestellt:

„Für dasWirtsgestein Steinsalznimmt die BGEan, dassaufgrund der bekannten
Eigenschaften von Steinsalzeine ausreichend geringe Gebirgsdurchlässigkeit vorliegt.“ (/U1/,
S. 99 und S. 101)

Diese Formulierung legt nahe, dassbezüglich der Gebirgsdurchlässigkeit nicht zwischen
steiler und stratiformer Lagerungdifferenziert wird. Dafür spricht ebenso, dassnur einen
einzigen Referenzdatensatz für Steinsalzentwickelt hat und diesen sowohl für Steinsalz in
steiler Lagerungalsauch für stratiformesSteinsalzverwendet (/U7/ , S. 101).

b) Verwendete Daten:

Es ist nicht nachvollziehbar dokumentiert, ob bzw. in welchem Ausmaß bei der Anwendung
der Mindestanforderungen bereitsggfs. vorliegende quantitative Daten zur
Gebirgsdurchlässigkeit verwendet wurden.Im derzeitigen Verfahrensschritt wird (pauschal)
eine ausreichend geringe Durchlässigkeit für Steinsalzunterstellt:
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„Für dasWirtsgestein Steinsalznimmt die BGEan, dassaufgrund der bekannten
Eigenschaften von Steinsalzeine ausreichend geringe Gebirgsdurchlässigkeit vorliegt.“ (/U1/,
S. 99 u. 101)

Diese Annahme ist plausibel. . Eswird jedoch ausdrücklich betont, dassbei der Anwendung
der MindestanforderungGebirgsdurchlässigkeit „einzelne verfügbare Untersuchungsdaten“
sowie „Hinweise zur Gebirgsdurchlässigkeit“ berücksichtigt wurden:

„Im Hinblick auf die Erfüllung der Mindestanforderung Gebirgsdurchlässigkeit (§ 23 Abs. 5 Nr.
1 StandAG) wurde im Zuge der Inventarisierung (vgl. Kapitel 6.2 und Abbildung 7) basierend
auf den allgemeingültigen Erkenntnissen zum Gesteinstyp Steinsalzund zu Salzstrukturen im
Allgemeinen sowie einzelnen verfügbaren Untersuchungsdaten eine Gebirgsdurchlässigkeit
belegt, die ausreichend gering ist, um der Anforderung gerecht zu werden.“ (/U2/ , S. 66)

„Auf Grundlage der Inventarisierungstabelle (vgl. Kapitel 6.2, Tabelle 1) wurden [...] zunächst
die identifizierten Steinsalzvorkommen/-abfolgen identifiziert und nach stratigraphischer
Einheit zusammengefasst (z. B. verschiedene Halitlager im Mittleren Keuper). Diesermöglicht
eine überregionale Bearbeitung und erste Eingrenzung desUntersuchungsraumesfür
weiterführende und vertiefende Recherchen zur lithologischen Ausbildung,
Mächtigkeitserwartung und Verbreitung der Vorkommen. Im Rahmen dieser Recherche
wurden ebenfallsHinweise zur Gebirgsdurchlässigkeit erfasst und ggf. neu bewertet.“ (/U2/,
S. 71ff)

Um welche Daten/Hinweise essich hierbei handelt und wo bzw. für welche stratigraphische
Einheit diese Daten/Hinweise vorliegen, ist weder in den Steckbriefen der identifizierten
Gebiete (/U3/) noch in den Inventarisierungstabellen (/U6/) dokumentiert.

Mächtigkeit deseinschlusswirksamen Gebirgsbereichs (ewG)

In /U1/ (S. 99) trifft BGEdie Festlegung zur Mindestmächtigkeit desewGvon 100 m, dass
„für alle steil stehenden Salzstrukturen, dieeine Mächtigkeit von mindestens100 m
aufweisen, […] diese Mindestanforderung im jetzigen Verfahrensschritt alserfüllt“ gilt.

DiesesVorgehen lässt den Internbau der Salzstrukturen bewusst außen vor und ist nur unter
der Annahme plausibel, dassdie komplette Mindestmächtigkeit innerhalb der Salzstruktur
ausSteinsalzbesteht. Da aufgrund teilweise sehr komplexer Internbaue nur Teilbereiche von
Salzstrukturen ausgrößeren zusammenhängenden Steinsalzbereichen bestehen, wird das
Volumen von potentiellem Wirtsgestein in einer Salzstruktur zum jetzigen Verfahrensstand
daher voraussichtlich deutlich überschätzt.

Die BGEsollte im weiteren Verfahren darlegen, anhand welcher Parameter eine belastbare
weitere Reduzierung der Teilgebiete hin zu untersuchungswürdigen Standortregionen bei
steil stehenden Salzstrukturen erfolgen soll.

In /U1/ (S. 102) wird zu Steinsalz in stratiformer Lagerungerläutert, dassüber Informationen
ausgeologischen 3D-Modellen, aus thematischen Karten und ausBohrungen eine
Ausweisung von Mächtigkeiten von stratigraphischen Einheiten mit potentiellen
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Wirtsgesteinsformationen vorgenommen wurde. Bohrungen dienten dabei „überwiegend als
Beleg für die Erfüllung der Mindestanforderung“.

In /U2/ (S. 74) wird ergänzt, dassBohrungen alsBelege genutzt wurden, um dasgenerelle
Erfüllen der Mindestanforderungen, auch über die 3D-Auswertunghinaus, zu belegen. Gab
eseindeutige Belege außerhalb der vorausgewählten Flächen, wurden diese entsprechend
vergrößert. Eswird eingeschränkt: „Da Bohrungen lediglich lokale Informationen des
Untergrundesliefern, konnten diese Informationen zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt zur
weiteren räumlichen Eingrenzung benutzt werden.“

Eswird nicht ausgeführt, wie viele und welche repräsentative Bohrungen hier ggfs. alsBeleg
dienten.

Minimale Teufe desewG

Derzeit keine Anmerkungen

Fläche desEndlagers

a) Nach /U2/ (S. 65) wird für Steinsalz in steiler Lagerung ein Mindest-Flächenbedarf von
3 km² angesetzt. Mithilfe der 3D-Modelle wurde die maximale Ausdehnungdes
potentiellen Wirtsgesteins in den Salzstrukturen berechnet und an die GOKprojiziert.
Diese Herangehensweise erscheint zum jetzigen Verfahrensstand grundsätzlich
nachvollziehbar. Aufgrund von Ungenauigkeiten in den 3D-Modellierungen (vgl. Punkt
Allgemeine Hinweise/Datenlage) sowie insbesondere desgrößtenteilsunbekannten
Internbausder Salzstrukturen (vgl. Punkt Mächtigkeit desewG) kommt eszu
Einschränkungen der Aussagekraft dieser Berechnungen. Esist generell von deutlichen
Überschätzungen der zur Verfügungstehenden Flächen mit potentiellem Wirtsgestein
auszugehen.

b) Nach /U2/ (S. 71) wird für Steinsalz in stratiformer Lagerung ebenfallsein Mindest-
Flächenbedarf von 3 km² angesetzt. Hier findet sich jedoch der Zusatz, dass„zusätzlicher
Flächenbedarf z.B. in Abhängigkeit der Konfigurationsmöglichkeiten desEndlagersoder
zusätzlicher Sicherheitsabstände […] weiterhin gegeben“ sei. Eswird nicht dargelegt, auf
welchen Annahmen diese Aussage beruht.

Erhalt der Barrierewirkung

In /U2/ (S. 72) wird für Steinsalz in stratiformer Lagerung erläutert: „Anhand der aktuellen
Datenlage und Bearbeitungstiefe liegen für die ausgewiesenen Gebiete derzeit keine
Hinweise vor, die die Mindestanforderungen zum Erhalt der Barrierewirkung […] in Frage
stellen. […] gilt die Mindestanforderung damit stetsalserfüllt und wird zu diesem Zeitpunkt
im Verfahren nicht gesondert überprüft.“.

In /U2/ (S. 69 & S. 76) wird für „Salzstrukturen (im Speziellen Salzstöcke und Salzkissen), die
Kavernen und Bergwerke enthalten, der Erhalt der Barrierewirkung für eine Million Jahre
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zweifelhaft“ bewertet. Auf S. 181 & 199 /U2/ wird dann erläutert, dass für Salzstöcke und
Salzkissen, „die Kavernen und Bergwerke enthalten, [ist] der Erhalt der Barrierewirkung für
eine Million Jahre zweifelhaft“ sei und die „Mindestanforderung nach § 23 Abs. 5 Nr. 5
StandAGwird in diesen Gebieten alsnicht erfüllt angesehen“.

Esstellt sich die Frage, warum die Salzstruktur Allertal hier eine Ausnahme darstellt. Sie ist
Teilgebiet geworden, welchesz.T. direkt angrenzend an den Beeinflussungsbereich eines
Bergbausbeginnt. Esbleibt zudem unklar, wie Kavernen und Bergwerke bei Salzformationen
in flacher Lagerunghinsichtlich ihresEinflussesauf den Erhalt der Barrierewirkung bewertet
werden.

Anmerkungen zur Methodik der Anwendungder Mindestanforderung
„Gebirgsdurchlässigkeit“

§ 23 Abs. 5 Nr. 1 StandAG„Gebirgsdurchlässigkeit“: „ in einem einschlusswirksamen
Gebirgsbereich mussdie Gebirgsdurchlässigkeit kf weniger als10-10 m/sbetragen; sofern ein
direkter Nachweis in den Begründungen für die Vorschläge nach den §§ 14 und 16 noch nicht
möglich ist, mussnachgewiesen werden, dassder einschlusswirksame Gebirgsbereich aus
Gesteinstypen besteht, denen eine Gebirgsdurchlässigkeit kleiner als10-10 m/szugeordnet
werden kann;“ (/U8/ ).

Aufgrund zahlreicher Versuche zur Ermittlungder Gebirgsdurchlässigkeit in Tongestein (z.B.
der Nagra) und Salz(z.B. der BGR) in steiler Lagerungkann zum jetzigen Zeitpunkt davon
ausgegangen werden, dassdiese beiden Wirtsgesteine eine Gebirgsdurchlässigkeit von
kleiner 10-10 m/serreichen können. Die Begründungzur Bewertung der BGEbleibt jedoch
unbestimmt, weil mit einer allgemeinen Einschätzungohne konkrete Literaturhinweise
argumentiert wird. Um die Aussagen zur Gebirgsdurchlässigkeit transparent und schlüssig zu
gestalten, empfiehlt sich eine Referenzauf die Referenzdatensätze, auch wenn diese erst
konkret für die Bewertung der Abwägungskriterien herangezogen werden.

Mit Verweisauf dasGesetzwird die Anwendung desKriteriums„Gebirgsdurchlässigkeit“ für
Kristallingesteine ausgesetzt. Dennoch wird ein Exkursüber die Gebirgsdurchlässigkeit mit
Literaturangabe (Dominico & Schwarz) geführt. In /U2/ auf S. 84 wird erwähnt, dass„Im
Zuge der Inventarisierung (wurden) auch für diese Einheiten und Gesteinstypen bundesweit
die verschiedenen Datenquellen zur Bewertung der Gebirgsdurchlässigkeit ausgewertet"
wurden. AusGründen der Transparenzund Wissenschaftlichkeit wäre eine kurze Einordnung
über den Gesetzestext hinausz.B. mit Verweisauf die Referenzdatensätze wünschenswert.

Anmerkungen im Einzelnen:

• „Für dasWirtsgestein Steinsalznimmt die BGEan, dassaufgrund der bekannten
Eigenschaften von Steinsalz [in steiler und flacher Lagerung] eine ausreichend geringe
Gebirgsdurchlässigkeit vorliegt.“ /U2/ Kap. 6.3.1 - S. 64 und 6.3.2 - S. 70
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In Kap. 4.1.1 auf Seite 36 /U2/ wird mit Literaturhinweis festgestellt, dass„Steinsalz
praktisch undurchlässig ist.“ Ob diesauch für Steinsalz in stratiformer Lagerung gilt, wird
nicht diskutiert. Steinsalz in stratiformer Lagerung könnte eine höhere Durchlässigkeit
aufweisen, weil stratiformesSteinsalznicht homogen ist, sondern aufgrund wiederholter
Eindampfungszyklen ausKarbonat, Anhydrit, Steinsalzlagen aufgebaut ist. Kleine Klüfte
zwischen den karbonatischen, anhydritischen und Steinsalz-Lagen könnten zu einer höheren
schichtparallelen Gebirgsdurchlässigkeit führen.

• „Für Tongestein wird in der gegenwärtigen Phase desStandortauswahlverfahrens
angenommen, dassauf Grund der bekannten Eigenschaften eine ausreichend geringe
Gebirgsdurchlässigkeit vorliegt.“ /U2/ Kap. 6.3.3 - S. 76

In Kap. 4.1.2 auf Seite 37/38 /U2/ werden keine Angaben gemacht, woher die „Gewissheit“
kommt, dassTongestein einen Gebirgsdurchlässigkeitsbeiwert von kleiner 10-10 m/serreicht.

• „Die Mindestanforderung Gebirgsdurchlässigkeit § 23 Abs. 5 Nr. 1 [für Kristallingestein]
wird entsprechend der gesetzlichen Vorgabe nicht angewendet, denn im jetzigen
Detailierungsgrad ist eine Differenzierung zwischen den verschiedenen möglichen
Endlagerkonzepten für kristallinesWirtsgestein nicht sinnvoll.“ /U2/ Kap. 6.3.4 - S. 82

In Kap. 4.1.3 auf Seite 41 /U2/ zitiert die BGEDominico & Schwarzmit Gebirgsdurchläs-
sigkeiten für ungestörte Kristallingesteine von 10-15 bis10-10 m/sund für geklüftete Bereiche
mit 10-9 bis10-4 m/s, die deutlich unter der Mindestanforderungvon 10-10 m/sliegen.

Auf Seite 84 /U2/ führt die BGEzum Einlagerungskonzept für Kristallingesteine näher aus:

„In § 23 Abs. 5 Nr. 1 StandAGsteht weiter, dasseine Gebirgsdurchlässigkeit von kf kleiner als
10-10 m/sauch durch die den Einlagerungsbereich überlagernden Schichten nachgewiesen
werden kann. Der ewGwird in diesem Fall durch die den Einlagerungsbereich überlagernden
Schichten gebildet.“

„Insgesamt ergeben sich folgende mögliche Endlagerkonzepte im kristallinen Wirtsgestein
(/U2/ Kap. 6.3.4 - S. 84)

1. DasKristallin stellt den Einlagerungsbereich und den ewG.

2. DasKristallin stellt den Einlagerungsbereich und der sichere Einschlusswird durch
technische und geotechnische Barrieren gebildet.

3. DasKristallin stellt den Einlagerungsbereich und der ewGwird durch Schichten
gebildet, die dasKristallin überlagern.

Diese für kristallinesWirtsgestein möglichen Endlagerkonzepte stellen unterschiedliche
Anforderungen an die geologische Situation und die Gesteinseigenschaften sowie die
technischen und geotechnischen Barrieren…“

Es ist nachvollziehbar, dassdies im jetzigen Verfahrensschritt noch nicht detailliert
beschrieben werden kann.
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LBEG– Geologischer Dienst von Niedersachsen
Anlage 2 - Stellungnahme zur Methodik der Anwendungder Mindest-
anforderungen im „BGE-Zwischenbericht Teilgebiete“ (BGE28.09.2020)

10 von 10

Verwendete Unterlagen

/U1/ BGE(2020a): Zwischenbericht Teilgebiete gemäß§ 13 StandAG, Stand 28.9.2020

/U2/ BGE(2020b): Anwendung Mindestanforderungen gemäß § 23 Stand AG
(Untersetzende Unterlage zum Zwischenbericht Teilgebiete), Stand 28.09.2020

/U3/ BGE(2020c): Anlage (zu „Anwendung Mindestanforderungen gemäß § 23
StandAG“) IG-Steckbriefe, Stand 23.09.2020

/U4/ BGE(2020d): Datenbericht Teil 1 von 4 – Mindestanforderungen gemäß§ 23
StandAGund geowissenschaftliche Abwägungskriterien gemäß § 24 StandAG
(Untersetzende Unterlage desZwischenberichtsTeilgebiete), Stand 28.09.2020

/U5/ BGE(2020e): Datenbericht Teil 2 von 4 – Mindestanforderungen gemäß § 23
StandAGund geowissenschaftliche Abwägungskriterien gemäß § 24 StandAG
(Untersetzende Unterlage desZwischenberichtsTeilgebiete), Stand 28.09.2020

/U6/ BGE(2020f): Datenbericht Teil 4 von 4 – Mindestanforderungen gemäß§ 23
StandAGund geowissenschaftliche Abwägungskriterien gemäß § 24 StandAG
(Untersetzende Unterlage desZwischenberichtsTeilgebiete), Stand 28.09.2020

/U7/ BGE(2020g): Referenzdatensätze zur Anwendung der geowissenschaftlichen
Abwägungskriterien im Rahmen von § 13 StandAG, Stand 01.09.2020

/U8/ StandAG(2017): Standortauswahlgesetzvom 5. Mai 2017 (BGBI. I S. 1074), das
zuletzt durch Artikel 247 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328)
geändert worden ist
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Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen  Landesbetrieb 
Postfach 10 07 63, D-47707 Krefeld · De-Greiff-Straße 195, D-47803 Krefeld 
Fon + 49 (0) 21 51  8 97-0 · Fax + 49 (0) 21 51  8 97-5 05 · poststelle@gd.nrw.de

Zwischenbericht
Teilgebiete gemäß § 13 StandAG

(Stand 28.09.2020)
der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE)

Stellungnahme des Geologischen Dienstes NRW
- Landesbetrieb -
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Im Rahmen der Suche nach einem Standort für ein Endlager für hoch radioaktive 
Abfälle hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) den Zwischenbericht Teil-
gebiete gemäß § 13 Standortauswahlgesetz (StandAG) am 28.09.2020 vorgelegt. Mit 
der Ausweisung der Teilgebiete ist 

 die erste Entscheidung gefallen, welche Regionen im
weiteren Prozess der Standortauswahl verbleiben. Der GD NRW hat eine 
Plausibilisierung des Zwischenberichts zu den Nordrhein-Westfalen betreffenden 
Teilgebieten vorgenommen.  

I 

Methodik zur Festlegung der Teilgebiete 

Nach § 13 StandAG sind Teilgebiete diejenigen Gebiete in Deutschland, die günstige 
geologische Voraussetzungen für die sichere Endlagerung hoch radioaktiver Abfälle 
in einem der drei Wirtsgesteine Tongestein, Steinsalz oder Kristallingestein erwarten 
lassen. Daher bedarf die im Zwischenbericht vorgestellte Ausweisung von 
Teilgebieten einer weiteren, an der vg. gesetzlichen Regelung orientierten Prüfung 
und Fortschreibung. Die Teilgebiete wurden von der BGE unter Anwendung der
Ausschlusskriterien (§ 22 StandAG), der Mindestanforderungen (§ 23 StandAG) und 
der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien (§ 24 StandAG) ermittelt. 

Die Datengrundlage stammt ganz überwiegend von den Staatlichen Geologischen 
Diensten Deutschlands (SGD), die unter Wahrung des Datenschutzes vollumfänglich 
ihrer gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 12 Abs. 3 StandAG zur unentgeltlichen 
Bereitstellung aller benötigten Fachdaten zum geologischen Untergrundaufbau von 
Deutschland nachgekommen sind. Daten zu bergbaulichen Tätigkeiten hat die 
Bezirksregierung Arnsberg (Bergbehörde) der BGE zur Verfügung gestellt. 

Die jetzt erfolgte Ausweisung von Teilgebieten sagt zunächst noch wenig über deren 
tatsächliche Eignung aus: Nur diejenigen Gebiete hat die BGE aus dem weiteren 
Suchverfahren ausgeschlossen, bei denen nach Auffassung der BGE keine Zweifel
an ihrer Ungeeignetheit bestehen.  

In einem ersten Schritt hat die BGE auf Basis der vorliegenden Daten die Gebiete 
ausgeschlossen, die aufgrund der Ausschlusskriterien nicht als Endlagerstandort in 
Betracht kommen. Zu den Ausschlusskriterien gehören seismische Aktivität, groß-
räumige Vertikalbewegungen, vulkanische Aktivität, aktive Störungszonen und 
atektonische Störungen des Untergrundes, junges Grundwasseralter sowie Einflüsse 
aus vergangener oder gegenwärtiger Bergbautätigkeit. Ist eines der Ausschluss-
kriterien erfüllt, scheidet das betroffene Gebiet aus dem Suchprozess aus. 

Auf die verbliebenen Gebiete wurden die Mindestanforderungen angewendet, die 
zwingend erfüllt sein müssen. Dazu hat die BGE zunächst die Gebiete ermittelt, in 
denen eines der drei Wirtsgesteine in einer Mindestmächtigkeit von 100 m in einer
Tiefe zwischen 300 und 1.500 m unter Geländeoberfläche vorkommt. Die 
Mindestanforderungen gem. § 23 Absatz 5 sind: 
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- die Gebirgsdurchlässigkeit,  
- die Mächtigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches,  
- die minimale Teufe des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs,  
- die Fläche des Endlagers, 
- sowie der Erhalt der Barrierewirkung.  

Nach Anwendung der Ausschlusskriterien und der Mindestanforderungen sind 181 

greifen im Übrigen auch weiterhin die Sicherungsvorschriften gemäß § 21 StandAG, 
was Einschränkungen etwa bei Geothermie-Projekten und bei Vorhaben der Roh-
stoffgewinnung in einer Teufe von mehr als 100 m zur Folge haben kann.   

Die BGE hat anschließend die identifizierten Gebiete verbal-argumentativ hinsichtlich 
ihrer günstigen geologischen Gesamtsituation vergleichend bewertet (§13 Abs. 2 
Satz 2 StandAG). Dazu bediente sich die BGE der 11 geowissenschaftlichen 
Abwägungskriterien (§ 24 StandAG, siehe auch Anlagen 1 bis 11 zu § 24 StandAG
Abs. 3 bis 5). Hier ist einschränkend anzumerken, dass derzeit die Datenlage für
viele der identifizierten Gebiete keine gebietsspezifische Anwendung der Abwä-
gungskriterien zulässt. Lediglich für die vier Abwägungskriterien Konfiguration des
Gesteinskörpers, räumliche Charakterisierbarkeit, langfristige Stabilität und Schutz
des einschlusswirksamen Einlagerungsbereiches durch das Deckgebirge war über-
haupt eine gebietsspezifische Bewertung möglich. Für alle anderen geowissenschaft-
lichen Abwägungskriterien lagen keine beziehungsweise keine ausreichenden 
gebietsspezifischen Informationen vor. Um die geowissenschaftlichen Abwägungs-
kriterien trotzdem anwenden zu können, hat die BGE allgemeingültige Referenz-
datensätze für die drei Wirtsgesteinstypen aus Literaturangaben abgeleitet.   

Mit Hilfe der Abwägungskriterien reduzierte die BGE die 181 identifizierten Gebiete 
auf 90 Teilgebiete Dabei entfallen auf Nordrhein-Westfalen 7 Teilgebiete. 

II 

Datenlieferungen des Geologischen Dienstes NRW

Der Geologische Dienst NRW (GD NRW) hat die Arbeit der BGE durch umfangreiche 
Datenlieferungen seit September 2017 unterstützt. Mehr als 30.000 Datensätze 
wurden bereitgestellt. Besonders hervorzuheben sind die drei großen Datenlieferun-
gen zu den Ausschlusskriterien (22.02.2018), zu den Mindestanforderungen 
(25.06.2018) und zu den geowissenschaftlichen Abwägungskriterien (29.10.2019). 
Das Geologische 3D-Landesmodell wurde der BGE nebst umfangreichen Bohrungs-
daten aus der Bohrungsdatenbank DABO bereitgestellt. Alle  bis heute sind es weit 
über 2.000 Stellungnahmen, die der GD NRW im Rahmen der Sicherungsvor-
schriften nach § 21 StandAG zu Bohrungen und zu anderen Vorhaben in einer Teufe 
von mehr als 100 m erstellt, werden regelmäßig an die BGE übermittelt. Vertreter der
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BGE besuchten den GD NRW am 15.03.2019, um Nachfragen und Details der
Datenlieferungen zu diskutieren. An zahlreichen Informations- und Diskussions-
veranstaltungen der BGE, aber auch des Bundesamtes für die Sicherheit der
nuklearen Entsorgung (BASE) und des Nationalen Begleitgremiums (NBG) in Berlin, 
Hannover, Braunschweig und Goslar nahmen Vertreter des GD NRW teil. Am
07.12.2020 wurde der Zwischenbericht Teilgebiete mit der BGE in einer Video-
konferenz diskutiert, an der unter anderem auch Vertreter des MWIDE und der
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 (Bergbehörde), teilnahmen.   

III 

Bewertung der Vorgehensweise der BGE

Bei der Ausweisung der Teilgebiete war der BGE vorgegeben, ausschließlich auf 
vorhandenes Datenmaterial zurückzugreifen. Eigene Untersuchungen sind in dieser
frühen Phase der Standortsuche nicht vorgesehen. Die BGE hat Informationen und 
Daten vor allem von den Staatlichen Geologischen Diensten (SGD) erhalten, zu 
deren originärer Aufgabe die Erkundung und das Sammeln von geologischen Daten 
und Informationen zum Untergrundaufbau von Deutschland gehört.  

Die ermittelten Teilgebiete nehmen rund 54 % der Fläche von Deutschland ein. Diese 
Teilflächen dürften sich hinsichtlich Anzahl und auch Größe im weiteren Prozess
verringern. Denn die BGE hat Gebiete, die aufgrund einer unzureichenden Datenlage 
hinsichtlich ihrer Eignung nicht eingeordnet werden konnten (§ 13 Abs. 2 Satz 4 
StandAG) nicht gesondert gekennzeichnet. Mithin ist davon auszugehen, dass
solche Gebiete Bestandteil der im Zwischenbericht dargestellten Teilgebiete sind. 

Dass einige Teilgebiete in Nordrhein-Westfalen insofern zu groß ausgefallen sind, 
liegt auch daran, dass für weite Teile der Landesfläche keine geologischen 3D-
Modelle speziell für die endlagerrelevanten lithologischen Einheiten verfügbar sind. 
Daher hat der GD NRW im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Daten konkret 
darauf hingewiesen, dass das Geologische 3D-Landesmodell lediglich ein 
Übersichtsmodell ist und für eine detaillierte Abgrenzung endlagerfähiger Gesteins-
formationen nicht geeignet ist.  

Die BGE hat soweit möglich  auf die 3D-Darstellung der übergeordneten strati-
graphischen Einheiten zurückgegriffen. Hierzu bietet der GD NRW der BGE weiterhin 
an, in einen fachlichen Austausch zum möglichen Vorgehen für eine geologisch 
valide Abgrenzung der Teilgebiete einzutreten.  

Die konkrete Anwendung der Ausschlusskriterien durch die BGE lässt sich bei vielen 
Teilgebieten allein anhand des Zwischenberichtes nicht nachvollziehen.  
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Völlig zu Recht ist die BGE der fachlichen Empfehlung des GD NRW gefolgt, 
formation, sondern als ein (schwach)

metamorphes Gestein einzustufen. Damit konnte ein Teil der Landesfläche für eine 
Ausweisung als Teilgebiet entfallen, der aus fachlicher Sicht des GD NRW von 
vorneherein als ungeeignet einzustufen ist. 

IV

Bewertung der Teilgebiete in Nordrhein-Westfalen

Der Anteil der Teilgebiete in der Bundesrepublik Deutschland liegt bei ca. 54 % der
Bundesfläche. 

Sieben Teilgebiete liegen anteilig in Nordrhein-Westfalen und nehmen eine Fläche 
von ca. 10.140 km2 ein. Dies sind knapp 30 % der Landesfläche von Nordrhein-
Westfalen. Die Teilgebiete in Nordrhein-Westfalen sind im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern 
§ 13 Absatz 2 StandAG. Die Anwendung der geowissenschaftlichen 
Abwägungskriterien durch die BGE hatte demnach keinen Ausschluss von 
identifizierten Gebieten zur Folge.   

Vier der Teilgebiete in Nordrhein-Westfalen entfallen auf das Wirtsgestein 
-

-
Westfalen nur in stratiformer Lagerung und nicht in Form von Salzstöcken vorkommt. 
Hierbei handelt es sich um d - -
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Der GD NRW hat die Ausweisung der einzelnen Teilgebiete durch die BGE fachlich 
geprüft und bewertet diese wie folgt:   
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Teilgebiet  005_00TG_055_00IG_T_f_jm

Abb. 2: Verbreitung des Teilgebietes 005_00TG-055_00IG_T_f_jm

Wirtsgestein sind Tongesteine im unteren und mittleren Teil des Doggers (Mittlerer
Jura) hauptsächlich im nördlichen Teil der Westfälischen Bucht und nördlich des
Weser- und Wiehengebirges. 

Geologische Bewertung: 

Die Dogger-Gesteine im Teilgebiet nördlich des Weser- und Wiehengebirges sind 
von der BGE nachvollziehbar dargestellt. Die Mächtigkeiten der Dogger-
Ablagerungen werden beispielsweise für den Raum Rahden mit 370 m veranschlagt. 
In der Bohrung Ellerburg Z 1 wird eine Mächtigkeit von 335 m erreicht. Die Gesteine 
des Doggers setzen sich im unteren Abschnitt überwiegend aus Tonsteinen 
zusammen. Zum Hangenden wird der Dogger aus Kalksandsteinen und Tonsteinen 
aufgebaut. Westlich der Porta Westfalica treten auch mächtige Sandsteinpakete auf 

-

Die Tongesteine des Doggers erreichen im nördlichen Münsterland und seiner Fort-
setzung nach Norden Mächtigkeiten bis zu 300 m. Die Abfolge baut sich aus meist 
monotonen Serien von glimmerhaltigen, dunkelgrauen Tonsteinen auf, denen mit-
unter sandige Kalksteinlagen eingelagert sind. Im Bereich der Osning-Störungszone 
sind die Gesteine tektonisch stark beeinflusst. Auch die Teilfläche bei Gronau an der
niederländischen Grenze ist ebenfalls durch große Überschiebungen (z. B. Gronau-
Überschiebung) tektonisch stark beeinflusst.  

Das Dogger-Vorkommen westlich von Bielefeld liegt im unmittelbaren Bereich der
Osning-Störungszone. Der Gesteinsverband des Doggers ist vermutlich stark gestört. 
Die in diesem Raum bis zu 250 m mächtigen Gesteine des Doggers bestehen vor-
wiegend aus dunkelgrauen Ton- und Tonmergelsteinen, aus Kalksandstein und 
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stellenweise aus Sand- und Schluffstein mit kalkig-mergeligem Bindemittel. Die 
Ablagerungen des Doggers sind zwar an der Tagesoberfläche bekannt; ihre 
Fortsetzung zur Tiefe ist allerdings nicht durch eine Bohrung oder geophysikalische 
Untersuchung belegt.  

Ergebnis: 
Die Verbreitung des ausgewiesenen Teilgebietes durch die BGE ist in weiten 
Bereichen nachvollziehbar.  

Ob Tongesteine des Dogger im Raum westlich Bielefeld überhaupt vorhanden sind, 
ist aufgrund der schlechten Datenlage (keine Bohrung, fehlende geophysikalische 
Untergrunderkundung) mehr als fraglich. 

Teilgebiet  006_00TG_188_00IG_T_f_ju

Abb. 3: Verbreitung des Teilgebietes 006_00TG_188_00IG_T_f_ju 

Es handelt sich um Tongesteine des Lias (Unterer Jura) am Niederrhein, im
nördlichen Teil der Westfälischen Bucht und nördlich des Weser- und 
Wiehengebirges. 

Geologische Bewertung: 
Das Verbreitungsgebiet der Lias-Gesteinsfolge am Niederrhein ist ein tektonisch 
stark in Schollen gegliederter Ablagerungsraum. Es lassen sich daher auch nur sehr
schwer für das gesamte Gebiet geltende Mächtigkeitsangaben machen. Im Raum
Rees erreichen die Lias-Gesteine eine Mächtigkeit von bis zu 150 m. Es handelt sich 
im Wesentlichen um Tonsteine, denen geringmächtige Kalksteinhorizonte einge-
schaltet sind. Im Raum Wesel Bislich sind die jurassischen Sedimente lokal in 
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- Dort treten Lias-
Sedimente in einer Mächtigkeit von bis rund 400 m auf. Insgesamt gesehen ist das
ausgewiesene Teilgebiet nur durch sehr wenige Tiefbohrungen abgedeckt; es ist 
fragwürdig, ob die Mindestmächtigkeit von 100 m Tongestein überall erreicht wird. 

Die Tongesteine des Lias erreichen im nördlichen Münsterland und seiner nördlichen 
Fortsetzung Mächtigkeiten bis zu 450 m. Die Abfolge besteht vorwiegend aus blau-
grauen Ton- und Tonmergelsteinen mit Toneisensteingeoden, denen untergeordnet 
stellenweise Kalksandsteine eingeschaltet sind. Im Bereich der Osning-Störungszone 

-
Teilfläche bei Gronau an der niederländischen Grenze ist ebenfalls durch große 
Überschiebungen (z. B. Gronau-Überschiebung) tektonisch stark beeinflusst. Die 
Darstellung der Verbreitung durch die BGE ist in diesem Raum gut nachvollziehbar. 

Die Lias-Ablagerungen nördlich des Weser- und Wiehengebirges sind in der Dar-
stellung der BGE plausibel und nachvollziehbar dargestellt. Die Abfolgen bestehen 
im Wesentlichen aus Ton- und Mergelsteinen, in die zuweilen Kalk- und Sandstein-
bänke eingeschaltet sind. In Richtung Norden werden bis zu 600 m Mächtigkeit 
erreicht. 

Das Lias-Vorkommen südlich und westlich von Bielefeld liegt im unmittelbaren 
Bereich der Osning-Störungszone. Der Gesteinsverband des Lias ist vermutlich stark
gestört. Die Ablagerungen des Lias sind an der Tagesoberfläche zwar bekannt, ihre 
Fortsetzung zur Tiefe ist allerdings nicht durch Bohrungen oder geophysikalische 
Untersuchungen belegt. 

Ergebnis: 
Die Verbreitung des ausgewiesenen Teilgebietes durch die BGE ist in weiten 
Bereichen nachvollziehbar

Ob Tongesteine des Lias im Raum südwestlich Bielefeld überhaupt vorhanden sind, 
ist aufgrund der schlechten Datenlage (keine Bohrung, fehlende geophysikalische 
Untergrunderkundung) mehr als fraglich. 
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Teilgebiet  007_00TG_202_02IG_T_f_kru

Abb. 4: Verbreitung des Teilgebietes 007_00TG_202_02IG_T_f_kru 

Als Wirtsgestein wird eine sehr mächtige Abfolge von Tongesteinen der Unterkreide 
hauptsächlich im nördlichen Teil der Westfälischen Bucht und nördlich des Weser-
und Wiehengebirges eingestuft. 

Geologische Bewertung: 
Im Raum nördlich des Weser- und Wiehengebirges treten sehr mächtige, monoton 
aufgebaute Tonsteinserien der Unterkreide auf. Hierbei erreichen die Gesteine der
Bückeberg-Gruppe im Betrachtungsraum mit mehr als 600 m die größte Mächtigkeit. 
Die Gesteine setzen sich aus dunkelgrauen, mitunter plattig ausgebildeten Ton- und 
Mergelsteinen zusammen. Zuweilen sind geringmächtige Kalk- und Sandsteinbänke 
eingeschaltet. Die Darstellung der BGE ist nachvollziehbar. 

Ein weiteres Unterkreide-Vorkommen wird nördlich des Ochtruper Sattels im nord-
westlichen Münsterland aufgeführt. In diesem Raum treten sehr mächtige Unter-
kreide-Gesteine auf, die überwiegend in toniger Fazies ausgebildet sind. Die Abfolge 
setzt sich im Wesentlichen aus Ton- und Tonmergelsteinen zusammen, denen mit-
unter Sandsteinbänke zwischengeschaltet sind. Da sich dieser Bereich unmittelbar
nördlich an die Gronau-Störungszone anschließt, sind größere Verwerfungen der
Schichtenfolge nicht auszuschließen. Die Darstellung der BGE ist nachvollziehbar. 

Die BGE führt weitere Unterkreide-Vorkommen südlich des Teutoburger Waldes im
nordöstlichen Münsterland auf. Die Unterkreide-Vorkommen in dieser Region sind für
ihre überwiegend sandige Ausbildung bekannt, wie z.B. der Osning-Sandstein. Einzig 
der Flammenmergel des Oberalbiums ist dort in mergeliger Fazies  aber mit stark
wechselnden Mächtigkeiten  ausgebildet.  

Seite 165 von 231



Der Flammenmergel kann im Raum Hörstel Tecklenburg rund 150 bis 300 m
mächtig werden und setzt sich im Wesentlichen aus dunkelgrauen Tonmergel- und 
Mergelsteinen zusammen. Die Gesteine streichen im Teutoburger Wald aus; die 
Verbreitung nach Süden im Untergrund des Münsterlandes ist jedoch nur durch sehr

ist aus Sicht des GD NRW sehr fraglich. 

Die von der BGE im westlichen Münsterland aufgeführten lokalen Vorkommen von 
Unterkreide-Gesteinen südwestlich von Coesfeld und westlich von Schöppingen sind 
nur sehr schwer nachvollziehbar. Vermutlich handelt es sich um lokale Flammen-
mergel-Vorkommen. Die Datenlage für die Ausweisung dieser Gebiete ist aus Sicht 
des GD NRW unzureichend.  

Ergebnis: 
Die Verbreitung des ausgewiesenen Teilgebietes der Unterkreide-Gesteine durch die 
BGE ist insgesamt gesehen nur in Teilbereichen fachlich nachvollziehbar.  

Als plausibel und fachlich nachvollziehbar sind die Unterkreide-Vorkommen nördlich 
des Weser- und Wiehengebirges sowie nördlich des Ochtruper Sattels zu bewerten.    

Die aufgeführten Vorkommen im Bereich südlich des Teutoburger Waldes und im
westlichen Münsterland sind aufgrund der schlechten Datenlage hingegen nur sehr
schwer nachvollziehbar.  

Teilgebiet  008_02TG_204_02IG_T_f_kro

Abb. 5: Verbreitung des Teilgebietes 008_02TG_204_02IG_T_f_kro 
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Wirtsgestein sind Tonmergel- und Mergelsteine der Emscher-Formation (Ober-
kreide), die in sehr großer Mächtigkeit im Münsterländer Kreidebecken weit verbreitet 
vorkommen.  

Geologische Bewertung: 
Die im Teilgebiet dargestellten Gesteine bestehen in weiten Bereichen aus einer ein-
tönigen Abfolge von Tonmergel- und Mergelsteinen. Im östlichen Münsterland sind 
überwiegend sandfreie Tonmergelsteine mit Karbonatgehalten zwischen 20 und 
40 % verbreitet. In der Vorosning-Senke bei Emsdetten erreicht die Emscher-
Formation über 1. 500 m Mächtigkeit, im Raum Hamm Drensteinfurt (südliches
Münsterland) noch etwa 600 m.  

Die Gesteinsausbildung der Emscher-Formation ändert sich entscheidend von Osten 
nach Westen: während im Osten sandfreie Tonmergelsteine dominieren, verändert 
sich die Gesteinsfazies in westlicher Richtung in sandige Tonmergelsteine und 

-  die auch aufgrund 
mangelnder Daten nur grob bekannt sind  finden in den Darstellungen der BGE
keinerlei Berücksichtigung. 

Aktuelle Einzeluntersuchungen aus dem südlichen Münsterland und dem Ruhrgebiet 
ergaben, dass die Gesteine einen Tonanteil (Tonfraktion < 2 µm) von nur 30 % auf-
weisen, wobei die Tonfraktion zu fast 60 % aus Quarz und nur zu etwa 40 % aus
Tonmineralen besteht. Diese Untersuchungen geben Hinweise darauf, dass für viele 
Bereiche der Emscher-Formation der Anteil der Tonfraktion sowie der Anteil der
Tonminerale stark überschätzt wurden. 

Ergebnis: 
Aus Sicht des GD NRW ist die Abgrenzung des Teilgebietes durch die BGE für sehr
große Bereiche fachlich nicht nachvollziehbar. Lithofazielle und petrografische 
Eigenschaften der Gesteine der Emscher-Formation fanden nur unzureichend 
Berücksichtigung.   

Der GD NRW hat in seiner Datenlieferung zu den Mindestanforderungen vom
25.06.2018 lediglich zwei Teilflächen der Emscher-Formation bei Emsdetten und bei
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Teilgebiet  077_00TG-192_00IG_S_f_jo

Abb. 6: Verbreitung des Teilgebietes 077_00TG-192_00IG_S_f_jo 

Als Wirtsgestein stuft die BGE das Steinsalz in stratiformer Lagerung in der Münder-
Formation (Grenzbereich Oberer Jura / Unterkreide) ein; das Wirtsgestein soll nach 
Ansicht der BGE relativ weit verbreitet nördlich des Weser- und Wiehengebirges
sowie bei Rheine vorkommen.   

Geologische Bewertung: 
Das von der BGE ausgewiesene Steinsalz-Vorkommen nördlich des Weser- und 
Wiehengebirges ist durch Bohrungsdaten nur unzureichend nachgewiesen bzw. nicht 
nachvollziehbar. Wie die Bohrung Ellerburg 1 belegt, ist das Steinsalz der Münder-
Formation nicht durchgehend entwickelt, sondern immer wieder durch Einschaltun-
gen von Tonstein- und Mergelsteinbänken sowie Anhydrit-Lagen unterbrochen. Die 
erbohrte höhere Steinsalzmächtigkeit in der benachbarten Tiefbohrung Ellerburg Z 1 
ist vermutlich aufgrund einer Störung bedingt und daher nur lokal entwickelt. Die 
Steinsalzmächtigkeit erreicht hier zwar mehr als 300 m, jedoch unterbrechen auch 
hier immer wieder Tonsteineinschaltungen das Salzlager. 

Das Steinsalz-Vorkommen der Münder-Formation bei Rheine wurde in wenigen Tief-
bohrungen angetroffen. Das Steinsalz ist durch Lagen von Tonsteinen und Anhydrit 
stark verunreinigt.  

Ergebnis: 
Starke lithofazielle Schwankungen und stark variierende Mächtigkeiten der Steinsalz-
Vorkommen lassen es nach Ansicht des GD NRW sehr unwahrscheinlich 
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erscheinen, dass ein geeignetes Steinsalz-Vorkommen vorhanden ist. Die Ver-
breitung des ausgewiesenen Teilgebietes durch die BGE ist aus Sicht des GD NRW
unzureichend belegt. 

Teilgebiet  078_04TG_197_04lG_S_f_z

Abb. 7: Verbreitung des Teilgebietes 078_04TG_197_04lG_S_f_z

Wirtsgestein ist das Zechstein-Steinsalz in stratiformer Lagerung innerhalb des
Solling-Beckens im östlichen Teil von Ostwestfalen.  

Geologische Bewertung: 
Steinsalz in möglicherweise ausreichender Mächtigkeit ist in Ostwestfalen in zwei
Gesteinseinheiten des Zechsteins bekannt. Steinsalz der Werra-Formation ist in 
einer Mächtigkeit zwischen 190 und 270 m in einer Nord-Süd gerichteten, 20 km
breiten Zone zwischen der Warburger Börde und Hameln an der Weser entwickelt. 
Die Ausscheidung von Leine-Steinsalz ist nur östlich einer Linie Herford  Lage 
Schieder Brakel bekannt. Die Steinsalz-Mächtigkeiten betragen dort 50  135 m, 
wobei die Mächtigkeiten sehr stark schwanken.  

Den Steinsalzabfolgen des Zechsteins sind in Ostwestfalen zumeist geringmächtige 
Dolomit- und Anhydrit-Lagen eingeschaltet, so dass sich nur selten mächtigere 
zusammenhängende Steinsalzabfolgen beobachten lassen. Der Gesteinsverband ist 
in dieser Region zumeist durch tektonische Zerblockung stark gestört, insbesondere 
in Annäherung nach Westen zum Egge-Störungssystem.  

Informationen über die Mächtigkeitsentwicklung sowie den Schichtenaufbau der
Salinarserien sind nur durch sehr wenige Bohrungen bekannt. Daher sind 
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verlässliche Angaben über die laterale Mächtigkeitsentwicklung der Zechstein-
Steinsalze nur bedingt möglich. Aufgrund der zum Teil sehr starken tektonischen 
Zerblockung variieren die Mächtigkeiten auch auf kurze Entfernungen.  

Ergebnis: 
Die dem GD NRW bekannte Datenlage ist für den Betrachtungsraum wenig 
aussagefähig.  

Die Eignung des Teilgebietes ist aus Sicht des GD NRW nicht aus dem vorhandenen 
Datenmaterial herzuleiten. 

Teilgebiet  078_06TG_197_06IG_S_f_z

Abb. 8: Verbreitung des Teilgebietes 078_06TG_197_06IG_S_f_z

Wirtsgestein ist hier das Zechstein-Steinsalz in stratiformer Lagerung am Niederrhein 
und in Westfalen. 

Geologische Bewertung: 
Das Steinsalz des Zechsteins (Werra-Formation) erreicht am Niederrhein Mächtig-
keiten von bis zu 250 m. Lokal sind auch störungsbedingte Mächtigkeiten von rund 
400 m bekannt. Die Steinsalzserien sind mitunter von Ton- und Anhydritbänken 
durchsetzt. Die Zechstein-Ablagerungen sind durch zahlreiche, vorwiegend NW-SE-
verlaufende Störungen mit oft beträchtlichen Verwurfsbeträgen in eine Abfolge von 
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Horst- und Grabenstrukturen zerblockt. Die Datenlage ist im südlichen Verbreitungs-
gebiet des Zechstein-Steinsalzes bergbaubedingt gut. Im Norden des Verbreitungs-
gebietes (Grenzgebiet zu den Niederlanden) sind nur wenige Tiefbohrungen vorhan-
den, die verlässliche Angaben über Mächtigkeit und Entwicklung der Steinsalz-
Vorkommen zulassen.  

In Westfalen im Grenzbereich zu den Niederlanden tritt das Zechstein-Steinsalz mit 
einer Mächtigkeit von bis zu 150 m auf. Die Steinsalz-Vorkommen sind teilweise 
durch Ost-West-streichende Überschiebungsstrukturen tektonisch stark beeinflusst. 
Während die Datenlage im Bereich des Kavernenfeldes im Raum Gronau/Epe als gut 
zu bewerten ist, sind im übrigen Gebiet nur wenige Tiefbohrungen vorhanden, die 
verlässliche Angaben über Mächtigkeit und Entwicklung der Steinsalz-Vorkommen 
zulassen.  

Ergebnis: 
Die wenigen vorhandenen Bohrungsdaten lassen eine verlässliche Ausweisung der
Steinsalz-Vorkommen außerhalb der durch den Bergbau gut bekannten Bereiche nur
schwer zu. Datenlieferungen zu Ausschlusskriterien im Bereich der
Kavernenspeicher und des untertägigen Steinsalz-Abbaus wurden offensichtlich nicht 
vollständig berücksichtigt. Aufgrund der kleinräumigen Tektonik und der stark
schwankenden Steinsalz-Mächtigkeiten erscheint aus Sicht des GD NRW eine 
Einstufung als Teilgebiet vor allem am Niederrhein als nicht nachvollziehbar. 

V

Zusammenfassung und Ausblick 

Die von der BGE im Zwischenbericht ausgewiesenen Teilgebiete in Nordrhein-
Westfalen sind nach Einschätzung des GD NRW flächenmäßig oft deutlich zu groß
ausgefallen. In vielen Fällen kann der GD NRW Ausweisungen nicht anhand seiner
Datenlieferungen bzw. anhand seiner regionalgeologischen Expertise bestätigen. 
Dies betrifft insbesondere die Ausweisung des Teilgebietes im Verbreitungsgebiet 
der Emscher-Formation. Der GD NRW bedauert dabei, dass als wenig Erfolg 
versprechend identifizierte Gebiete mit sehr schlechtem Erkenntnisstand nicht 
gesondert gekennzeichnet wurden und als Teilgebiete im weiteren Verfahren 
verblieben sind. Dies kann dort die Realisierung beispielsweise von Tiefen-
geothermie-Projekten bis zum endgültigen Ausschluss dieser Gebiete erheblich 
erschweren. 

Der GD NRW hätte sich bei der Erarbeitung des Zwischenberichtes und vor seiner
Veröffentlichung eine stärkere Berücksichtigung seiner ausgeprägten regionalen 
Expertise in der ersten Phase der Standortauswahl gewünscht. Der GD NRW ist 
gerne bereit, den weiteren Prozess der Standortauswahl mit seiner fachlichen 
Expertise zu unterstützen. Der GD NRW geht davon aus, dass dabei im Interesse 
der Nachvollziehbarkeit weiterer Entscheidungen alsbald Gelegenheit zum fachlichen 
Diskurs insbesondere bei voneinander abweichenden Auffassungen besteht. 
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Nächster Schritt im Standortauswahlverfahren ist die Ermittlung von Standort-
regionen für die übertägige Erkundung (§14 StandAG). Es ist davon auszugehen, 
dass die BGE nur solche Standortregionen vorschlagen wird, bei denen eine 
Erkundung nach derzeitigem Wissensstand Erfolg versprechend ist.  

Krefeld, den 08.02.2021 
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1 Einleitung 
Am 28.09.2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ihren „Zwischenbericht Teilgebiete 

gemäß § 13 Sta dAG“ veröffentlicht (BGE, 2020a). Der Bericht stellt den Stand der Arbeiten der BGE 

zum Ende der Phase 1 des Standortauswahlverfahrens dar und zeigt auf, welche Gebiete in 

Deutschland nach Anwendung der im Standortauswahlgesetz (StandAG, 2017) definierten Kriterien 

und Anforderungen (Ausschlusskriterien nach § 22, Mindestanforderungen nach § 23; 

geowissenschaftliche Abwägungskriterien nach § 24 StandAG) bei der Endlagersuche ausgeschlossen 

werden können und welche im weiteren Verlauf näher untersucht werden. Insgesamt wurden von der 

BGE neunzig sogenannte Teilgebiete auf ca. 54 % der Fläche von Deutschland ausgewiesen, in denen 

nach Auswertung der zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Daten günstige geologische 

Voraussetzungen für die sichere Endlagerung hochradioaktiver Abfälle zu erwarten sind. Diese Gebiete 

dienen im weiteren Standortauswahlverfahren als Grundlage für die Auswahl von übertägig zu 

erkundenden Standortregionen.  

In Sachsen wurde eine Fläche von 11 526 km2 in Teilgebieten ausgewiesen. Das entspricht einem Anteil 

an der Landesfläche von 62 %. Alle Landkreise und kreisfreien Städte sind betroffen. Die 

ausgewiesenen Flächen wurden drei Teilgebieten zugeordnet (Abb. 1). Auffällig ist dabei insbesondere 

ein umfangreiches, undifferenziert dargestelltes Teilgebiet, welches sich von Baden-Württemberg 

über Bayern und Thüringen bis nach Sachsen erstreckt (Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO, 

Abb. 1). 

Die Abteilung 10/Geologie des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

(LfULG) wurde mit E-Mail vom 29.09.2020 seitens des Referates 42/Bodenschutz, Altlasten, Geologie 

des Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKUL) 

dazu aufgefordert, eine fachliche Prüfung des Zwischenberichtes Teilgebiete hinsichtlich der 

sächsischen Betroffenheit durchzuführen. Bei der Prüfung sollen folgende Aspekte berücksichtigt 

werden: 

• Sind die an die BGE übergegebenen Datengrundlagen korrekt verwendet worden? 

• Überprüfung der dargestellten Wirtsgesteinsverbreitung in Sachsen unter Berücksichtigung der 

von der BGE verwendeten Wirtsgesteinsdefinition. 

• Sind die Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen gesetzeskonform angewendet 

worden? Gibt es an der Methodik der Anwendung der Kriterien fachliche Kritik, die sich auch auf 

die sächsische Gebietskulisse auswirken würde? 

• Im o. g. umfangreichen Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO wurden regionalgeologische 

Einheiten mit unterschiedlichen kristallinen Wirtsgesteinen (unterschiedliches Alter/Genese 

und damit verbunden unterschiedlichen Eigenschaften) zusammengefasst. Ist diese 

Herangehensweise mit Verwendung eines vereinheitlichten Referenzdatensatzes für 

Kristallingestein aus fachlicher Sicht gerechtfertigt oder damit die korrekte Anwendung der 

Abwägungskriterien auch in Phase 1 des Standortauswahlverfahrens fraglich? 

Gegenstand der vorliegenden Stellungnahme ist es, eine detaillierte fachliche Einschätzung des 

Geologischen Dienstes des LfULG hinsichtlich der o. g. Punkte darzulegen. 
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2 Teilgebiete 

2.1 011_00TG_200_00IG_K-g_SPZ kristallines Wirtsgestein in der südlichen 

Phyllitzone 
„Das Teilgebiet erstreckt sich entlang der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen bis in 

das Bundesland Brandenburg. Das Teilgebiet befindet sich im Grundgebirge der südlichen Phyllitzone 

und weist Mächtigkeiten zwischen 210 m und 1 200 m auf. Die Oberfläche des Teilgebiets befindet 

sich in einer Teufenlage von 300 m bis 1 290 m unterhalb der Geländeoberkante“ (BGE, 2020a). In 

Sachsen nimmt das Teilgebiet eine Fläche von 122 km2 ein (Abb. 1, rot). Das Teilgebiet umfasst in 

Sachsen kambrische Sedimente, welche der Doberlug-Torgau-Einheit der saxothuringischen Zone 

zugeordnet werden können. Das Verbreitungsgebiet des kristallinen Wirtsgesteins der südlichen 

Phyllitzone reduziert sich deshalb in Sachsen auf die Plutone von Pretzsch und Prettin, welche randlich 

bis in den Freistaat hineinreichen. 

 

Abbildung 1: Teilgebiete in Sachsen. 
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2.2 009_00TG_194_00IG_K_g_SO kristallines Wirtsgestein im Grundgebirge der 

saxothuringischen Zone 
„Das Teilgebiet erstreckt sich von Südwesten über Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Sachsen-

Anhalt, das südliche Brandenburg und große Teile Sachsens im Nordosten von Deutschland. Das 

Teilgebiet befindet sich im Grundgebirge der saxothuringischen Zone und weist Mächtigkeiten 

zwischen 200 m und 1 200 m auf. Die Oberfläche des Teilgebiets befindet sich in einer Teufenlage 

von 300 m bis 1 300  u terhal  der Gelä deo erka te“ (BGE, 2020a). In Sachsen nimmt das 

Teilgebiet eine Fläche von 10 951 km2 ein (Abb. 1, rosa). Das Teilgebiet umfasst in Sachsen mehrere 

regionalgeologische Einheiten mit unterschiedlichem geologischem Aufbau: das Erzgebirge, das 

Chemnitzbecken, das Granulitgebirge, das Frankenberger Zwischengebirge, die westerzgebirgischen 

und vogtländischen Granite, den Lausitzer Granodioritkomplex und Meißener Pluton, die Lausitzer 

Grauwacken-Einheit, das Görlitzer Schiefergebirge, die Ostthüringisch-Nordsächsische Einheit, den 

Nordsächsischen Block, die Wurzen-Caldera, den Delitzscher Pluton, die Torgau-Doberlug-Einheit. In 

diesen regionalgeologischen Einheiten treten sedimentäre, vulkanische, plutonische und metamorphe 

Gesteine auf. Der Metamorphosegrad schwankt von sehr schwach metamorph bis 

ultrahochmetamorph. 

2.3 008_01TG_204_01IG_T_f_kro Tongestein der Nordsudetischen Senke, 

Oberkreide 
„Das Teilge iet liegt i  Oste  der Bu deslä der Bra de urg u d Sa hse . Das Teilge iet ezieht 
sich auf die stratigraphische Einheit Oberkreide, welche das Wirtsgestein Tongestein enthält. Es hat 

eine maximale Mächtigkeit von 1 200 m. Die Basisfläche des Teilgebietes befindet sich in einer 

Teufenlage von 400 m bis 1 500  u terhal  der Gelä deo erka te“ (BGE, 2020a). Das Teilgebiet 

nimmt in Sachsen eine Fläche von 453 km2 ein (Abb. 1, blau). Es umfasst sedimentäre Gesteine. 

3 Wirtsgesteine 
In Sachsen wurden kristallines Wirtsgestein und Tongestein ausgewiesen. Die BGE (2020a) verwendet 

für diese die folgenden Definitionen. 

3.1 Kristallines Wirtsgestein  
„Die BGE subsumiert unter kristallinen Wirtsgesteinen sowohl Plutonite, auch Tiefengesteine 

genannt, als auch hochgradig regionalmetamorphe Gesteine, welche günstige Eigenschaften für die 

Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen erwarten lassen. Bei den Plutoniten handelt es sich um 

magmatische Gesteine, welche in Folge der Abkühlung von Magma in großer Tiefe durch langsame 

Kristallisation (Erstarrung, bei der die Minerale ihre Kristallform annehmen) entstehen. Auf Grund 

der langsamen Abkühlung kristallisiert das Magma fast vollständig aus. Die gebildeten Gesteine 

besitzen eine charakteristische vollkristalline Struktur, wobei die Kristalle der unterschiedlichen 

Mineralphasen meist mit bloßem Auge zu erkennen sind. Bekannte Beispiele plutonischer Gesteine 

sind Granite, Diorite und Gabbro. An die Erdoberfläche gelangen Plutonite durch spätere tektonische 

Hebungen und Abtragung der überlagernden Schichten durch Erosion.  

Bei metamorphen Gesteinen handelt es sich um Gesteine, welche in Folge einer Metamorphose 

(Umwandlung) anderer Gesteine durch die Einwirkung erhöhter Drücke und Temperaturen 

entstehen. Dies geschieht durch unterschiedliche Prozesse wie beispielsweise regionale tektonische 

Vorgänge oder Aufdringen von Magma. Hochgradig regionalmetamorphe Gesteine sind relativ 

hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt gewesen. Es kommt zu Mineralumwandlungen 

(Entstehung neuer Mineralphasen), ohne dabei das Ausgangsgestein gänzlich aufzuschmelzen. 
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Vulkanite, gering bis mittelgradig regionalmetamorph beanspruchte Gesteine sowie Hochdruck- und 

Kontaktmetamorphite zählt die BGE nicht zu den kristallinen Wirtsgesteinen gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 

StandAG. Dies begründet sich darin, dass diese Gesteine die als günstig für die Endlagerung 

radioaktiver Abfälle geforderten Eigenschaften größtenteils nicht umfänglich erfüllen“ (BGE, 2020a).  

In der untersetze de  U terlage „A e du g Mi desta forderu ge  ge äß §  Sta dAG“ BGE, 
g  spezifiziert die BGE de  Begriff „ho hgradig regio al eta orphe Gestei e“ als „Gesteine der 

Fazies Amphibolit, Eklogit und Granulit nach Eskola (1915), zu welchen u. a. Gneise und Migmatite 

gezählt werden.“ Für die Prüfu g des „Z is he eri hts Teilge iete“ hat das LfULG Amphibolit, 

Eklogit, Glimmerschiefer, Gneis, Granulit und Marmor als Wirtsgestein klassifiziert. Außerdem wurden 

Plutonite und kontaktmetamorphe Gesteine berücksichtigt. Obwohl letztere niedriggradig 

metamorphe Gesteine sind, geben sie immer Hinweis auf die Nähe eines Plutonits, da eine 

Kontaktmetamorphose durch die Wärme eines Intrusionskörpers verursacht wird. Als Nicht-

Wirtsgestein wurden Sedimente, Tonschiefer, Phyllit, Chloritschiefer, Vulkanite, subvulkanische 

Gesteine und Pyroklastite klassifiziert. 

3.2 Wirtsgestein Tongestein 
„Das Wirtsgestein Tongestein ist ein in der geologischen Vergangenheit durch Transport und 

Ablagerung von Tonmineralen, aber auch Mineralen wie Quarz, Karbonat u. a. entstandenes 

Sedimentgestein, dessen Korngrößen zu einem großen Teil kleiner als 0,002 mm sind. Die BGE 

subsumiert unter dem Wirtsgesteinsbegriff Tongestein sowohl plastische Tone als auch Tonsteine, 

welche diagenetisch verfestigt sind. Als Tongesteinsformation werden im Folgenden 

Gesteinsformationen bezeichnet, die überwiegend aus Tongesteinen bestehen, aber noch zusätzlich 

untergeordnet andere Gesteine wie z. B. Sandsteine oder Karbonatgesteine enthalten. 

Tongesteinsformationen werden somit nicht ausschließlich durch Tongesteine charakterisiert; 

eingeschlossen werden damit auch Ton-Mergel- und Mergel-Tongesteine als die tondominierten 

Vertreter aus der kontinuierlichen Reihe Kalkstein-Mergel-Tonstein. Nicht zu den 

endlagerrelevanten Tongesteinen zählen die Tonschiefer, bei denen es sich um metamorphe, nicht 

um sedimentäre Tonsteine handelt, die nicht die o. g. günstigen Eigenschaften besitzen“ (BGE, 

2020a). Für die Prüfu g des „Z is he eri hts Teilge iete“ hat das LfULG To stein und 

Tonmergelstein als Wirtsgestein klassifiziert und Mergel, Kalkmergelstein und Kalkschluffstein als 

Nicht-Wirtsgestein klassifiziert. 

4 Ausschlusskriterien 
Ein Gebiet ist nicht als Endlagerstandort geeignet, wenn mindestens eines der Ausschlusskriterien nach 

§ 22 StandAG in diesem Gebiet erfüllt ist. Die Ausschlusskriterien sind: 

 großräumige Vertikalbewegungen von > 1 mm / Jahr oder > 1 km / Millionen Jahre. 

Deutschlandweit wurden keine betroffenen Gebiete identifiziert. 

 aktive Störungszonen, welche in den letzten 34 Millionen Jahren nachweislich oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit aktiv waren und Verwerfungen mit deutlichem Gesteinsversatz 

verursachten. Diese wurden mit einem beidseitigen Puffer von 1 km um die Störungsspur an der 

Geländeoberfläche ausgeschlossen.  

Außerdem arbeitete die BGE mit tektonischen Großstrukturen, welche sich durch intensive 

tektonische Aktivität auszeichnen. Mit de  Begriff „tekto is he Großstruktur“ es hrei t die 
BGE tektonische Systeme, welche nachweislich in den vergangenen 34 Millionen Jahren aktiv 

waren. Die definierten tektonischen Großstrukturen sind nicht als ausgeschlossene Gebiete zu 

verstehen, sondern vielmehr als Argumentationsgrundlage und Suchraum zur Ausweisung 

aktiver Störungszonen in Deutschland. Methodisch bedingt können in den tektonischen 
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Großstrukturen nicht ausgeschlossene Restflächen verbleiben, wenn die dargestellten 

Störungen einschließlich des Puffers von 1 km weit genug voneinander entfernt liegen. 

 atektonische Vorgänge, die nicht auf seismische Aktivität zurückzuführen sind, aber zu ähnlichen 

Konsequenzen wie tektonische Störungen führen, wie Impaktereignisse, Karst oder 

Glazitektonik. Betroffene Gebiete wurden ausgeschlossen. 

 bergbauliche Tätigkeit, durch welche das Gebirge so geschädigt wurde, dass negative 

Auswirkungen auf den Spannungszustand und die Permeabilität des Gebirges zu erwarten sind. 

Es wurden ausschließlich bergbauliche Tätigkeiten betrachtet, deren aufgefahrene Hohlräume 

den endlagerrelevanten Tiefenbereich von 300 m bis 1 500 m unter der Geländeoberkante 

verritzen. Betroffene Gebiete wurden ausgeschlossen. 

 Bohrungen mit einer Teufe von > 275 m. Diese wurden mit einem Radius von 25 m um die 

Bohrpfade ausgeschlossen. 

 seismische Aktivität, wenn die örtliche seismische Gefährdung größer ist als in Erdbebenzone 1 

nach DIN EN 1998-1/NA 2011-01. Betroffene Gebiete wurden ausgeschlossen. 

 vulkanische Aktivität, wenn quartärer Vulkanismus vorliegt. Die Eruptionszentren wurden mit 

einem Ausschlussradius von 10 km versehen. 

 Nachweis junger Grundwässer. Die bloße Existenz, also der Nachweis, von 3H und/oder 14C im 

Grundwasser führte zum Ausschluss. 

Die Anwendung der Ausschlusskriterien ist in der untersetzenden Anlage des Zwischenberichts 

„A e dung Ausschlusskriterien gemäß § 22 StandAG“ dargelegt (BGE, 2020b). Die im 

Zwischenbericht gelieferten Karten wurden georeferenziert und mit den an die BGE gelieferten Daten 

und Berichten abgeglichen. 

5 Prüfergebnisse zur Anwendung der Ausschlusskriterien 
In Sachsen wurden keine Gebiete ausgeschlossen auf Grund großräumiger Vertikalbewegungen, 

atektonischer Prozesse sowie durch Bergbau in Tagebauen.  

Bohrungen mit einer Tiefe von mehr als 275 m wurden mit einem Radius von 25 m ausgeschlossen. 

Messstellen mit jungen Grundwasseraltern wurden punktuell ausgeschlossen. Beide sind auf der 

Übersichtskarte (Abb. 1) maßstabsbedingt nicht sichtbar. 

Ein Datensatz mit 286 aktiven Störungssegmenten wurde der BGE vom LfULG geliefert (Sächsische 

Störungsdatenbank, 2020; Abb. 2 dunkelgrüne und blaue Linien). Diese Störungen wurden 

überwiegend mit einem beidseitigen Puffer von 1 km ausgeschlossen. Acht Störungssegmente wurden 

nicht berücksichtigt (Abb. 2, blaue Linien). Diese und die Nachweise für ihre tektonische Aktivität 

werden in Tabelle 1 aufgelistet. Die einzige glazigen-tekto is he Störu g „Muskauer Falte oge “, 
welche durch oberflächennahe Prozesse in der Eiszeit entstand, reicht nicht bis in endlagerrelevante 

Teufen von 300 m, sodass der Entscheidung der BGE, diese Störung nicht zu berücksichtigen, gefolgt 

werden kann. Bei allen endogen-tektonischen Störungen, welche sich durch tektonische Prozesse im 

Erdinneren bildeten, muss jedoch davon ausgegangen werden, dass diese eine Tiefenerstreckung bis 

in endlagerrelevante Teufen erreichen. Die Entscheidung der BGE, diese Störungen nicht zu 

berücksichtigen, ist nicht plausibel. 

Außerde  defi ierte die BGE z ei tekto is he Großstrukture  i  Sa hse , „Vogtla d“ u d „Lausitzer 
Tertiärgrä e “ A . 2, hellgrün), welche intensive tektonische Aktivität aufweisen. Innerhalb dieser 

tektonischen Großstrukturen wurden die dunkelroten Flächen in Abb. 2 nicht ausgeschlossen.  
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Tabelle 1: Belege für die Aktivität der von der BGE (2020a) nicht ausgeschlossenen Störungssegmente. 

Störung Segment Strukturtyp Beleg Quelle 
Bautzen-Störung 1 endogen-tektonische Störung rezente Erdbeben: 

22.04.2013, 

24.12.2018 

Seismologie in 
Mitteldeutschland 

(2020) 

Meissner-Massiv-SW-

Rand-Störung 

4 endogen-tektonische Störung Kartierung spätkretazisch-

neogenen Versatzes 

Stanek (2016) 

Meissner-Massiv-SW-
Rand-Störung 

5 endogen-tektonische Störung Kartierung spätkretazisch-
neogenen Versatzes 

Stanek (2016) 

Muskauer Faltenbogen 1 glazigen-tektonische Störung quartäre Sedimente 
deformiert, 

Tiefenerstreckung 
180- 210 m 

Kupetz et al. (1989) 

Nordsächsische 
Überschiebung 

2 endogen-tektonische Störung rezentes Erdbeben: 
29.11.2013 

Seismologie in 
Mitteldeutschland 
(2020) 

Rietschen-Abbruch 1 endogen-tektonische Störung geomorphologisch wirksam Stanek et al. (2016) 

Waldheim-Süd-Störung 1 endogen-tektonische Störung geomorphologisch 
wirksam, junge Kluftzonen 

Müller et al. (in prep.) 

Waldheim-Nord-
Störung 

1 endogen-tektonische Störung geomorphologisch 
wirksam, junge Kluftzonen 

Müller et al. (in prep.) 

 

Abbildung 2: Anwendu g des Auss hlusskriteriu s „akti e Störu gszo e “. Die akti e  Störu ge , 
welche durch blaue Linien gekennzeichnet sind, wurden nicht ausgeschlossen. Außerdem wurden 

einige Bereiche innerhalb der tektonischen Großstrukturen nicht ausgeschlossen (rot). 
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Für die „Lausitzer Tertiärgrä e “ erga  ei e Rü kfrage ei der BGE, dass die du kelrote  Flä he  
methodisch bedingt nicht ausgeschlossen wurden. Sie sind Relikte, da die BGE vom LfULG nur durch 

Tagebaue, Bohrungen bzw. geomorphologische Analyse verifizierte Störungen übermittelt bekommen 

hat. Es existieren weitere Störungen mit gleichartiger Aktivität. Im südlichen Teil der Lausitz können 

diese Störungen dem Eger-Riftsystem zugeordnet werden. 

In der tektonischen Großstruktur „Vogtland“ wurden der Bergener Granit, der Fichtelgebirgsgranit und 

der Westteil des Eibenstocker Granits nicht ausgeschlossen. Hier gibt es jedoch klare Belege für die 

rezente tektonische Aktivität der Gebiete (Abb. 3). Das Vogtland ist durch Schwarmbeben 

gekennzeichnet, welche in regelmäßigen Abständen über 1000 Beben in wenigen Wochen umfassen. 

Korn et al. (2008) geben einen guten Überblick über die Verteilung der Erdbeben. Es existieren mehrere 

Erdbebenzentren, welche sich durch bestimmte Charakteristika auszeichnen. Eines dieser Zentren liegt 

im Bergener Granit, ein weiteres direkt angrenzend westlich davon (Abb. 3). Die Analyse der 

Erdbebentätigkeit im Raum Bergen offenbart, dass die Erdbeben in 6-10 km Tiefe stattfinden. Dies ist 

deutlich flacher als im restlichen zentralen Vogtland, wo die Erdbebenherde in 10-20 km Tiefe liegen. 

Momententensorlösungen im Bergener Granit, welche die Bewegung auf einer Störungsfläche 

während eines Erdbebens mathematisch repräsentieren, legen nahe, dass in kurzen Abständen von 

weniger als 10 Jahren wiederholt an den gleichen Orten Herdflächen innerhalb des Granits aktiviert 

werden. Das ist ein Beleg dafür, dass der Bergener Granit von aktiven Tiefenstörungen durchzogen 

wird. Gleiches gilt für den Fichtelgebirgsgranit. Rappsilber et al. (2020) interpretieren die 

seismologische Gesamtsituation als Beleg für eine Störungszone, welche sich mindestens bis 

Reichenbach i. V. nach Norden erstreckt. Auch im Westteil des Eibenstocker Granits sind Erdbeben 

registriert worden (Abb. 3). Eine Häufung von Erdbeben tritt am Westrand des Eibenstocker Granits 

auf. Diese Daten belegen die aktive Tektonik in diesem Granitpluton. Alle innerhalb der tektonischen 

Großstruktur „Vogtland“ gelegenen Teilgebietsflächen sind deshalb nicht als Standort für ein Endlager 

geeignet. 

Vulkanisch aktive Gebiete in Sachsen liegen größtenteils innerhalb der Großstruktur Vogtland und 

wurden in diesem Bereich nach den Kriterien der BGE ausgeschlossen. Der alkalische 

Intraplattenvulkanismus in diesem Gebiet ist durch mehrere sehr kurzeitige vulkanische Aktivitäten 

mit Ruhephasen von mehreren 10 000 bis 100 000 Jahren gekennzeichnet (Wag er et al., ; Hošek 
et al., 2019). Charakteristisch für solch einen Intraplattenvulkanismus ist insbesondere das Auftreten 

von phreatischen, durch Dampfexplosion entstandenen, und phreatomagmatischen, durch Kontakt 

von Magma und Wasser entstandenen, Maaren sowie Schlackenkegel-Vulkanen mit einem 

assoziierten Fluid- und Gasaufstieg. Als wesentliche Indikatoren zur räumlichen Abgrenzung dieser 

vulkanischen Aktivitäten sind demzufolge die derzeit bekannten quartären Vulkanstrukturen wie 

Maare und Schlackenkegel sowie aktive Aufstiegswege von vulkanischen Gasen (Mofetten) und 

Fluiden mit deutlicher Erdmantelsignatur heranzuziehen. Letztgenannte Signaturen in den rezent 

aufsteigenden Gasen und Fluiden, insbesondere die relevanten Helium-Isotopverhältnisse, belegen 

deutlich die vulkanische Aktivität in der Großstruktur Vogtland. Die Mobilität der Gase und Fluide führt 

außerhalb der bekannten Mofetten zu einer Stauung der Spannungsenergie in der Erdkruste, welche 

sich in Form von sehr häufig wiederkehrenden Schwarmbeben entlädt. Ausgehend von diesen 

Charakteristika haben nicht nur die Magmenaufstiegskanäle sondern auch die Aufstiegswege von 

Gasen und Fluiden mit Mantelsignatur die Integrität des Gebirges zerstört. Die Hypozentren der 

Schwarmbeben lokalisieren somit auch Fluidwegsamkeiten im Untergrund, welche sich in Richtung der 

Erdoberfläche entwickeln können. Vulkanische Aktivität in dieser Region im Laufe der nächsten 

1 Million Jahre kann als sicher angenommen werden. Aktuelle Forschungen (Hrubcova et al., 2017) 

gehen davon aus, dass Mofetten Bereiche künftiger vulkanischer Aktivität anzeigen. 
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Abbildung 3: Darstellung der dokumentierten Erdbebentätigkeit im Großraum Vogtland in Bezug zu den 

ausgewiesenen Teilgebieten. Es werden sowohl die historischen Erdbeben aufgeführt, als aus auch die 

instrumentell lokalisierten Beben der Gegenwart. Weiterhin wurden Herdflächenlösungen einbezogen, 

welche für ausgewählte Erdbeben den Bruchmechanismus darstellen. Es ist deutlich zu sehen, dass die 

Bruchmechanismen im Gebiet Novy Kostel und dem Vogtland sich ähneln. Es wird deutlich, dass die 

Schwarmgebiete über Jahrhunderte immer wieder aktiviert wurden und zum Teil direkt in den 

Teilgebieten liegen oder direkt daran angrenzen (Grundkarte: Maptiler, 2020). 
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Abbildung 4: Anwendung des Ausschlusskriteriums Bergbau. Bergbaugebiete nach Sächsischer 

Hohlraumkarte (grau) und die darin enthaltenen Bergbaugebiete, auf welche Ausschlusskriterien der 

BGE angewendet wurden (grün). Einige der in der Hohlraumkarte enthaltenen Bergbaugebiete wurden 

nur teilweise ausgeschlossen (Beispiel Marienberg: Detailkarte). 

Ein seismisch aktives Gebiet befindet sich an der Westgrenze von Sachsen östlich von Gera. Es wurde 

ausgeschlossen. 

Die BGE hat mehrere Bergbaugebiete mit Tiefbauen ausgeschlossen. In Abb. 4 sind die Bergbaugebiete 

zu sehen, welche in der Sächsischen Hohlraumkarte (2017) enthalten sind (grau und grün) sowie die 

aus diesem Datensatz von der BGE zum Ausschluss verwendeten Bergbaugebiete (grün). Einige der in 

der Hohlraumkarte dargestellten Bergbaugebiete wurden nur teilweise ausgeschlossen wie z. B. 

Ehrenfriedersdorf und Marienberg (Abb. 4, Detailkarte). Dort wurden nur Regionen berücksichtigt, wo 

die Grubenbaue tiefer als 300 m sind. Grubenbaue mit geringerer Tiefenerstreckung blieben 

unbrücksichtigt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das LfULG der BGE (2020b) bei der Anwendung der 

Ausschlusskriterien weitgehend folgen kann. Es wurden jedoch einige Bereiche innerhalb aktiver 
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Störungszonen und tektonischer Großstrukturen nicht berücksichtigt (Abb. 2). Darüber hinaus wird die 

Not e digkeit gesehe , das Auss hlusskriteriu  „akti er Vulka is us“ zu ü erar eite . 

6 Mindestanforderungen 
Die Mindestanforderungen an ein Gebiet, welches für ein Endlager geeignet ist, sind in § 23 StandAG 

formuliert. Es müssen alle der folgenden Mindestanforderungen erfüllt sein: 

1. Für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle kommen die Wirtsgesteine Steinsalz, Tongestein 

und Kristallingestein in Betracht. 

2. Der Gebirgsbereich, der den einschlusswirksamen Gebirgsbereich aufnehmen soll, muss 

mindestens 100 m mächtig sein (beim kristallinen Wirtsgestein sind auch geringere 

Mächtigkeiten möglich). 

3. Die Oberfläche eines einschlusswirksamen Gebirgsbereichs muss mindestens 300 m unter der 

Geländeoberfläche liegen. 

4. Ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich muss über eine Ausdehnung in der Fläche verfügen, 

die eine Realisierung des Endlagers ermöglicht. Für das Wirtsgestein Tongestein wird eine 

Fläche von 10 km2 angenommen, für das kristalline Wirtsgestein eine Fläche von 6 km2 

(StandAG Auslegungshilfe, 2018). 

5. Im einschlusswirksamen Gebirgsbereich muss die Gebirgsdurchlässigkeit weniger als 10-10 m/s 

betragen. Dieses Kriterium gilt nicht für Endlager mit Behälterkonzept in kristallinem 

Wirtsgestein. 

6. Es dürfen keine Erkenntnisse oder Daten vorliegen, welche die Integrität des 

einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, insbesondere die Einhaltung der geowissenschaftlichen 

Mindestanforderungen zur Gebirgsdurchlässigkeit, Mächtigkeit und Ausdehnung des 

einschlusswirksamen Gebirgsbereichs über einen Zeitraum von einer Million Jahren zweifelhaft 

erscheinen lassen. 

Sofern für die Bewertung der Erfüllung einer Mindestanforderung notwendige Daten für ein Gebiet 

erst in einer späteren Phase des Standortauswahlverfahrens erhoben werden können, gilt die jeweilige 

Mindestanforderung bis zur Erhebung dieser Daten als erfüllt. Dies wurde für die 

Mindestanforderungen 5 und 6 angenommen. Bei der Prüfung der Mindestanforderungen wurden 

deshalb zwei Aspekte betrachtet: 

 Ist ein Wirtsgestein mit mindestens 100 m Mächtigkeit in einer Tiefe von mehr als 300 m 

vorhanden? Das entspricht den Mindestanforderungen 1,2,3. 

 Ist die Größe des Wirtsgesteinskomplexes größer als 6 km2 in kristallinem Wirtsgestein und 

größer als 10 km2 in Tongestein? Das entspricht der Mindestanforderung 4. 
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Abbildung 5: Übersicht über die an die BGE gelieferten Bohrungsdaten. Sachsen hat 3 957 

Bohrungsdaten mit Endteufen > 300 m an die BGE geliefert, davon liegen 1 149 in einem Teilgebiet. Die 

Abbildung zeigt die ausgewiesenen Teilgebiete in rosa. Wurde Wirtsgestein erbohrt, ist die Bohrung rot 

dargestellt. Wurde Wirtsgestein nicht erbohrt, ist die Bohrung grün dargestellt. 

Den größten Teil der Arbeit erforderte es zu prüfen, ob in den ausgewiesenen Teilgebieten überhaupt 

Wirtsgesteine im Sinne der von der BGE (2020a) verwendeten Definitionen vorhanden sind (Abb. 5). 

Dazu wurden die Teilgebiete in regionalgeologische Einheiten mit einem einheitlichen lithologischen 

und strukturellen Bau untergliedert (Abb. 6). Die Prüfung wurde einheitsweise durchgeführt. Neben 

den digitalen Bohrungsdaten und geologischen Karten, welche der BGE vorlagen, wurden zur Klärung 

von Detailfragen Originalschichtenverzeichnisse und unveröffentlichte Erkundungsdaten der Wismut 

GmbH recherchiert und miteinander abgeglichen.  

Anlage 1 gibt einen Überblick über wichtige repräsentative digitale Bohrungsdaten aus ausgewählten 

regionalgeologischen Einheiten. Bohrungen, die in der Sächsischen Aufschlussdatenbank (2020) digital 

vorliegen, wurden mit einem Feldtyp „Identnr.“ gekennzeichnet. Bohrungen, die in dem an die BGE 

gelieferten Datensatz vorhanden sind, wurden durch einen Feldtyp „AufID“ gekennzeichnet. Nicht 

digitale Bohrungsdaten sind in Anlage 1 nicht aufgeführt und im Text gekennzeichnet. 
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Abbildung 6: Regionalgeologische Einheiten. Die als Teilgebiete ausgewiesenen Regionen Sachsens sind 

entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu regionalgeologischen Einheiten unterschiedlich farbig dargestellt. 

7 Prüfergebnisse zur Anwendung der Mindestanforderungen 

7.1 Nordsudetische Senke (Teilgebiet 008_01TG_204_01IG_T_f_kro) 
In der Nordsudetischen Senke, auch Nordsudetische Kreidemulde genannt, treten in Sachsen bis in 

Tiefen von ca. 2 000 m sedimentäre Gesteine des Känozoikums, Mesozoikums und des Perms auf. 

Diese sind nicht metamorph überprägt. Innerhalb dieser Abfolge steht Oberkreide nördlich des 

Lausitzer Hauptabbruches an, welche von der BGE (2020a) als mögliche Wirtsgesteinsformation 

ausgewiesen wurde. Der Begriff Oberkreide ist die chronostratigraphische Bezeichnung für eine 

Epoche, welche Gesteine mit einem Alter von 66-100 Millionen Jahren bezeichnet, unabhängig von 

ihrer Lithologie, also den auftretenden Gesteinstypen. Die Oberkreide wird untergliedert in sechs 

Stufen (Cenomanium, Turonium, Coniacium, Santonium, Campanium, Maastrichtium), welche 

ebenfalls chronologische Kategorien sind, die das Alter der Sedimente, jedoch nicht ihre Lithologie 

beschreiben. Deshalb ist das Vorgehen der BGE (2020a) kritisch zu sehen, stratigraphische Einheiten 

als Teilgebiete auszuweisen, welche normalerweise eine Vielfalt an Gesteinen enthalten.  

Dieses methodische Vorgehen der BGE (2020a) resultiert daraus, dass der BGE nicht deutschlandweit 

Informationen über die Verbreitung der Wirtsgesteine vorlagen. Deshalb hat sie zum Ausweisen der 

Teilgebiete stratigraphische Einheiten verwendet, von denen bekannt ist, dass sie in bestimmten 

Regionen die Mindestanforderungen erfüllen. Die Verbreitung in Sachsen wurde anhand der 100-m-

Mä htigkeitsli ie der Karte „lithologis h-paläogeographische Karte der DDR, Ce o a  is Maastri ht“ 
(Musstow, 1976) entnommen. Um die Tiefenlage der Oberkreide in Sachsen abzuschätzen, wurde auf 

die Isolinien der Oberkreide-Basis und der Tertiär-Basis des Southern Permian Basin Atlas (Doornenbal 

und Stevenson, 2010) zurückgegriffen. 
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Zur Prüfung, ob im ausgewiesenen Teilgebiet die Mindestanforderungen erfüllt sind, hat das LfULG die 

an die BGE gelieferten Bohrungsdaten herangezogen. Als Wirtsgesteine wurden die tondominierten 

Vertreter der kontinuierlichen Reihe Kalkstein-Mergel-Tonstein mit einem Tonmineralanteil von mehr 

als 50 % Tonstein, Tonmergelstein und mergeliger Tonstein klassifiziert. 

Die kretazischen Einheiten der Nordsudetischen Senke wurden in einer Muldenstruktur abgelagert, 

sodass die Fazies der Sedimentgesteine sich vom Rand zum inneren der Struktur ändert. Im Norden 

Sachsens treten im Cenomanium, Turonium und Conacium am Nordschenkel der Kreidemulde 

Tonmergelsteine auf, welche die Mindestanforderungen erfüllen und bis zu 200 m Mächtigkeit 

erreichen (Bohrungen B1/2000 mit einer Endteufe von 1 586 m, B104/1963 mit einer Endteufe von 

1 924 m, Abb. 7, 8).  

Nach Süden und Osten gehen diese Gesteine in Mergel, kalkhaltige Schluffsteine und kalkhaltige 

Feinsandsteine über (Bohrung B100/1961 mit einer Endteufe von 1 434 m, B67/1959 mit einer 

Endteufe von 776 m, B1977/1966 mit einer Endteufe von 500 m, Abb. 7, 8). Nach der Definition von 

Füchtbauer (1959) entsprechen diese Gesteine nicht mehr der Tongesteinsdefinition der BGE (2020a), 

da sie weniger als 50 % Tonfraktion enthalten. Im Zentrum der Mulde treten demnach keine 

Wirtgesteine im Sinne der Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a) auf.  

Ein sehr gut untersuchtes Bohrprofil der Oberkreide aus dem Südteil der Nordsudetischen Senke liegt 

aus der Bohrung B101/1961 mit einer Endteufe von 1 345 m vor (Abb. 8). Musstow (1968) hat an den 

kretazischen Gesteinen Karbonatgehaltsbestimmungen durchgeführt. In der Bohrung B101/1961 hat 

er an Ton- und Kalkmergelsteinen des Turonium 30 - 60 % CaCO3 gemessen. Diese Probe entspricht der 

Wirtsgesteinsdefinition der BGE. In der Bohrung B72 (nicht digital vorhanden) wurden an 

Kalkmergelsteinen des Mittelturonium 60 - 80 % CaCO3 gemessen. Das ist kein Wirtsgestein nach BGE 

(2020a). An Tonmergelsteinen im Oberturonium wurden 30 - 50 % CaCO3 gemessen. Diese Probe 

entspricht der Wirtsgesteinsdefinition der BGE. Die jüngeren Ablagerungen (Coniacium und 

Santonium) wurden von Musstow (1968) als sandige Schluffsteine und Sandsteine charakterisiert und 

sind keine Wirtsgesteine. Göthel und Tröger (2003) ergänzen hierzu die kalkigen Sandsteine im oberen 

Drittel der Bohrung B101/1961. Im Mittel- und Oberturon treten hier Tonmergelsteine (Wirtsgesteine) 

mit einer Mächtigkeit von > 400 m auf, welche die Mindestanforderungen der BGE (2020a) erfüllen. 

Im Teilgebiet treten Gesteinseinheiten, welche die Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a) erfüllen, 

nur am Rand der Nordsudetischen Senke auf. Im Inneren des Sedimentationsraumes wurden 

überwiegend karbonatische sowie gröber klastische Ablagerungen erbohrt. Deshalb ist nur die 

Ausweisung der Muldenränder als Teilgebiet plausibel (Abb. 7). 
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Abbildung 7: Ausschnitt aus der Geologischen Übersichtskarte 1: 400 000 (GK 400, 1995) im Bereich der 

Nordsudetischen Senke mit Sedimenten der Kreide. Zusätzlich eingetragen wurde das Vorkommen von 

Wirtsgestein in den Bohrungen. Die weiße Linie markiert den in Abb. 8 dargestellten Profilschnitt, die 

grau schattierte Fläche zeigt den Bereich des Beckeninneren, in dem keine Wirtsgesteine vorkommen, 

Hintergrundkarte von ESRI (2018). 

 

 

Abbildung 8: Ausschnitt der kretazischen Ablagerungen in Bohrprofilen aus der Nordsudetischen Senke 

von Süd nach Nord. Wirtsgesteine sind in rot und orange dargestellt.  Eine mächtige Tonschicht tritt nur 

in der Bohrung 101/1961 auf. Im Zentrum der Senke sind die Ablagerungen karbonatisch, im Norden 

treten Tonmergelsteine auf (Musstov, 1968 für B101/1961; Sächsische Aufschlussdatenbank, 2020 für 

die anderen Bohrprofile) Die Lage der Bohrpunkte ist in Abb. 7 zu sehen. 
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7.2 Südliche Phyllitzone (Teilgebiet 011_00TG_200_00IG_K-g_SPZ) 
Nach Bankwitz et al. (2001), Bachmann et al. (2008), und Bankwitz (2011) beinhaltet die Südliche 

Phyllitzone neoproterozoischen Schluffsteine der Rothstein-Formation mit einer erbohrten 

Mächtigkeit von 400 m und ordozivische Schluffsteine, sandige Schiefer, Quarzite, Vulkanite und 

Pyroklastite sowie Quarz-Sericit-Phyllite der Drehna-Gruppe mit einer geschätzten Mächtigkeit von ca. 

1 000 m. Die Gesteine wurden während der variszischen Orognese anchimetamorph bis 

grünschieferfaziell überprägt. Diese Gesteine stellen kein kristallines Wirtsgestein im Sinne der 

Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a) dar.  

Die südliche Phyllitzone wird nach Süden von der Herzberg-Störung begrenzt, an welche sich die 

saxothuringische Zone des Variszikums mit nicht metamorphen kambrischen Kalk-, Sand- und 

Schluffsteinen sowie Konglomeraten und Quarziten anschließt. Die Bohrungen bei Brehna 

B1478H/1985 mit einer Endteufe von 1 267 m und B1477H/1985 mit einer Endteufe von 1 224 m 

zeigen bis zur Bohrendteufe sedimentäre Einheiten des Kambriums mit eingeschalteten 

Vulkanitgängen aus dem Permokarbon und der Oberkreide. Diese werden von mindestens 100 m 

mächtigen karbonischen, mesozoischen und känozoischen Sedimenten überlagert (Bankwitz et al., 

2001). Auch diese Gesteine sind keine Wirtsgesteine im Sinne der Wirtsgesteinsdefinition der BGE 

(2020a). 

Da im Norden Sachsens ausschließlich kambrische Sedimente erbohrt sind, gibt es keine Hinweise, dass 

die südliche Phyllitzone bis nach Sachsen reicht. Die Grenzziehung der BGE ist weder aus 

Bohrungsdaten noch aus den Veröffentlichungen von Bankwitz et al. (2001) und Kopp et al. (2001) 

nachzuvollziehen. Deshalb ordnet das LfULG diese kambrischen Sedimente der Torgau-Doberlug-

Einheit zu. 

Im Teilgebiet 011_00TG_200_00IG_K_g_SPZ kommen die zwei Plutone von Pretzsch und Prettin vor, 

welche randlich bis nach Sachsen reichen. Diese Plutone erfüllen die Wirtsgesteinsdefinition der BGE 

(2020a). Der Ausweisung der Region als Teilgebiet kann im Bereich der Plutonite gefolgt werden. Eine 

Ausweisung der Sedimentite als Teilgebiet erscheint dagegen unplausibel. 

7.3 Lausitzer Granodioritkomplex und Meißener Pluton (Teilgebiet 

009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 
Der gesamte südliche Teil der Lausitz wird vom Lausitzer Granodioritkomplex gebildet. Im 

nordwestlichen Teil der regionalen Einheit ist der Meißener Pluton zu finden, welcher aus 

verschiedenen Intrusivgesteinen wie Syenit, Monzodiorit und Granit besteht. Keine Bohrung in der 

Region durchteuft diese Gesteine, sodass davon ausgegangen werden muss, dass sie mindestens bis 

in die endlagerrelevante Tiefe von 1 500 m reichen.  

Alle genannten Gesteine sind plutonische Gesteine und entsprechen der Definition der BGE (2020a) 

für kristallines Wirtsgestein. Der Ausweisung dieser regionalen Einheit als Teilgebiet kann deshalb 

gefolgt werden. 

7.4 Erzgebirge (Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 
Das Erzgebirge besteht überwiegend aus metamorphen Gesteinen verschiedener 

Metamorphosegrade. Besonders erwähnenswert sind die Gneiskuppeln, welche von Schiefermänteln 

umgeben werden, sodass sich in der regionalen Verbreitung ein Wechsel hochgradig und mittelgradig 

metamorpher Gesteine ergibt. Im Norden und Westen des Erzgebirges stehen niedriggradig 

metamorphe Gesteine wie z. B. Phyllite an. In die metamorphen Gesteine des Erzgebirges sind 

plutonische Gesteine intrudiert. Lokal stehen diese Plutonite an der Erdoberfläche an. Sie wurden aber 

auch dort in Bohrungen nachgewiesen, wo an der Erdoberfläche metamorphe Gesteine auftreten. Zum 
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Teil ist der Hinweis auf Plutonite unter den metamorphen Gesteinen indirekt durch das Auftreten 

kontaktmetamorpher Gesteine gegeben. Die Bohrungsdaten deuten darauf hin, dass Plutonite 

unterhalb der Metamorphite großräumig verbreitet sind.  

Der Ausweisung dieser regionalen Einheit als Teilgebiet kann deshalb gefolgt werden. Lediglich in 

einem schmalen NW-streichenden Streifen werden niedriggradig metamorphe Phyllite angetroffen. In 

diesem Bereich gibt es auch keine Hinweise auf unterirdisch vorhandene Plutone. Damit entspricht 

dieser Streifen nicht der Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a).  

7.5 Frankenberger Zwischengebirge (Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 
Nördlich des Erzgebirges befindet sich das Frankenberger Zwischengebirge, welches zum obersten 

Allochthon des Saxothuringikums gehört und aus potentiellen Wirtsgesteinen aufgebaut wird. In 

diesem Bereich liegen vier Bohrungen vor (B2309/1976 mit einer Endteufe von 404 m, B2310/1976 

mit einer Endteufe von 691 m, B2305/1976 mit einer Endteufe von 750 m, B2304/1976 mit einer 

Endteufe von 339 m), welche den Zwischengebirgsgneis angetroffen haben. Die Mächtigkeit des 

angetroffenen Gneises schwankt von Bohrung zu Bohrung stark zwischen 220 m und 690 m. Auch die 

Tiefe des Tops der Einheit variiert stark von wenigen Metern unter Geländeoberfläche bis zu 315 m 

Tiefe. Die Basis der Einheit wurde in keinem Fall erbohrt. 

Alle Bohrungen wurden in einem Umkreis von 3 km abgeteuft. Betrachtet man das unmittelbare 

Umfeld, fällt auf, dass der Zwischengebirgsgneis dort nicht mehr angetroffen wurde.  

Stattdessen wird die Prasinit-Einheit (Meta-Diabas-Serie) in vergleichbaren Tiefen ca. 1 km weiter im 

NW angetroffen (Bohrungen B11/1968  mit einer Endteufe von 556 m, B2301/1975 mit einer 

Endteufe von 630 m, B2302/1976 mit einer Endteufe von 424 m, B2303/1975 mit einer Endteufe von 

726 m, B2308/1975 mit einer Endteufe von 536 m). Aus den Originalschichtenverzeichnissen geht 

hervor, dass es sich um stark alterierte, zerklüftete Vulkanite handelt. Sie überlagern strukturell die 

Zwischengebirgsgneise, welche auf dem Schiefermantel des Granulitgebirges liegen. In den Bohrungen 

B2304/1975 mit einer Endteufe von 531 m und B2300/1975 mit einer Endteufe von 682 m wird 

unterhalb der Prasinit-Einheit der Schiefermantel erbohrt. Deshalb kann davon ausgegangen werden, 

dass die Zwischengebirgsgneise zwischen Schiefermantel und Prasinit-Einheit auskeilen. 

Auch in den östlichen Bohrungen B7/1968 mit einer Endteufe von 362 m, B12/1968 mit einer Endteufe 

von 461 m, B6/1968 mit einer Endteufe von 510 m und B11/1968 mit einer Endteufe von 556 m gibt 

es keine weiteren Hinweise auf Gesteine, welche dem Frankenberger Zwischengebirge zugeordnet 

werden können. Stattdessen werden hier klastische Sedimente vorgefunden. Diese Beobachtungen 

weisen auf eine lokal begrenzte und diskontinuierliche räumliche Verbreitung des 

Zwischengebirgsgneises hin. 

Der Ausweisung dieser regionalen Einheit als Teilgebiet kann gefolgt werden, es ist aber zu erwarten, 

dass sich die Gesteinseinheit als oberstes Allochthon nicht in große Tiefen erstreckt und dass ihre 

laterale Ausdehnung begrenzt ist. 

7.6 Granulitgebirge (Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 
Im Granulitgebirge dominieren hochmetamorphe Gesteine, die Granulite. Diese werden von einem 

Schiefermantel aus niedriggradig metamorphen Gesteinen umgeben. Bohrungsdaten zeigen, dass 

unterhalb des Schiefermantels ebenfalls Granulite anzutreffen sind. Seismische Daten deuten darauf 

hin, dass sich das Granulitgebirge bis in endlagerrelevante Tiefen von 1 500 m erstreckt.  

Der Ausweisung dieser regionalen Einheit als Teilgebiet kann deshalb gefolgt werden. 
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7.7 Westerzgebirgische und vogtländische Granite (Teilgebiet 

009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 
Im Bereich des Westerzgebirges und Vogtlands treten überwiegend niedriggradig metamorphe 

Gesteine auf, in welche Plutonite intrudiert sind. Die Plutonite gehören zum kristallinen Wirtsgestein, 

die niedriggradigen Metamorphite nicht.  

Der Ausweisung der Plutone als Teilgebiete kann gefolgt werden. 

7.8 Nordwestsachsen  

(Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 

7.8.1 Gliederung des nordwestsächsischen Grundgebirges 

Der endlagerrelevante Bereich des Untergrundes in Nordwestsachsen besteht aus fünf 

regionalgeologischen Einheiten. Das saxothuringische Grundgebirge wird aufgebaut aus: 

 der Torgau-Doberlug-Einheit, 

 dem Nordsächsischen Block, 

 der Ostthüringisch-Nordsächsischen Einheit. 

Im Nordsächsischen Block ist die Wurzen-Caldera als permische Vulkan-Struktur mit einem 

Durchmesser von 30 km eingeschaltet. Diese wird aufgrund der hohen Mächtigkeit ihrer vulkano-

sedimentären Füllung als regionalgeologische Einheit ausgewiesen. Der Delitzscher Pluton ist in die 

Gesteine der Doberlug-Torgau-Einheit und des Nordsächsischen Blockes intrudiert und wird deshalb, 

als separate regionalgeologische Einheit ausgehalten. 

Die Torgau-Doberlug-Einheit wird vom Nordsächsischen Block durch die Torgau-Finsterwalde-Störung 

getrennt. Die Existenz der Störung und ihre Interpretation als Überschiebung wurde aus Bohrungen 

abgeleitet, in denen Sedimente verfaltet auftreten (Stanek, 2016). 

Der Nordsächsische Block wird im Süden von der Osttüringisch-Nordsächsischen Einheit durch die 

Nordsächsische Überschiebungszone getrennt, welche beide Einheiten entlang mehrerer 

Einzelstörungen versetzt. Ihre Existenz ist aus Bohrungen durch das Auftreten von Kataklasiten 

(Stanek, 2016) sowie in wenigen Aufschlüssen (z.B. in der Nähe von Otterwisch) belegt. Außerdem 

wurde sie in den Berichten der Wismut GmbH (Kazakov et al., 1974; Olenin et al., 1979; Vinokurov et 

al., 1980; GK500, 1977) kartiert. Ordovizische Sedimente sind unmittelbar südlich des Plutons von 

Otterwisch aufgeschlossen, aber nicht kontaktmetamorph überprägt, was den Verlauf der 

Störungszone zwischen beiden Einheiten im Gelände belegt. Der Verlauf der Störungszone reicht somit 

weiter nach Süden, als in der GK 400 (1995) dargestellt, sodass der Pluton von Otterwisch noch der 

neoproterozoischen Einheit zugewiesen werden kann. Durch eine entsprechend dieser Daten 

korrigierte Grenzziehung in dieser Stellungnahme vergrößert sich der Bereich, in welchem kristallines 

Wirtsgestein erwartet werden kann, gegenüber der GK400 (1995). 

Die Wurzen-Caldera wird von Abschiebungen (Röllig, 1969) innerhalb des Nordsächsischen Blocks 

begrenzt. 

7.8.2 Torgau-Doberlug-Einheit 

In der Torgau-Doberlug-Einheit treten kambrische Sedimente auf, welche aus Ton-, Silt- und Sandstein-

Wechselfolgen mit Kalkstein und Dolomit oder aus Kalksteinen mit siliziklastischen Einschaltungen 

(Elicki, 1999) aufgebaut sind. Die Bohrungen bei Brehna B1478H/1985 mit einer Endteufe von 1267 m 

und B1477H/1985 mit einer Endteufe von 1224 m zeigen bis zur Bohrendteufe sedimentäre Einheiten 

des Kambriums mit eingeschalteten Vulkanitgängen aus dem Permokarbon und der Oberkreide. 

Vorkommen von kristallinem Wirtsgestein sind nicht bekannt.  
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7.8.3 Nordsächsischer Block 

Dieser Bereich Nordwestsachsens besteht aus neoproterozoischen Sedimenten in welche 

Intrusivgesteine eingeschaltet sind. 

Die Clanzschwitz-Formation wurde zwischen Calbitz und Clanzschwitz nördlich von Oschatz kartiert. 

Sie umfasst Grauwacken und Grauwackenschiefer mit ca. 5 % konglomeratischen Einschaltungen 

(Berger et al., 2008) und ist 300 m - 500 m mächtig. Die grauwackendominierte Schichtenabfolge der 

Leipziger Gruppe erstreckt sich von Pegau bis Schildau über weite Teile Nordwestsachsens. 

Vorherrschend sind fein- bis mittelkörnige Grauwacken mit geringer Kornsortierung. Sie wechsellagern 

mit Bänken von Aleurolith und Argillit. Auch hier treten konglomeratische Lagen auf. Die Basis der 

neoproterozoischen Sedimente wird in den tiefsten Bohrungen B1519A/1983 mit einer Endteufe von 

606 m und BW86/1979 mit einer Endteufe von 562 m nicht erreicht. Die Mächtigkeit der Abfolge ist 

unsicher, wird aber auf mehrere 1 000 m geschätzt (Berger et al., 2008). Die Relation von Clanzschwitz-

Formation zu Leipziger Gruppe ist aufgrund der schlechten Aufschlussverhältnisse unklar. 

Die neoproterozoischen Einheiten sind nur schwach geschiefert. Lokal wurden sie kontaktmetamorph 

in Hornfels und Knotengrauwacke umgewandelt. 

 

Abbildung 9: Regionalgeologische Einheiten und Plutonite mit Kontakthöfen des saxothuringischen 

Grundgebirges in Nordwestsachsen nach GK 400 (1995) und der GK50 LKT (2016), Grundkarte: ESRI 

(2018). 

In die neoproterozoischen Einheiten intrudierten plutonische Gesteine der Granodioritmassive von 

Leipzig-Eilenburg, Schildau, Dahlen-Laas und Otterwisch (Linnemann et al., 2000). Die flächige 

Ausdehnung der Granodioritkomplexe beträgt für Leipzig-Eilenburg jeweils 60 km² (NW Rand des 

Nordwestsächsischen Beckens), 62 km² (NE Rand des Nordwestsächsischen Beckens) und 10 km² 

(südliches Stadtgebiet Leipzig), Schildau ca. 50 km², Dahlen-Laas ca. 110 km² und Otterwisch ca. 

12 km². In Abb. 9 sind diese Plutonitkomplexe mit ihren Kontakthöfen nach GK400 (1995) und GK50 

LKT (2016) dargestellt. In der Sächsischen Aufschlussdatenbank (2020) gibt es mit der Bohrung 
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B1257/1984 mit einer Endteufe von 353 m ein Profil, in dem der Granit des Leipzig-Eilenburger Massivs 

bei 353 m ansteht. Die neoproterozoisch-frühkambrischen Plutonite erfüllen die 

Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a). Außerhalb dieser Plutonite treten Sedimentgesteine auf, 

welche kein kristallines Wirtsgestein darstellen. 

7.8.4 Delitzscher Pluton 

Im äußersten NW des Freistaats Sachsen erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 104 km² der 

spätpaläozoische Delitzscher Intrusivkomplex, welcher aus Diorit, Monzodiorit und Granodiorit 

aufgebaut ist (Röllig et al., 1995; Hammer, 1996; Anthes und Reischmann, 2001; Förster et al., 2008). 

Diese Intrusion grenzt im SE an die jungproterozoischen Grauwacken und im NW an die kambrischen 

Sedimentschichten der unter 7.8.2 beschriebenen Region. Die Profile der Bohrungen BW89H/1979 mit 

einer Endteufe von 448 m und B1119/1982 mit einer Endteufe von 495 m verdeutlichen, dass der 

Granodiorit von jüngeren permokarbonen vulkanischen (Andesit, Dazit, Rhyolith) und aplitischen 

Gangsystemen durchzogen wurde. In den benannten Bohrungen treten diese Gangsysteme im 

Wechsel von wenigen Metern bis zehner Metern im Granodiorit auf. Darüber hinaus durchschlagen 

diese Gangsysteme die umlagernden neoproterozoischen und jungpaläozoischen Sedimentite (z.B. 

B1139/1982 mit einer Endteufe von 327 m). Das Vorhandensein von Vulkanitgängen im Delitzscher 

Intrusivkomplex wird durch die Bohrung B1144/1982 mit einer Endteufe von 488 m Delitzsch) belegt. 

Der Ausweisung dieser Einheit als Teilgebiet kann gefolgt werden. 

7.8.5 Osttüringisch-Nordsächsische Einheit  

Die Osttüringisch-Nordsächsische Einheit wird aus altpaläozoischen Sedimenten aufgebaut, welche 

das Grundgebirge bilden. Kambroordovizische Abfolgen umfassen Grauwacken und Sandsteine der 

Collmberg-Formation sowie Quarzite und geringmächtige Tonsteine (Pietzsch, 1962), welche nördlich 

von Oschatz anstehen (Linnemann et al., 2007; 2018). Zahlreiche Bohrungen in diesem Bereich belegen 

die thüringische Ausbildung der ordovizischen Phycoden- (Tremadoc) und der Gräfenthal-Gruppe 

(Arenig) wie in Linnemann et al. (2007) und Berger (2008) beschrieben. Zwischen Bad Lausick und 

Oschatz werden die kambroordovizischen Sedimente durch vulkanosedimentäre und sedimentäre 

Einheiten des permokarbonen Nordwestsächsischen Becken überdeckt (Berger, 2008). Die Bohrung 

B213/1972 Grimma Ost mit einer Endteufe 152,2 m belegt die Existenz einer gehobenen Scholle 

kambroordovizischer quarzitischer Sandsteine im permokarbonen Nordwestsächsischen Becken.  

Das Silur tritt in der thüringischen Fazies (Untere Graptolithenschiefer-Formation, Ockerkalk-

Formation und Obere Graptolithenschiefer-Formation) im Raum Borna-Frohburg und im Raum 

Oschatz-Riesa-Lommatzsch auf (Freyer et al., 2008). Die Untere und Obere Graptolithenschiefer-

Formationen bestehen aus Kieselschiefern mit Einschaltungen von Schwarzschiefer, während die 

Ockerkalk-Formation aus dünn- bis dickbankigem Kalkstein mit Einschaltungen von Tonstein und 

Kalkknotenschiefern besteht (Freyer et al., 2008). Aufschlüsse gibt es in Kleinragewitz, Rechau und 

Altmörbitz zwischen Oschatz und Riesa (GK25 Blatt 5041 Langenleuba, 1879), sowie in Kralapp und 

Koltzschen zwischen Colditz und Rochlitz (GK25 Blatt 5042 Rochlitz/ Geithain, 1896; GK25 Blatt 4943 

Geringswalde, 1901).  

Devonische Sedimentgesteine sind im Bereich um Borna beschrieben. Das Devon ist in 

Nordwestsachsen in Tiefbohrungen im Nord estsä hsis he  Be ke  „Lastauer Vorko e “ 
zwischen Colditz und Bad Lausick), sowie im Bereich der Bornaer Senke bei Alt-Mörbitz und Kohren-

Sahlis belegt. Hauptsächlich bestehen das Unter- und Mitteldevon aus Tentakulitenkalken und 

Tentakulitenschiefern, während das Oberdevon aus Schalstein und Tonschiefer aufgebaut ist. Seltener 

finden sich im Oberdevon Einschaltungen toniger Kalksteine und Grauwacken (Berger et al., 2008). 

Vorkommen von Konglomerat und Quarz-Keratophyr lassen sich lokal bei Koltzschen und Lastau 

nachweisen (Leiteritz, 1957).  
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Das Unterkarbon schließt die altpaläozoische Sedimentabfolge der saxothuringischen Zone im 

variszisch gefalteten Grundgebirge ab. Ein Unterkarbonprofil ist nordwestlich von Alt-Mörbitz im 

Wyhratal beschrieben (Graupner, 1929) und belegt eine Wechsellagerung aus Tonschiefer und 

Grauwacke zu rußschieferartigem schwarzem Tonschiefer und Konglomerat.  

In dieser regionalgeologischen Einheit treten keine Gesteine auf, welche die Wirtsgesteinsdefinition 

der BGE (2020a) erfüllen.  

7.8.6 Wurzen-Caldera 

Mit einer Größe von ca. 30 x 25 km umfasst die permische Wurzen-Caldera einen mächtigen 

Intracaldera-Pyroklastit, den Wurzen-Ignimbrit, Pyroxenquarzporphyr, welcher durch subvulkanische 

Gangsysteme aus Granitporphyr, Andesit und Rhyolith durchdrungen wird (Röllig, 1969; Repstock et 

al., 2018).  

Ein Pyroklastit ist nach der Definition der International Union of Geological Sciences (IUGS) ein 

vermittelndes Gestein zwischen Vulkanit und Sedimentit, welches bei einer explosiven Förderung 

entsteht (Schmid, 1981; Le Bas und Streckeisen, 1991). Bei einer solchen vulkanischen Eruption wird 

festes bis halbfestes Material aus hochfluiden, heißen Magmen in hoch erhitzten Gasen ausgeworfen 

und anschließend sedimentiert (Maucher, 1960). Ein Ignimbrit ist ein Pyroklastit, dessen Kristall- und 

Gesteinsfragmente miteinander verschmolzen sind. 

Subvulkanische Gesteine und Ganggesteine bilden sich, wenn ein Magma nahe der Erdoberfläche 

auskristallisiert, ohne an diese auszutreten. Die Grundmasse dieser Gesteine ist meist durch 

Korngrößen von 1 – 3 mm charakterisiert (Vinx, 2015). Diese werden nach IUGS Nomenklatur mit der 

Vorsil e „Mikro“ u d de  pluto is he  Gestei s egriff e a t Le Maitre et al., . I  Le Maitre 

et al.  ird au h der Begriff „porphyr“ erkärt als: „A general term applied to any igneous rock 

that contains phenocrysts in a fine-grained groundmass. It is often applied to rocks that contain two 

generations of the same mineral.“ Da it gilt diese Bezei h u g au h für su ulka is he Gestei e. Die 

pyroklastischen Ablagerungen in Nordwestsachsen werden von zahlreichen solcher subvulkanischen 

Gesteine durchsetzt.  

Die extrem mächtigen Ablagerungen großer explosiver Glutwolkeneruptionen in der Wurzen-Caldera 

können in verschiedenen Fazien auftreten, von vitrophyrisch (glasig) und einsprenglingsarm zu 

devitrifiziert und einsprenglingsreich (Röllig, 1969). In letzter Faziesausbildung führt die 

Devitrifizierung (Entglasung) zur Bildung von Mikroporen (Hailing et al., 2009; Zheng et al., 2018), die 

Wegsamkeiten für Fluide schaffen. Der häufige Wechsel von einer reduzierten grünlichen Alteration 

(Propyllitisierung) zu einer oxidierten rötlichen Fazies (Hämatitisierung) belegt die Wegsamkeit von 

Fluiden im Gestein. Bohrungen dokumentieren eine Mächtigkeit der pyroklastischen Einheiten bis zu 

725 m für den Wurzen-Ignimbrit (B1517/1982 mit einer Endteufe 806 m und B1516/1982 mit einer 

Endteufe von 792 m, Bohrung Großsteinberg 1/2019, nicht digital vorhanden). Es kann eine 

Mächtigkeit von mindestens 1 000 m abgeschätzt werden, da der typische Basisbereich solcher 

Ignimbrit-Ablagerungen im Profiltiefsten dieser Bohrungen nicht erbohrt wurde. Im Liegenden des 

Wurzen-Ignimbrits sind basische bis intermediäre Laven nachgewiesen (B164/1973, nicht digital 

vorhanden), deren Mächtigkeit bis zu 300 m beträgt (Rommel, 2017; Weise, 2018). Unterhalb der 

Vulkanite können Wechselfolgen von siliziklastischen Basissedimenten mit eingeschalteten 

Pyroklastiten und Sedimentiten von 130 m nachgewiesen werden (B176/73, nicht digital vorhanden). 

Solche Abfolgen können Mächtigkeiten von 250 m erreichen (Walter, 2006). Ein prognostisches 

Normalprofil, welches die Informationen aus den verschiedenen Bohrungen synthetisiert, lässt eine 

Gesamtmächtigkeit der vulkano-sedimentären Gesteine von 1 450 m erwarten (Abb. 10). 
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Die i  Date eri ht Teil  o   „Mi desta forderu ge  ge äß §  Sta dAG und der 

geo isse s haftli he  A ägu gskriterie  ge äß §  Sta dAG“ BGE,  er äh te  „Gra ite“ 
u d „Sye ite“ der Wurze -Formation sind Granitporphyre und Syenitporphyre subvulkanischer 

Porphyrstöcke. Diese Granitporphyre und Syenitporphyre bauen ein großräumiges und verzweigtes 

Dyke-Sill-System auf (Repstock et al., 2018). Dyke-Systeme von wenigen zehner Metern Breite sind 

sehr gut in den Steinbrüchen Trebsen, Wolfsberg bei Lüptitz, Ölschütz und Westbruch bei Brandis 

aufgeschlossen (Röllig, 1969; Repstock et al., 2018). Subvulkanische Bildungen, welche 

Eruptionsspalten zugeordnet werden können, stellen etwas mächtigere sich nach der Tiefe 

verjüngende geologische Körper dar, welche einem syngenetischen Störungsmuster folgend 

tiefgründig alteriert sind. Der Aufstieg der subvulkanischen Ganggesteine ging einher mit dem co-

ge etis he  Aufstieg tra hydazitis her Mag e  ag a i gli g , el he „e t is hte“ Gä ge 
entstehen ließen (Gläßer, 1983). Sills der Subvulkanite sind z.B. im Haselbruch bei Ammelshain zu 

betrachten (Repstock et al., 2018). Auch die Bohrung B1516/82 in Leipzig-Althen mit einer Endteufe 

792 m belegt, dass der subvulkanische (Grano-) Syenitporphyr ab einer Teufe von 352 m das 

umliegende pyroklastische Gestein (Wurzen-Ignimbrit) überlagert.  

Die Ignimbrite, Vulkanite und Sedimente der Caldera-Füllung stellen kein kristallines Wirtsgestein 

entsprechend der Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a) dar. Die in diese Caldera-Füllung 

eingedrungenen Granitporphyre oder Mikrogranite und Syenitporphyre oder Mikrosyenite sind 

subvulkanischen Gesteine sowie Ganggesteine. Entsprechend der Wirtsgesteinsdefinition der BGE 

(2020a) stellen sie Wirtsgestein dar. Aufgrund ihrer zu erwartenden begrenzten räumlichen 

Ausdehnung im endlagerrelevanten Teufenbereich erfüllen sie jedoch nicht die 

Mindestanforderungen. Deshalb kann der Ausweisung der regionalgeologischen Einheit der Wurzen-

Caldera als Teilgebiet nicht gefolgt werden. 
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Abbildung 10: Prognostisches Normalprofil der Füllung der Wurzen-Caldera. 

7.9 Görlitzer Schiefergebirge (Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 
Das Görlitzer Schiefergebirge besteht aus stark deformierten sedimentären Einheiten des Kambriums, 

Ordoviziums, Silurs, Devons und Unterkarbons mit eingeschalteten Vulkaniten. Diese Gesteine wurden 

grünschieferfaziell metamorph überprägt. Belegt sind verschuppte Einheiten des Paläozoikums bis in 

eine Tiefe von über 800 m in der Bohrung B10/1961 mit einer Endteufe von 809 m (Abb. 11). Eine 

tektonische Interpretation des Görlitzer Schiefergebirges als Akkretionskeil vor dem Lausitzer Block 

(Göthel, 2001) legt nahe, dass die Einheiten des Görlitzer Schiefergebirges strukturell neben den 

Gesteinen der Lausitz liegen. Die Bohrungsdaten stimmen mit dieser Interpretation überein. Nördlich 

der Innerlausitzer Störung, welche die Grenze des Schiefergebirges zum Lausitzer Granodioritkomplex 

bildet, wurden keine Kristallingesteine erbohrt.  
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Im Bereich des Görlitzer Schiefergebirges kann weder kristallines Wirtsgestein nachgewiesen noch 

aufgrund des tektonischen Settings der Einheit erwartet werden. Die Ausweisung der Region als 

Teilgebiet ist nicht nachvollziehbar. 

 

Abbildung 11: Bohrprofile aus dem Görlitzer Schiefergebirge, welche die verschuppte Lagerung 

paläozoischer Sedimente zeigen. 

7.10 Lausitzer Grauwacken-Einheit (Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 
In der nördlichen Lausitz, nördlich des Granodioritkomplexes, kommen überwiegend 

neoproterozoische Grauwacken vor. Die Grenze beider Einheiten bildet ein NE-SW verlaufenden 

Lineament, welches sich von Ottendorf-Okrilla über Kamenz nach Knappenrode erstreckt (GK100 LJK, 

1991). 

Die Lausitzer Grauwacken-Einheit nimmt ein Gebiet von ca. 40 x 50 km ein. Sie besteht aus Abfolgen 

relativ monotoner Flysch-Ablagerungen, die als Turbidite (Trübeströme) entlang eines aktiven 

Kontinentalrandes bzw. kontinentalen Inselbogens abgelagert wurden (Kemnitz und Budzinski, 1991; 

Linnemann et. al., 2000). Die Ablagerung fand vermutlich innerhalb eines relativ kurzen Zeitintervalls 

in einem einheitlichen Sedimentationsbecken statt (Linnemann et al., 1997; Kemnitz und Budzinski, 

1994). Nach Kemnitz und Budzinski (1994) und Kemnitz (1998) zeigen die Sedimente, welche zur 

Lausitz-Gruppe zusammengefasst werden, in allen bekannten Aufschlüssen den gleichen lithofaziellen 

Charakter und repräsentieren typischerweise Wechsellagerungen von fein- bis mittelkörniger 

Grauwacke (50 - 85 %), Schluff- und Tonsteinen (5 - 15 %), in die gelegentlich geröllführende Lagen 

(Schuttströme; < 5 - 10 %) sowie lokal Kalksilikatlagen (0 - 1 %) eingeschaltet sind. Der Geröllbestand, 

welcher Aufschluss über das Liefergebiet der Grauwacken gibt, setzt sich aus u. a. Quarziten, 

Grauwacken, Tonsteinen, Vulkaniten und Granodioriten zusammen (Lobst, 1996). Die 

Sedimentabfolge gilt generell als nicht-metamorph bis maximal anchimetamorph, wurde jedoch im 

Kontaktbereich zum Granodioritkomplex kontaktmetamorph thermisch überprägt. Nach der 

Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a) sind diese Gesteine kein kristallines Wirtsgestein. 
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Die Grauwacken wurden schwach gefaltet und weisen oftmals einen weitspannigen, schwach 

vergenten Faltenbau mit Großfaltenschenkeln von bis zu 500 m auf (Kemnitz und Budzinski, 1994). Die 

Gesamtmächtigkeit der Grauwackensequenz ist in Bohrungen nicht dokumentiert, wird in der Literatur 

jedoch einheitlich auf 2 - 3 km, lokal > 4 km geschätzt (Berger et al., 2008; Brause et al., 1997). Die 

Zuordnung der Lausitzer Grauwacke zu einem Teilgebiet im kristallinen Wirtsgestein kann nicht gefolgt 

werden, da es sich bei Grauwacken um klastische Sedimente handelt. 

Es gibt darüber hinaus auch keine Bohrungsdaten, die belegen, dass Plutone in die Lausitzer 

Grauwacken-Einheit intrudierten. Die Ausweisung dieser Region als Teilgebiet ist deshalb unplausibel. 

7.11 Chemnitzbecken (Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO) 
Im Westen Sachsens befindet sich zwischen dem Erzgebirge und dem Granulitgebirge das 

Chemnitzbecken. Es beinhaltet klastische Sedimente, Pyroklastite und Vulkanite des Oberkarbons und 

des Rotliegend. Die Ablagerungen des Rotliegend werden nach Südwesten kontinuierlich mächtiger, 

bis sie im Raum Zwickau eine Mächtigkeit von ca. 1 000 m erreichen. Das Oberkarbon ist im Raum 

Zwickau-Oelsnitz unter dem Rotliegend erbohrt und tritt dort steinkohleführend auf. Die Mächtigkeit 

schwankt von 50 m - 300 m. Nordöstlich des Beckens von Zwickau ist kein Oberkarbon erbohrt, alle 

Bohrungen enden im Rotliegend. Im nordöstlichen Teil des Chemnitzbeckens treten oberkarbonische 

Schichten der Hainichen-Formation auf. Sie stellen grobklastische, spät bis post-variszische 

Schüttungen dar, die 270 m - 900 m mächtig werden können. Diese Gesteine gehören nach der 

Definition der BGE (2020a) nicht zum kristallinen Wirtsgestein.  

In Bohrungen des Steinkohlereviers Lugau/Oelsnitz können die jungpaläozoischen Sedimente bis in ca. 

1 000 m Tiefe nachgewiesen werden. An ihrer Basis treten Tonschiefer und Phyllite auf (Abb. 12), 

welche als Äquivalente der ordovizischen Phycoden- bis Frauenbach-Gruppe eingestuft werden 

(Mingram, 1995). Diese Gesteine wurden variszisch deformiert und niedriggradig metamorphisiert. Sie 

repräsentieren das metamorphe Grundgebirge des Chemnitzbeckens, das mit der 

Erzgebirgsnordrandzone korreliert werden kann. Lithologisch handelt es sich stets um Phyllite oder 

phyllitähnliche Schiefer die keine potenziellen Wirtsgesteine darstellen. Die maximal erbohrte 

Mächtigkeit der Phyllite liegt bei 335 m (Bohrungen SI/1872 mit einer Endteufe von 1200 m, SIII/1897 

mit einer Endteufe von 1167 m, SI/1871 mit einer Endteufe von 881 m). Auf der Datenbasis der 

Explorationskampagnen der SDAG Wismut mit Bohrungen von mehr als 1000 Meter Teufe (B1/1950 

mit einer Endteufe von 1 252 m und B Sau/1947 mit einer Endteufe von 1 242 m), kann die Mächtigkeit 

der Phyllite als hoch angenommen werden. Die Basis der Phyllitserie wurde in keiner Bohrung 

angetroffen. Die Ergebnisse der Erkundungskampagnen zeigen, dass das metamorphe Grundgebirge 

vorherrschend aus Phylliten aufgebaut wird (Vinicenko et al., 1974). Diese Ergebnisse stimmen gut 

überein mit 3D-Modellierungen in der Region (Steinborn, 2008) und mit tiefenseismischen Kampagnen 

(DEKORP, 1999). Seichte Granitvorkommen sind im Chemnitzbecken nicht bekannt (Tischendorf et al., 

1965). 

Bis in endlagerrelevante Tiefen ist unter dem Chemnitzbecken nicht mit dem Auftreten von 

kristallinem Wirtsgestein zu rechnen. Seismische Erkundungen, welche in der Region durchgeführt 

wurden, weisen ebenfalls darauf hin, dass in endlagerrelevanten Tiefen kein kristallines Wirtsgestein 

zu erwarten ist (DEKORP, 1999). Der Ausweisung dieser regionalen Einheit als Teilgebiet kann deshalb 

nicht gefolgt werden. 
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Abbildung 12: Na h eise der Wirtsgestei sfor atio  „kristalli es Wirtsgestei  i  Gru dge irge der 

saxothuri gis he  Zo e“ i erhal  der regio algeologis he  Ei heit Che itz e ke , Grundkarte: 

ESRI (2018). 

8 Geowissenschaftliche Abwägungskriterien 

8.1 Methodisches Vorgehen der BGE 
Die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien diente der BGE dazu, die nach 

Anwendung der Ausschlusskriterien und der Mindestanforderungen identifizierten Gebiete 

„hinsichtlich ihrer Eignung als Endlagerstandort vergleichend bewerten zu können“ und zu beurteilen 

„in welchen Gebieten eine für die Sicherheit des Endlagers günstige geologische Gesamtsituation 

vorliegt“. Ge äß §  A s.  StandAG ergi t si h die gü stige geologis he Gesa tsituatio  „nach einer 

sicherheitsgerichteten Abwägung der Ergebnisse zu allen Abwägungskriterien“ Als 
Bewertungsmaßstab dienen der BGE die in § 24 Abs. 3 bis 5 StandAG aufgeführten Kriterien, welche in 

den Anlagen 1 bis 11 zu § 24 StandAG beschrieben sind. Insgesamt wurden elf Kriterien mit deren 

dazugehörigen bewertungsrelevanten Eigenschaften, den Bewertungsgrößen bzw. Indikatoren der 

Kriterien sowie die jeweiligen Wertungsgruppen geprüft. Für die Bewertung der elf Kriterien wurden 

die Indikatoren entweder direkt auf Basis der von den Bundes- und Landesbehörden zur Verfügung 

gestellten Daten bewertet oder aus geologischen Daten abgeleitet. Im Zuge der Ermittlung von 

Teilgebieten konnten alle Gebiete in Deutschland in der notwendigen Tiefe mit den vorhandenen 

geologischen Daten bewertet werden. Dementsprechend ergaben sich keine „Gebiete, die aufgrund 

nicht hinreichender geologischer Daten nicht eingeordnet werden können“ (§ 13 Abs. 2 StandAG). 

Das methodische Vorgehen des komplexen Abwägungsverfahrens nach § 24 StandAG wird von der 

BGE ausführli h i  Beri ht „Teilgebiete und Anwendung geowissenschaftliche Abwägungskriterien 
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gemäß § 24 StandAG (Untersetzende Unterlage zum Zwischenbericht Teilgebiete “ dargestellt (BGE, 

2020d). Im Folgenden soll lediglich auf die wesentlichen Aspekte eingegangen werden. Die BGE betont, 

dass die aufgeführte Methodik ausschließlich im Rahmen der Ermittlung von Teilgebieten genutzt wird. 

Tabelle 2: Übersicht über die Abwägungskriterien und deren Bewertung für die drei sächsischen 

Teilgebiete (BGE, 2020f). 

 

Entsprechend BGE (2020d) läuft der Bewertungsvorgang für jedes identifizierte Gebiet nach dem 

gleichen Schema mit Hilfe eines eigens für die Anwendung dieser Kriterien entwickelten 

Bewertungsmoduls ab. Bei diesem Modul handelt es sich um eine Datenbankanwendung mit 

graphischer Benutzeroberfläche, in welchem die Evaluierung für sämtliche bewertungsrelevanten 

Eigenschaften und Bewertungsgrößen bzw. Indikatoren durchgeführt und gespeichert werden. Die 

009_00TG_194_00IG_K_g_SO 011_00TG_200_00IG_K-g_SPZ 008_01TG_204_01IG_T_f_kro 

Kristallines Wirtsgestein Kristallines Wirtsgestein Wirtsgestein Tongestein

1

Kriterium zur Bewertung des 

Transportes radioaktiver Stoffe durch 

Grundwasserbewegungen im 

einschlusswirksamen Gebirgsbereich

R

günstig

R

günstig

R

günstig

2
Kriterium zur Bewertung der

Konfiguration der Gesteinskörper

D

günstig

D

günstig

D

günstig

3
Kriterium zur Bewertung der

räumlichen Charakterisierbarkeit

R

günstig

R

günstig

D

günstig

4

Kriterium zur Bewertung der

langfristigen Stabilität der günstigen 

Verhältnisse

R

günstig

R

günstig

D

günstig

5

Kriterium zur Bewertung der

günstigen gebirgsmechanischen 

Eigenschaften

R

günstig

R

günstig

R

nicht günstig

6

Kriterium zur Bewertung der

Neigung zur Bildung von 

Fluidwegsamkeiten

R

bedingt günstig

R

bedingt günstig

R

günstig

7
Kriterium zur Bewertung der

Gasbildung

R

günstig

R

günstig

R

günstig

8
Kriterium zur Bewertung der

Temperaturverträglichkeit

R

günstig

R

günstig

R

günstig

9

Kriterium zur Bewertung des

Rückhaltevermögens im 

einschlusswirksamen Gebirgsbereich

R

nicht günstig

R

nicht günstig

R

günstig

10
Kriterium zur Bewertung der

hydrochemischen Verhältnisse

R

günstig

R

günstig

R

günstig

11

Kriterium zur Bewertung des

Schutzes des einschlusswirksamen 

Gebirgsbereichs durch das 

Deckgebirge

D

bedingt günstig

D

bedingt günstig

D

bedingt günstig

R = basierend auf Referenzdatensatz

D = basierend auf Daten
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Bewertung von Kriterien sowie die anschließende Gesamtbeurteilung für die Ausweisung als Teilgebiet 

erfolgte verbalargumentativ innerhalb des Bewertungsmoduls. Für jedes Gebiet wurde eine 

Geosynthese erstellt, welche die Grundlage für die im Anschluss an die Ermittlung der Teilgebiete 

erstmals durchzuführenden vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen bildet (§ 5 EndlSiUntV, 2020). 

Für die Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien sind detaillierte gebietsspezifische 

Informationen notwendig, die der BGE zum jetzigen Zeitpunkt des Standortauswahlverfahrens jedoch 

nicht vollständig vorlagen. Die BGE behalf sich hierbei mit Referenzdatensätzen, welche aus 

Literaturwerten zusammengestellt wurde . Diese erde  i  Beri ht „Referenzdatensätze zur 

Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien im Rahmen von § 13 StandAG 

Grundlagen“ detailliert erläutert (BGE, 2020e). Die BGE geht hierbei von einer „tendenziell günstigen 

Annahme, im oberen Bereich der physikalisch möglichen Bandbreite“, aus. Des Weiteren wird z. B. 

bei kristallinem Wirtsgestein trotz oftmaliger Klüftigkeit davon ausgegangen, dass es für den Bau eines 

Endlagers ausreichend große, undurchlässige Bereiche gibt. Bei Tongesteinen gilt die Annahme, dass 

diese weder gefaltet noch gestört sind. Je nach Gesteinsart wurden zwischen sieben und neun der 

definierten Abwägungskriterien mit Referenzdaten, also nicht mit tatsächlich vorhandenen Daten, 

bewertet. 

8.2 Bewertung der Abwägungskriterien durch die BGE 

Die Ergebnisse der Bewertungen für die drei auf sächsischem Gebiet ausgewiesenen Teilgebiete sind 

tabellarisch in Anlage 1a BGE (2020f) dargestellt (Tabelle 2). Im Nachfolgenden wird eine kurze 

Zusammenfassung der wesentlichen Punkte gegeben.  

8.2.1 009_00TG_194_00IG_K_g_SO kristallines Wirtsgestein im Grundgebirge der 

saxothuringischen Zone 

Die „geologische Gesamtsituation“ des gesamten Gebietes wird als „günstig“ angesehen. Neun der 

elf Kriterien wurden nach dem Referenzdatensatz Kristallingestein bewertet, davon sieben Kriterien 

it „günstig“ u d z ei Kriterie  it „nicht günstig“. Eine individuelle Bewertung erfolgte für die 

Kriterien 2 (Konfiguration) und 11 (Deckgebirge). Das „Kriterium zur Bewertung der Konfiguration der 

Gesteinskörper“ urde als „günstig“ eingeschätzt. Das „Kriterium zur Bewertung des Schutzes des 

einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge“ urde „bedingt günstig“ bewertet. 

Diese Bewertung erfolgte aus der bedingt günstigen Bewertung des I dikators „Keine Ausprägung 

struktureller Komplikationen (zum Beispiel Störungen, Scheitelgräben, Karststrukturen) im 

Deckgebirge, aus denen sich subrosive, hydraulische oder mechanische Beeinträchtigungen für den 

einschlusswirksamen Gebirgsbereich ergeben könnten. Die Fläche des identifizierten Gebietes 

erscheint jedoch ausreichend groß, um einen einschlusswirksamen Gebirgsbereich in einem 

Teilbereich des Gebietes ohne beeinträchtigende strukturelle Komplikationen im Deckgebirge zu 

realisieren.“ 

8.2.2 011_00TG_200_00IG_K-g_SPZ kristallines Wirtsgestein in der südlichen Phyllitzone 

Dieses Teilgebiet wurde gleich bewertet wie das Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO kristallines 

Wirtsgestein im Grundgebirge der saxothuringischen Zone. 

8.2.3 008_01TG_204_01IG_T_f_kro Tongestein der Nordsudetischen Senke, Oberkreide 

Die „geologische Gesamtsituation“ dieses Ge ietes urde als „günstig“ ei ges hätzt. Sie e  der elf 
Kriterien wurden nach dem Referenzdatensatz Tongestein bewertet. Sechs Kriterien wurden als 

„günstig“ u d ei  Kriteriu  als „nicht günstig“ eurteilt. Ei e i di iduelle Be ertu g erfolgte für die 
Kriterien 2 (Konfiguration), 3 (Charakterisierbarkeit), 4 (langfristige Stabilität) und 11 (Deckgebirge). 

Das „Kriterium zur Bewertung der Konfiguration der Gesteinskörper“, das „Kriterium zur Bewertung 

der räumlichen Charakterisierbarkeit“ so ie das „Kriterium zur Bewertung der langfristigen 
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Stabilität der günstigen Verhältnisse“ urde  als „günstig“ a gesehe . Das „Kriterium zur Bewertung 

des Schutzes des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs durch das Deckgebirge“ urde als „bedingt 

günstig“ ei ges hätzt. Diese Be ertu g ergi t si h aus der edi gt gü stige  Be ertu g des 
I dikators „Keine Ausprägung struktureller Komplikationen (zum Beispiel Störungen, Scheitelgräben, 

Karststrukturen) im Deckgebirge, aus denen sich subrosive, hydraulische oder mechanische 

Beeinträchtigungen für den einschlusswirksamen Gebirgsbereich ergeben könnten. Die Fläche des 

identifizierten Gebietes erscheint jedoch ausreichend groß, um einen einschlusswirksamen 

Gebirgsbereich in einem Teilbereich des Gebietes ohne beeinträchtigende strukturelle 

Komplikationen im Deckgebirge zu realisieren.“ 

9 Prüfergebnisse zur Anwendung der Abwägungskriterien 
Das von der BGE praktizierte methodische Vorgehen erscheint prinzipiell geeignet, um die in den 

Anlagen 1 bis 11 zu § 2 StandAG definierten Kriterien und Indikatoren zur Bewertung der einzelnen 

Teilgebiete anzuwenden. Ebenso wie die Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen werden auch 

die geowissenschaftlichen Abwägungskriterien im weiteren Verlauf des Standortauswahlverfahrens 

wiederholt vom Vorhabenträger angewendet. Voraussetzung für eine sicherheitsrelevante Abwägung 

sowohl zwischen verschiedenen Indikatoren als auch zwischen unterschiedlichen geologischen 

Situationen sind reale qualitative und quantitative geologische Daten. Diese liegen der BGE zum 

jetzigen Zeitpunkt für viele Gebiete jedoch nicht vor, sodass sich die BGE bei nicht hinreichender 

Datenlage auf Referenzdatensätze stützt. Es fällt auf, dass die wissenschaftliche Qualität dieser 

Referenzdatensätze sehr inhomogen ist und sich die BGE oftmals auf allgemeingültige Literatur, u. a. 

geowissenschaftliche Grundlagenwerke (z. B. Okrusch und Matthes, 2009; Bahlburg und Breitkreuz, 

2017) beruft. Die vom LfULG gelieferten Daten wurden mitunter nicht bei der Bewertung einzelner 

Kriterien berücksichtigt. Es wäre beispielsweise möglich gewesen, für das „Kriterium zur Bewertung 

der Konfiguration der Gesteinskörper“ ge ietsko krete Informationen zur Gesteinsfazies aus den 

gelieferten Karten- und Bohrungsdaten zu erhalten. Die im Rahmen der Datenlieferung für die 

Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien (09/2019) von der BGE angeforderten 

Daten zu geomechanischen Kennwerten, hydrochemischen Eigenschaften der Tiefenwässer etc. 

wurden für das „Kriterium zur Bewertung der günstigen gebirgsmechanischen Eigenschaften“ sowie 

das „Kriterium zur Bewertung der hydrochemischen Verhältnisse“ e e falls i ht itei ezoge . Hier 
liegt jedoch die Vermutung nahe, dass die Quantität der gelieferten Kennwerte zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht ausreichend ist, um große Gebiete hinreichend zu charakterisieren. Die Verwendung von 

Referenzdatensätzen erscheint demnach für diesen ersten Verfahrensschritt praktikabel und 

unumgänglich zu sein. Jedoch birgt dieser Ansatz auch Risiken von Fehleinschätzungen: 

 Referenzwerte werden flächendeckend auf sehr große Gebiete angewendet, die sich teilweise 

über mehrere Bundesländer erstrecken und sich aus mehreren regionalgeologischen Einheiten 

verschiedenster Gesteinstypen mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften 

zusammensetzen. Dadurch werden Abwägungskriterien nicht separat betrachtet, sondern 

„ho oge isiert“, was der Vielfalt der auftretenden Gesteinstypen im saxothuringischen 

Grundgebirge (unterschiedliche Plutonite und Metamorphite verschiedener p-T-Bereiche) nicht 

gerecht wird. Ein Vergleich zwischen einzelnen Gebieten ist so nicht mehr möglich, was sich in 

der ide tis he  Be ertu g der Teilge iete „011_00TG_200_00IG_K-g_SPZ kristallines 

Wirtsgestein in der südlichen Phyllitzone“ u d „009_00TG_194_00IG_K_g_SO kristallines 

Wirtsgestein im Grundgebirge der saxothuringischen Zone“ iderspiegelt. 
 Die BGE geht ei ihre  Refere zdate sätze  o  gü stige  Bedi gu ge  „Idealgestei “  aus, 

was zu einer Überschätzung von Gebieten führen kann. Die Anwendung der Abwägungskriterien 

hat im bisherigen Stadium der Standortsuche nicht dazu geführt, Bereiche innerhalb eines 

riesigen Gebietes aufzufinden, welche tatsächlich günstig oder ungünstig sind. 
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 Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die BGE darum bemüht ist, die 

geowissenschaftlichen Abwägungskriterien objektiv und vergleichbar anzuwenden sowie die 

Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren und zu veröffentlichen. 

 Wo die schlechte Datenlage die Anwendung der Abwägungskriterien verhinderte, wurden 

auszuschließende Bereiche unter- und nicht überschätzt, um das Risiko eines zu frühen 

Ausschlusses potenziell geeigneter Standorte zu minimieren. Dadurch kommt es jedoch zur 

Ausweisung riesiger Teilgebiete, was aufgrund der geltenden Sicherungsvorschriften nach 

§ 21 StandAG negative wirtschaftliche Folgen für die betroffenen Regionen mit sich bringt. Ziel 

sollte es deshalb sein, die Teilgebiete in regionalgeologische Einheiten zu untergliedern, um 

ihrem heterogenen Aufbau gerecht zu werden. 

10 Synopsis der Prüfungsergebnisse 
Im Zwischenbericht Teilgebiete der BGE (2020a) wurden 62 % der Fläche Sachsens in drei Teilgebieten 

ausgewiesen.  

Im Lausitzer Granodioritkomplex und Meißener Pluton, Delitzscher Pluton, Erzgebirge, Granulitgebirge 

und Frankenberger Zwischengebirge sind großflächig Kristallingesteine verbreitet, die der 

Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a) entsprechen. Außerdem sind kleinräumigere Plutone, welche 

die Definition des kristallinen Wirtsgesteins ebenfalls erfüllen, im Vogtland, im Nordsächsischen Block 

und in der südlichen Phyllitzone anzutreffen. Weite Teile der südlichen Phyllitzone und des 

Nordsächsischen Blocks und außerdem die regionalgeologischen Einheiten Görlitzer Schiefergebirge, 

Lausitzer Grauwacken-Einheit, Doberlug-Torgau-Einheit, Ostthüringisch-Nordsächsische Einheit und 

Chemnitzbecken erfüllen die Wirtsgesteinsdefinition nicht (Abb. 13).  

In der Nordsudetischen Senke erfüllen die Tongesteine und Tonmergelgesteine an den Rändern des 

Sedimentationsraumes die Wirtsgesteinsdefinition. Im Beckeninneren treten jedoch karbonatische 

und gröber klastische Gesteine auf, welche die Wirtsgesteinsdefinition der BGE (2020a) nicht erfüllen.  

Außerdem wurde das Ausschlusskriterium „akti e Störu gszo e “ u ollstä dig a ge e det, sodass 
noch die Plutone innerhalb der tektonischen Großstruktur Vogtland, die über aktiven Störungen liegen, 

auszuschließen sind. Weiterhin wurden einige Segmente aktiver Störungen nicht ausgeschlossen. 

Darü er hi aus ers hei t es ot e dig, das Auss hlusskriteriu  „akti er Vulka is us“ auf Grundlage 

des wissenschaftsbasierten Arbeitens nach aktuellem Stand der Forschung zu überarbeiten.  

Als Abwägungskriterien wurden einheitliche Literaturwerte für alle Lithologien innerhalb des 

variszischen Grundgebirges verwendet. Eine Unterscheidung zwischen günstigen und weniger 

günstigen Regionen war somit anhand der Abwägungskriterien nicht möglich. Analog wurde mit den 

Abwägungskriterien im Teilgebiet der Nordsudetischen Senke verfahren. Auch hier wurden Gesteine 

verschiedener Lithologie mit den gleichen Literaturwerten belegt, sodass keine Abwägung möglich 

war.  
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Abbildung 13: Darstellung des Prüfergebnisses. Teilgebiete (BGE, 2020a) in Sachsen (rosa); Gebiete, in 

denen keine Wirtsgesteine bekannt sind (grün schraffiert) und Gebiete, die trotz eines gültigen 

Ausschlusskriteriums nicht ausgeschlossen wurden (rot). 
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Tabelle 3: Flächen der Teilgebiete und unplausiblerweise als Teilgebiete ausgewiesener Regionen. 

Teilgebiet Fläche 
(km2) 

unplausibel ausgewiesen auszu-
schließen 
(km2) 

Rest (km2) 

011_00TG_200_00IG_ 

K-g_SPZ Südliche Phyllitzone 

121,7    

  Phyllit/Sedimente 99,3 22,4 

008_01TG_204_01IG_T_f_kro 

Nordsudetische Senke 

 

453,2    

  Hohe Karbonatgehalte 238,0 215,2 

009_00TG_194_00IG_ 

K_g_SO Saxothuringisches 

Grundgebirge 

10 951,0    

  tektonische Großstruktur 653,5  

  aktive Tektonik 279,9  

  Görlitzer Schiefergebirge 455,7  

  Chemnitzbecken 553,7  

  Lausitzer Grauwacken-

Einheit 

817,0  

  Phyllit 12,3  

  Wurzen-Caldera 516,9  

  Westthüringische-

Nordsächsische Einheit 

1 012,6  

  Torgau-Doberlug-Einheit 409,7  

  Sedimente im 

Nordsächsischen Block  

1 106,9 4 927,6 

     

Summe 11 525,9  6 155,5 5 370,4 

 

Von den im Zwischenbericht in Sachsen als Teilgebiete ausgewiesenen 11 526 km² sind nach 

detaillierter fachlichen Prüfung ca. 6 155 km² als nicht plausibel einzustufen (Tabelle 3). Die in Sachsen 

von Teilgebieten betroffene Fläche würde sich durch Korrektur der fehlerhaft ausgewiesenen Bereiche 

von ca. 62 % auf 29 % der Landesfläche reduzieren.  
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Anlage 1: Übersicht repräsentativer Bohrungen ausgewählter 

regionalgeologischer Einheiten 

mit * gekennzeichnete Bohrungen kommen nur in Abbildungen vor 

Regionale Einheit Teil Name Endteufe (m) Identnr. (Sächs. Aufschlussdatenbank) 
AufID 
(BGE) 

Nordsudetische Norden B1/1962* 500 5479275,205717575,00B....1....962 790 

 Senke  B1/2000 1586 5480338,305713425,95B....1....000 568 

  B104/1963 1924 5480731,505717039,20B..104....963 567 

 Mitte B67/1959 776 5470010,355713929,36B...67....959 555 

  B100/1961 1434 5476807,005705283,00B..100....961 666 

  B94/1960* 421 5479601,405704015,30B...94....960 676 

  B96/1961* 1363 5479256,605701684,80B...96....961 675 

  B1976/1966* 510 5480338,305713425,95B.1976....966 568 

  B1979/1966* 440 5496386,005697428,90B.1979....966 683 

  B/1978/1967* 433 5491107,805697652,5B.1978....967 682 

  B1977/1966 500 5485206,305700260,90B.1977....966 678 

 Süden B101/1961 1345 5485284,005697901,00B..101....961 679 

  B1993/1967 439 5498591,305689519,70B.1993....967 734 

  B1996/1967 527 5498891,405688720,00B.1996....967 736 

  B1983/1967 425 5498060,905690327,10B.1983....1967 733 

  B1992/1967 325 5490667,805701161,40B.1992....967 680 

südliche   B1477H/1985 1224 4519970,705711600,70B.1477H...985 338 

Phyllitzone  B1478H/1985 1267 4519180,405709489,60B.1478H...985 341 

Frankenberger Gneis B2309/1976 404 363830,375644758,69B.2309....976 1062 

Zwischengebirge  B2310/1976 691 364027,725644941,67B.2310....976 1063 

  B2305/1976 750 363404,745644835,44B.2305....976 1058 

  B2304/1976 339 363253,495644698,71B.2304....976 1056 

 Prasinit B11/1968 556 , , B.... ….  1067 

 mit Gneis B2301/1975 630 363021,175645200,76B.2301....975 1053 

  B2302/1976 424 363162,895645346,62B.2302....976 1055 

  B2303/1975 726 363300,315645492,78B.2303....975 1059 

  B2308/1975 536 362855,135645595,45B.2308....975 1051 

 Prasinit B2304/1975 531 362918,885646355,40B.2304....975 1052 

 ohne Gneis B2300/1975 682 362543,855646092,20B.2300....975 1050 

 paläozoische B7/1968 362 364480,375644708,31B....7....698 1068 

 Sedimente B12/1969 461 364314,005645093,59B...12....969 1067 

  B6/1968 510 364349,375645447,18B....6....968 1065 

  B11/1968 556 364415,795645613,88B...11....968 1067 

NW-Sachsen Torgau-Doberlug B1478H/1985 1267 4519180,405709489,60B.1478H...985 341 

 Einheit B1477H/1985 1224 4519970,705711600,70B.1477H...985 339 

 Nordsächsicher Block B1519A/1983 606 4546765,305700650,30B1519A....983 642 

  BW86/1979 562 4529222,405704698,00BW..86....979 633 

  B1139/1982 327 4532756,205705948,90B.1139....982 619 

 Granit B1257/1984 353 4543289,905709475,30B.1257....984 523 

 Delitzsch Granit BW89H/1979 448 4533049,005709805,20BW..89H...979 433 
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Regionale Einheit Teil Name Endteufe (m) Identnr. (Sächs. Aufschlussdatenbank) 
AufID 
(BGE) 

  B1119/1982 495 4527854,305712495,40B.1119....982 460 

  B1144/1982 488 4532953,805709446,20B.1144....982 476 

 Ostthüringisch- B213/1972 152,2  , , B.. …..   - 

 Nordsächsische E.     

 Wurzen-Caldera B1517/1982 806 4536400,005690241,50B.1517....982 687 

  B1516/1982 792 4538794,805693123,90B.1516....982 686 

Görlitzer    B10/1961 809 5457159,505688267,50B...10....961 693 

Schiefergebirge  B20/1963* 467 5455940,005699379,50B...20....963 651 

Chemnitzbecken   SI/1872 1200 336217,555622907,89S....I....872 2000 

  SIII/1897 1167 335894,135622779,91S..III....871 1994 

  SI/1871 881 337512,345621030,06S....I....871 2003 

  B1/1950 1252 4545217,665622260,56B....1 ....950 1937 

  B Sau/1947 1242 4543896,005621778,00B..Sau....947  
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Anlage zum Schreiben vom 22.01.2021 
5070-81-3442/3-16-5692/2021 

1. Zwischenbericht der Validierung 

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hat entsprechend 
der Beauftragung eine erste Durchsicht des Zwischenberichts Teilgebiete der Bundesgesell-
schaft für Endlagerung (BGE) vom 28.09.2020 vorgenommen. Die sich daraus ergebenden 
Anmerkungen finden sich nachfolgend. Sie beziehen sich insbesondere auf Fragen der An-
wendung der Kriterien nach §§ 22 und 23 StandAG auf die vom TLUBN an die BGE übermit-
telten Daten.  

Die hier getroffenen Ersteinschätzungen des TLUBN erheben dabei keinesfalls Anspruch auf 
eine vollständige Prüfung des Zwischenberichts Teilgebiete, da sich das TLUBN in der jetzigen 
Phase noch im Studium des Berichts und seiner umfangreichen untersetzenden Unterlagen 
befindet. 

n 
Warum werden aktuelle Informationen zu Subrosionssenken bzw. Subrosionserscheinungen 
nicht stärker berücksichtigt?  

Durch Subrosionsprozesse werden auslaugungsfähige Gesteine im Untergrund gelöst. Diese 
Prozesse können einen endlagerrelevanten Bereich aktiv schädigen und die geologische Bar-
rierefunktion des Wirtsgesteins negativ beeinflussen oder passiv auf den endlagerrelevanten 
Bereich einwirken, indem sie Zutrittsmöglichkeiten für untersättigte Lösungen schaffen. Sub-
rosion wird daher als atektonischer Vorgang verstanden, der nach § 22 Abs. 2 Nr. 2 S. 3  
StandAG wie aktive Störungszonen zum Ausschluss von Gebieten führen kann. 

Das TLUBN hat zur Anwendung des Kriteriums Daten aus geologischen Karten, Archivberich-
ten sowie einen Auszug digital erfasster Subrosionsobjekte und Hohlformen in Thüringen mit 
Stand vom 12.06.2018 übermittelt. 

Nach Auswertung der übermittelten Daten und methodischen Anwendung weist die BGE le-
diglich eine einzige punktuelle Subrosionserscheinung aus 12.228 digital erfassten Subrosi-
onsobjekten und Hohlformen in Thüringen aus (BGE 2020a, S. 59). Die in geologischen Karten 
und Archivberichten erfassten Subrosionssenken in Südwest-Thüringen werden von der BGE
bei der Anwendung der Ausschlusskriterien nicht berücksichtigt. 

Der Methodik der BGE zur Auswertung der durch das TLUBN gelieferten Daten ist aus den 
folgenden Gründen in Frage zu stellen: 
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1. Ausschließlich Subrosionserscheinungen zu betrachten, deren Ursprung in endlagerre-
levanten Tiefen von 300 m bis 1.500 m unter der Geländeoberfläche nachgewiesen sind, 
führt dazu, dass die Subrosion ausreichend mächtiger und z. T. in endlagerrelevanten 
Tiefen liegender Steinsalze oberhalb 300 m nicht zum Ausschluss führt. Findet der Zutritt 
von untersättigten Lösungen aufgrund der Schädigung des Deckgebirges weiterhin statt, 
können Steinsalze auch in endlagerrelevanten Tiefen bis hin zur vollständigen Ablau-
gung gelöst werden.

2. Flächenhaft auftretende Subrosionserscheinungen sind in Südwest-Thüringen in der
Geologischen Übersichtskarte von Thüringen erfasst (TLUG 2002). Insbesondere auf-
grund des aktiven Bergbaus, mehrerer schwerer Subrosionsereignisse (z. B. Erdfall Tie-
fenort) sowie umfangreicher Erfassungsarbeiten in dieser Region liegen fundierte Kennt-
nisse zum Thema Subrosion vor. Die der BGE zur Verfügung gestellten Informationen 
aus geologischen Karten und Berichten aus Wissenschaft und Industrie (TLUG 2002; 
Jungmann & Beer 2004, Anlage 1) sind nicht zum Ausschluss von Flächen aufgrund von 

inhaltet das Teilgebiet 078_03TG_197_03IG_S_f_z großflächige Bereiche, die seit Jahr-
zehnten als Subrosionssenken bekannt sind (z. B. Oberzella-Subrosionssenke) und die 
für die Endlagerung von radioaktiven Abfällen nicht geeignet sind (s. Abb. 1).

3. Der Datenbestand der 12.228 digital erfassten Subrosionsobjekte und Hohlformen in 
Thüringen ist mit Ausnahme eines Objekts von der BGE aussortiert worden, da in den 
meisten Fällen der Entstehungshorizont und die Entstehungstiefe nicht im Datenbestand 
dokumentiert ist. Durch den Vergleich mit Informationen aus geologischen Karten kann 
allerdings mit einfachen räumlichen Abfragen auf den Entstehungshorizont geschlossen 
werden. So kommen beispielweise in Gebieten mit oberflächlich anstehendem Mittlerem
Buntsandstein nur Gesteine des Zechsteins im Untergrund als auslaugungsfähige Ge-
steine in Betracht, deren Tiefenlage in den Mindestanforderungen durch die BGE be-
stimmt wurde. Eine Verknüpfung geologischer Informationen aus unterschiedlichen Da-
ten, die zu einem weitreichenderen Ausschluss führen würde, hat durch die BGE nicht 
stattgefunden. 

Die Ausschlussgebiete nach Anwendung des Kriteriums aktive Störungszonen  atektonische 
Vorgänge sind nach Einschätzung des TLUBN als zu geringflächig ermittelt worden. Infolge-
dessen ist das durch die BGE ermittelte Teilgebiet 078_03TG_197_03IG_S_f_z (Steinsalz in 
stratiformer Lagerung - Werra-Fulda-Becken) deutlich zu groß ausgefallen. 
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Abb. 1: In der Geologischen Übersichtskarte von Thüringen dargestellte Subrosionssenken (doppelt gestrichelt) im Vergleich
zur Lage desTeilgebiets078_03TG_197_03IG_S_f_z (hellblau) (ErstellungTLUBN).

Ausschlusskriterium
Warum wurde für die vom TLUBN ausgewiesenen aktiven Störungszonen ein senkrechtes
Einfallen angenommen? 

Gemäß § 22 Absatz 2 Nr. 2 StandAG sind Gebiete nicht als Endlagerstandort geeignet, wenn 
in den Gebirgsbereichen, die als Endlagerbereich in Betracht kommen, einschließlich eines
abdeckenden Sicherheitsabstands, geologisch aktive Störungszonen vorhanden sind, die das
Endlagersystem und seine Barrieren beeinträchtigen können.  

Nach der Anwendungsmethodik der BGE ergeben sich die hierdurch ausgeschlossenen Ge-
biete aus einem Sicherheitsabstand von 1000 m um Störungszonen, die als aktiv eingestuft 
werden. Bei unbekanntem Einfallen wird der Sicherheitsabstand vertikal in die Tiefe projiziert, 
bei bekanntem Einfallen parallel zur geneigten Störungsfläche. 

Für alle vom TLUBN als nachweislich aktiv eingestufte Störungszonen wurde von der BGE ein 
Sicherheitsabstand von 1000 m vertikal in die Tiefe projiziert (BGE 2020a, S. 55).

Zusätzlich zu den umfangreichen Informationen aus geologischen Kartenwerken zum Verlauf 
von Störungszonen an der Erdoberfläche hat das TLUBN der BGE am 08.05.2018 auch Infor-
mationen zum Tiefenverlauf von 59 Störungsflächen im Untergrund übermittelt, die aus dem
Geologischen 3D-Übersichtsmodell des Thüringer Beckens stammen (TLUG 2014). Die Mo-
dellflächen geben zumeist den Verlauf von Störungszonen wieder, die als nachweislich aktiv
eingestuft worden sind. 
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Diese wesentlichen Informationen zum Einfallen der Störungszonen sind bei der Anwendung 
des Ausschlusskriteriums und der Ermittlung ausgeschlossener Gebiete nicht von der BGE
berücksichtigt worden.

Bei korrekter Anwendung ergibt sich für die in Thüringen ausgewiesenen Teilgebiete nach 
Ansicht des TLUBN eine Verschiebung der Teilgebietsgrenzen an der Grenze zu Ausschluss-
gebieten aktiver Störungszonen (s. Abb. 2), die in Abhängigkeit von der Tiefe und des Einfal-
lens der Störungszone mehrere Hundert Meter betragen kann.

Abb. 2: Bestimmung des Sicherheitsabstandes um aktive Störungszonen unter Berücksichtigung des Tiefenverlaufs der Stö-
rung (links) bzw. durch vertikale Projektion der Störungsspur an der Geländeoberfläche (rechts) (Erstellung TLUBN).

licher Tätigkeit 
Warum sind durch Bohrungen ausgeschlossene Gebiete nicht in den Teilgebieten dargestellt? 

Bohrungen beeinflussen das sie umgebende Gebirge. Vor allem gebirgsmechanische Eigen-
schaften werden im unterschiedlichen Maß negativ beeinflusst. Nach der Methodik der BGE
wird in der erstmaligen Anwendung dieses Kriteriums um jeden Bohransatzpunkt und Boh-
rungsverlauf im Untergrund ein Sicherheitsabstand von 25 m zur Ermittlung von Ausschluss-
flächen angewendet. Der Sicherheitsabstand soll die Lageungenauigkeit und den Einwir-
kungsbereich der Bohrung auf das umgebende Gebirge berücksichtigen. 

Durch das Ausschlusskriterium ermittelte Flächen sind sowohl in den Teilgebietskarten der
interaktiven Web-Anwendung der BGE als auch und in den zum Download bereitgestellten 
Shape-Dateien der ermittelten Teilgebiete nicht berücksichtigt (s. Abb. 3). 

Der BGE zufolge können die ermittelten ausgeschlossenen Flächen um Bohrungen aufgrund 
des gewählten Maßstabsbereichs in der interaktiven Web-Anwendung nur überdimensioniert 
dargestellt werden. Diese Argumentation ist insoweit nachvollziehbar.  
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Bei den zur Verfügung gestellten Shape-Dateien handelt es sich um maßstabsfreie Vektorda-
ten, so dass die Ausschlussflächen hier von der BGE eingearbeitet werden können. 

Die derzeit ausgewiesenen Flächen der Teilgebiete sind daher nach Anwendung des Aus-
 gegenwärtiger oder früherer bergbaulicher Tätigkeit Boh-

Abb. 3: Ausschnitt des Teilgebietes 009_00TG_194_00IG_K_g_SO (hellrot) im Raum Gera und Lage der an die BGEübermit-
telten Bohrungen (rot) mit En eufen ≥ 300 (Erstellung TLUBN).

Mindestanforderung 

Warum werden in den Teilgebieten mit Steinsalzen in stratiformer Lagerung die Mächtigkeiten 
einzelner Steinsalzformationen zu einer Gesamtmächtigkeit summiert? 

-Übersichtsmodell des Thüringer Beckens als
Grundlage (BGE 2020b, S. 199). In diesem Übersichtsmodell ist die Tiefenlage der Basis- und 
Topfläche des Zechsteins modelliert worden. Der Zechstein enthält innerhalb der Werra-, 
Staßfurt-, Leine- und Aller-Formation Steinsalze in stratiformer Lagerung, umfasst jedoch weit-
aus mehr Gesteine, die nicht als Wirtsgesteine zu betrachten sind. 

Zur weiteren Eingrenzung werden von der BGE thematische Karten, z. B. paläogeographische 
Karten und Mächtigkeitskarten herangezogen, in denen die Verbreitung und/oder Mächtigkeit 
der Steinsalze dargestellt ist. Im Anschluss dienen Informationen aus Bohrungen überwiegend 
als Beleg für die Erfüllung der Mindestanforderung (BGE 2020a, S. 102). In einem weiteren 
Prozess der Eingrenzung werden die einzelnen Mächtigkeiten der Steinsalze der Werra-, 
Staßfurt-, Leine- und Aller-Formation zu einer Gesamtmächtigkeit summiert (BGE 2020c, S. 
194). 
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Die im Untergrund Thüringens verbreitete Gesteinsabfolge des Zechsteins setzt sich aus sehr
unterschiedlichen Gesteinen zusammen (s. Abb. 4).

Steinsalze innerhalb der Werra-, Staßfurt-, Leine- und Aller-Formation des Zechsteins werden 
von klastischen, karbonatischen und sulfatischen Gesteinen mit Mächtigkeiten getrennt, die 
jeweils mehrere Zehner Meter mächtig werden können. Diese Gesteine reagieren im Gegen-
satz zum potentiellen Wirtsgestein Steinsalz auf Spannungsänderungen im Gebirge mit bruch-
tektonischer Verformung, sind häufig stark geklüftet und können kohlenwasserstoffhaltige Lö-
sungen, Metamorphoselösungen und Formationswässer führen (Herbert & Schwandt 2000, S. 
14 ff).

In Thüringen sind innerhalb der Salzgesteine der Werra-Formation in Südthüringen (s. Abb. 5)
und im oberen Bereich der Salzgesteine der Staßfurt-Formation in Nordthüringen zudem Ka-
lisalze entwickelt. Diese Abfolgen sind aufgrund ihrer mineralogischen Zusammensetzung für
die Endlagerung radioaktiver Abfälle ebenfalls nicht geeignet. 

Nach Einschätzung des TLUBN ist daher das Summieren von Mächtigkeiten mehrerer Stein-
salzhorizonte innerhalb des Zechsteins zu einer Gesamtmächtigkeit nicht zulässig. Die Mäch-
tigkeiten der ausgebildeten Steinsalze der Werra-, Staßfurt-, Leine- und Aller-Formation müs-
sen einzeln ermittelt werden, da andernfalls wirtsgesteinsfremde Gesteine in die Berechnun-
gen eingehen und die Mächtigkeiten zu stark überschätzt werden. 

Die Teilgebiete mit Steinsalzen in stratiformer Lagerung fallen daher nach Auffassung des
TLUBN aufgrund des Summierens von Mächtigkeiten mehrerer Steinsalzformationen des
Zechsteins deutlich zu groß aus. 

Abb. 4: Vereinfachte stratigraphische Gliederung der Zechstein-Gesteine in Thüringen (Erstellung TLUBN).
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Abb. 5: Vereinfachte stratigraphische Gliederung der Werra-Formation in Südthüringen (Erstellung TLUBN).

Mindestanforderung einschlusswirksamen Gebirgsbe-

Warum werden bei der Ermittlung der Teilgebiete mit Steinsalzen in stratiformer Lagerung 
Bohrungen mit einer (auch summierten) Steinsalzmächtigkeit von weniger als 100 m nicht be-
rücksichtigt? 

Die BGE nutzt zur weiteren Eingrenzung von identifizierten Gebieten u. a. Bohrungsdaten, die 
der BGE am 30.06.2018 durch das TLUBN zur Verfügung gestellt wurden. Anhand der
Schichtdaten werden die einzelnen Mächtigkeiten der Steinsalze der Werra-, Staßfurt-, Leine-
und Aller-Formation innerhalb des Zechsteins zu einer Gesamtmächtigkeit summiert (dazu s. 
o.). Bohrungen, die in der Summe weniger als 100 m Steinsalze aufweisen, werden von der
BGE zur Eingrenzung der Teilgebiete nicht weiterverwendet (BGE 2020c, S. 195). 

Das TLUBN hat der BGE im Zuge der Datenübermittlung vom 30.06.2018 zur Anwendung der
Mindestanforderungen und im fachlichen Austausch seine grundsätzliche Auffassung mitge-

Grundlage z. B. Mächtigkeitsberechnungen von Wirtsgesteinen erfolgen sollten. Bohrungen, 
die nach Auswertung der BGE eine (auch summierte) Steinsalzmächtigkeit von weniger als
100 m aufweisen und sich innerhalb der identifizierten Gebiete befinden, müssen daher nach 
Ansicht des TLUBN zur weiteren Eingrenzung und Anpassung der Teilgebietsgrenzen zwin-
gend herangezogen werden, da es sich hierbei um wichtige Belegpunkte handelt. 

Aufgrund der unvollständigen Nutzung der Bohrdaten fallen die Teilgebiete mit Steinsalzen in 
stratiformer Lagerung nach Auffassung des TLUBN als deutlich zu groß aus. 
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Mindestanforderung Mächtigkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reichs
Warum werden niedriggradige metamorphe Gesteine des Saxothuringikums teilweise zu Kris-
tallingesteinen gerechnet? 

Die BGE zählt hochgradig regionalmetamorphe Gesteine und Plutonite zu den kristallinen 
Wirtsgesteinen, die günstige Eigenschaften für die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen 
grundsätzlich erwarten lassen (BGE 2020a, S. 43), und ermittelt ein Teilgebiet für kristallines
Wirtsgestein im Saxothuringikum des variszischen Gebirges (009_00TG_194_00IG_K_g_SO). 
In Thüringen tritt das Saxothuringikum weiträumig im Thüringer Schiefergebirge zu Tage und 
ist unter jüngerer Bedeckung im Untergrund des östlichen Thüringer Beckens verbreitet. 
Nordwestlich der Linie Saalfeld - Neustadt an der Orla - Weida wird das in Thüringen unter
jüngerer Bedeckung verbreitete Saxothuringikum von der BGE zum Teilgebiet 
009_00TG_194_00IG_K_g_SO mit kristallinem Wirtsgestein gerechnet.  

Das Saxothuringikum wird in Thüringen überwiegend aus klastischen Sedimentgesteinen und 
Vulkaniten mit gering metamorpher Überprägung (z. B. Schiefer, Phyllite, Meta-Sandsteine)
aufgebaut. Im Thüringer Schiefergebirge sind diese an der Oberfläche anstehenden Gesteine 
korrekterweise von der BGE nicht zu den kristallinen Wirtsgesteinen gerechnet worden und 
liegen daher nicht im Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO.  

Nordwestlich setzt sich das Saxothuringikum in ähnlicher lithologischer Ausbildung unter jün-
gerer Bedeckung fort. Informationen zur Verbreitung des Saxothuringikums im tieferen Unter-
grund wurden der BGE, eologischer Bau des tieferen Unter-

(s. Abb. 6), die im Vergleich zu der durch die 
BGE verwendeten Karte von Reinhold (2005) einen deutlich erhöhten Detailgrad aufweist. 

Bohrungsdaten des TLUBN, welche der BGE in der Datenlieferung vom 30.06.2018 übermittelt 
wurden, belegen, dass das Saxothuringikum nordwestlich des Thüringer Schiefergebirges fast 
ausschließlich aus gering metamorphen Gesteinen aufgebaut ist.  
Im Teilgebiet Saxothuringikum liegen nach Auswertung des TLUBN 153 Bohrungen, in denen 
Grundgebirge erbohrt wurde. Dabei wurde lediglich in zwei Bohrungen kristallines Wirtsgestein 
angetroffen (s. Abb. 7). 

Das TLUBN ist daher der Ansicht, dass das Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO in sei-
nen Ausmaßen deutlich zu groß ausgefallen ist.
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Abb. 6: Teilgebiet 009_00TG_194_00IG_K_g_SO(hellrot) und Verbreitungkristalliner Wirtsgesteine nach der Karte destiefe-
ren Untergrundes in Thüringen (grau) (Erstellung TLUBN).

Abb. 7: Dreidimensionale Darstellung des Teilgebiets 009_00TG_194_00IG_K_g_SO mit allen Bohrungen, die das Grundge-
birge erreichen. Nur zwei der 153 Bohrungen erbohren geeigneteskristallinesWirtsgestein (rot markiert) (ErstellungTLUBN).
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